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Sachverhalt
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske hat am 5.12.2019 den 
Beschluss-Nr. 019.07.047/19 über die Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Lancken“ gefasst. Als Planungsziel wurde die Schaffung 
der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung von Stellplätzen im 
Bereich des Gutshauses angegeben. 

Der Beschluss wurde vom 19.12.2019 bis 8.1.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 
Am 20.5.2020 wurde ein städtebaulicher Vorvertrag abgeschlossen, der die 
Kostenübernahme durch den Vorhabenträger regelt (Beschluss- Nr. 
019.07.073/20 vom 12.3.2020. Die Planung wurde am 8.7.2020 beauftragt, 
ebenso ein Schallgutachten sowie eine Fledermauskartierung und ein 
Artenschutzfachbeitrag. Aufgrund der Tatsache, dass die Stellplatzanlage 
geringfügig nach Osten erweitert werden musste (Abstand von geschützten 
Bäumen, handelt es sich nunmehr um eine Änderung und Ergänzung. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 4.8.2022 bis 19.8.2022 
durch Auslegung im Amt Nord-Rügen sowie im Internet unter www.bplanpool.de 
und unter www.bauleitplaene-mv.de.

Die Bekanntmachung erfolgte vom 18.7.2022 bis 4.8.2022 ortsüblich durch 
Aushänge sowie auf der Homepage des Amtes Nord-Rügen und im Internet unter 
www.b-planpool.de und unter www.bauleitplaene-mv.de.

Die Planung wurde angezeigt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 26.7.2022 nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte durch öffentliche Auslegung der 
Planunterlagen im Amt Nord-Rügen und im Internet unter www.b-planpool.de 
sowie unter www.bauleitplaene-mv.de vom 22.8.2022 bis 23.09.2022. Die 
Bekanntmachung erfolgte vom 4.8.2022 bis 23.08.2022 ortsüblich durch 
Aushänge sowie auf der Homepage des Amtes Nord-Rügen und im Internet unter 
www.b-planpool.de und unter www.bauleitplaene-mv.de.
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Die eingegangenen Stellungnahmen wurden am 1.12.2022 in öffentlicher Sitzung 
behandelt, das Ergebnis wurde den Einwendern mitgeteilt. Ein städtebaulicher 
Vertrag zur Kostentragung der Folgekosten wurde abgeschlossen.

Mit dem Satzungsbeschluss ist das Planverfahren abgeschlossen

Beschlussvorschlag
1. Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.01.2023 m.W.v. 01.01.2023, beschließt die Gemeindevertretung Dranske 
die 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Lancken“ für 
einen Bereich östlich des Gutshauses und des Parks in Lancken bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung.

2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Das Bauamt Nord-Rügen wird beauftragt, die 3. Änderung und Ergänzung des 

Bebauungsplan Nr. 2 „Lancken“ mit der Begründung ortsüblich gem. § 10 
Abs. 3 und § 10a Abs. 2 BauGB und der Hauptsatzung der Gemeinde Dranske 
bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung 
und die dem B-Plan zugrunde liegenden Vorschriften während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: Nein: X

Kosten:                                                                                                  € Folgekosten: €
Sachkonto:
Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                        Ja:  Nein:

Anlage/n
1 Dranske-2.3-plan-satzung-A4 (öffentlich)

2 Dranske-2.3-Begründung-satzung mit textl. Festsetzungen (öffentlich)

3 Anlage 1 Geräuschimmissionsprognose (öffentlich)

4 Anlage 2 Kartierbericht geschützte Arten (öffentlich)

5 Anlage 3 Geotechnischer Bericht (öffentlich)

6 Anlage 4 Artenschutzfachbeitrag (öffentlich)
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Gemeinde Dranske / Rügen
3.vereinfachte Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplans 

Satzungsfassung

Nr. 2 "Lancken"
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Umweltbericht

über die vereinfachte 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 2 "Lancken" 
ohne Umweltbericht.
Aufgrund §§ 10, 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung vom .................... folgende Satzung über die vereinfachte 3. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 2 "Lancken", bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A) und Textlichen Festsetzungen (Teil B), ohne Umweltbericht 
erlassen.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) 
Die textlichen Festsetzungen (Teil B) werden in folgenden Bereichen ergänzt (Änderungen in fett 
kursiv, Streichungen als solche sichtbar belassen):  

B. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsfestsetzungen gem. $ 86 LBauO MV im Punkt 2.2 zu Wege 
und Straßen  

… 

2.2 Wege und Straßen  

2.2.1 Fußwege sind als Pflaster-, Platten-, Schotter- oder wassergebundene Wegedecke auszufüh-
ren. Unzulässig sind Asphalt und Verbundstein.  

2.2.2 Sämtliche Stellplätze, Stellplatz- und Feuerwehrzufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belä-
gen (wassergebundene Decke, Schotterrasen, Pflaster mit Rasenfugen, Drainpflaster, Rasengitter-
steine) auszubauen. 

2.2.3 Im Bereich Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist die Errichtung eines 
Fahrradunterstandes / einer Müllsammelstelle in den dafür gekennzeichneten Flächen zuläs-
sig.  

sowie  

C. Festsetzungen zur Grünordnung  

1 Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

1.1 Auf privaten Grundstücken ab einer Größe von 200 qm ist mindestens 1 hochstämmiger Laub- 
oder Obstbaum, für jeweils weitere 150 qm Grundstücksfläche jeweils ein weiterer Baum zu pflanzen 
(Mindest-Stammumfang auf Privatflächen des Gebietes SO 1 gemäß Artenliste Nr. 1.3.2).  

Dieses Pflanzgebot entfällt, bzw. reduziert sich entsprechend, sobald auf dem Grundstück als zu 
erhalten gekennzeichnete Bäume vorhanden sind.  

1.2 Für die im Plan festgesetzten Baumreihen entlang der öffentlichen und privaten Straßen sind 
mittel- bis großkronige, hochstämmige Bäume zu pflanzen. Jeder Straßenzug ist mit einer einheitli-
chen Baumart gemäß Artenliste Nr. 1.3.1 (ohne Fraxinus excelsior – Esche) zu bepflanzen. Die 
festgesetzte Anzahl von Bäumen pro Privatgrundstück ist dabei bindend. Pflanzgröße: siehe Arten-
liste Nr. 1.3.1  

1.3 Zum Schutz der Alleebäume sind außerhalb der westlichen Baugrenze und der Straße Neben-
anlagen, Garagen und Stellplätze unzulässig.  

1.4 Innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Änderung und Ergänzung sind 6 Standorte für die 
Anpflanzung von Bäumen vorgesehen. Diese dienen der Kompensation von Einzelbaumfäl-
lungen im Zuge der Erschließung des Änderungs- und Erweiterungsbereichs. Die Bäume 
sind in der Mindestqualität gemäß Baumfällgenehmigung anzupflanzen. Es wird die Winter-
linde (Tilia cordata) vorgeschlagen. Die konkrete Pflanzplanung bedarf einer Zustimmung mit 
der Unteren Denkmalbehörde. 

Die Nachrichtlichen Übernahmen werden wie folgt ergänzt: 

D Nachrichtliche Hinweise Übernahmen  

1. Gem. Denkmalschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern DSchG MV 1.1  

Im Umkreis des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind mehrere ur- und frühgeschichtliche 
Fundplätze bekannt. Erdbewegungen dürfen in diesem Bereich nur nach vorangegangener archäo-
logischer Untersuchung durchgeführt werden. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder Boden-
verfärbungen entdeckt werden, ist gem. § 11 DSchG MV (GV-Bl. MV Nr. 23 vom 28.12.93, Seite 
975 ff.) die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder deren Vertreter in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür Entdecker, der Leiter der Arbeiten, 
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der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Ver-
pflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Der Beginn von Erdarbeiten ist der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege spätestens 4 Wochen vor 
Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauf-
tragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein können und 
event. auftretende Funde gem. § 11 DSchG MV unverzüglich bergen und dokumentieren können. 
Dadurch werden Verzögerungen der Baumaßnahme vermieden (vgl. § 11 Abs. 3). 

2. Denkmalrechtliche Genehmigungen  

Gemäß § 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) bedürfen 
jegliche Veränderungen an und in Baudenkmalen sowie deren Umnutzungen einer denkmal-
rechtlichen Genehmigung.  

3. Maßnahmen für den Artenschutz (§ 9 (6) BauGB i.V.m. BNatSchG) § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG 

Vermeidungsmaßnahmen  
Vermeidungsmaßnahme V 1  
Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbei-
ten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. 
Bei den Fällarbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fleder-
maussachverständigen kontrolliert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu ma-
chen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten 
zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) 
über das weitere Vorgehen ab. 

Vermeidungsmaßnahme V 2  
Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:  

- Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindest-
maß hinaus gehen,  

- Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Be-
leuchtung von oben nach unten,  

- Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin 
oder weniger sowie Wellenlängen > 540 nm,  

- Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.  

Vermeidungsmaßnahme V 3  
Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (inkl. Gehölzentnahme) sowie die anschließenden Bau-
arbeiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar begonnen 
werden. Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März 
möglich, wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Unter-
suchung des Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlos-
sen werden. 

Vermeidungsmaßnahme V 4  
Im Rahmen der Baufeldberäumung sind vor den Fällarbeiten alle Steine, Totholzstrukturen 
und altes Pflanzenmaterial im Beisein einer fachkundigen ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
per Hand aus dem Baufeld zu entfernen. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusammeln 
und in ungefährdete Bereiche umzusiedeln. Danach ist ein geschlossener Amphibienschutz-
zaun um das Baufeld zu ziehen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu 
halten. 

Vermeidungsmaßnahme V 5  
Sichern von ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden (Gullys, Schächte) durch 
Absperrungen (Maschenweite 3 mm) oder Ausstiegshilfen. 

CEF-Maßnahmen  
CEF - Maßnahme E 1  
Installation von 6 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzen nach folgenden Krite-
rien:  
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- 4Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä.  
- 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de),  
- 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de),  
- 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de),  
- Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)  
- Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestands-

rand / im Bestand),  
- Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und auf-

kommender Gehölze),  
- Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger 

Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmä-
ßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!),  

- Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten.  

CEF - Maßnahme E 2  
Installation von Nistkästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen:  

- 6 Höhlenbrüterkästen, verschiedene Modelle  
- 2 Nischenbrüterkästen (z.B. NBH von nistkasten-hasselfeldt.de)  
- 2 Nistkästen für Baumläufer (z.B. BLH von nistkasten-hasselfeldt.de)  

Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen sein. 

CEF - Maßnahme E 3  

Anlage von mindestens 4 Amphibien-Winterquartieren im Umfeld der Dorfteiche aus jeweils 
einem Totholzhaufen mit Feldsteinen, der eine Grundfläche von mindestens 10 m² und eine 
Höhe von ca. 1 m hat. Die Maßnahme ist vor Beginn der Baufeldberäumung umzusetzen. 

4.Lärmpegelbereiche  

Der Gesamte Planbereich liegt im Lärmpegelbereich II. (s.a. Anlage zur Planung: G. Ehrke: 
Geräuschimmissionsprognose. Vorhaben: 3. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Lancken“ der 
Gemeinde Dranske; 2021) 

5.Niederschlagswasserversickerung  

Die Errichtung von Anlagen zur Versickerung/ Verrieselung von Niederschlagswasser bedarf 
der Anzeige bei der zuständigen Wasserbehörde bzw. deren Genehmigung im Falle der Ein-
leitung in ein natürliches Gewässer (LWaG M-V).  
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3. vereinfachte Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 2 „Lancken“,  
Gemeinde Dranske 
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1) Ziele und Grundlagen der Planung 

1.1) Plangebiet / Planungsziele 

1.1.1) Lage des Plangebiet 

Das im Südosten des Ortsteil Lancken am Rand des Gutsparks gelegene Plangebiet erstreckt sich 
auf die Flurstücke 5, 7/2, 8, 108, 109 (alle teilweise) der Flur 3, Gemarkung Lancken bei Dranske 
mit knapp 0,5 ha.  

Das Plangebiet wird begrenzt: 

- im Norden, durch die bestehende Ortslage Lancken (Wohn- und Ferienwohnbebauung), 
- im Westen und Süden durch den denkmalgeschützten Gutspark. 

- im Osten durch Ackerflächen. 

1.1.2) Planungsanlass und Planungsziele 

Es wird beabsichtigt, das denkmalgeschützte Gutshaus in Lancken zu sanieren und dieses mit zwei 
flügelbegleitenden Neubauten laut Festsetzungen des in diesem Bereich rechtswirksamen B-Planes 
Nr. 2 „Lancken“ mit ca. 100 Betten, Gastronomie, Konferenzsälen, Schwimmbad und Wellness zu 
erweitern. Zur Umsetzung dieses Konzeptes gehört auch die Sicherung der Stellplätze für den durch 
die geplante Nutzung verursachten Bedarf laut Stellplatzsatzung der Gemeinde Dranske. Mit der 
Aufstellung des B-Planes Nr. 17 „Lancken“ wurde ein Bereich westlich der Zufahrtstraße nach 
Lancken, der für die Stellplätze des Gutshausprojektes vorgesehen war, in Fläche für die Landwirt-
schaft geändert. Somit sind derzeitig laut B-Plan Nr. 2 „Lancken“ nicht ausreichend Stellplatzflächen 
im Umfeld des Gutshauses zur Anlage der erforderlichen Stellplätze vorhanden. Auf im Bebauungs-
plan dargestellten Grünflächen können keine Stellplätze errichtet werden. Darum ist der Bebauungs-
plan Nr. 2 „Lancken“ zur Darstellung neuer Stellplatzflächen zu ändern. Der Geltungsbereich der 
Änderung geht östlichen über die ursprünglichen Grenzen hinaus. Damit ist die 3. Änderung auch 
gleichzeitig eine Ergänzung. Die Kosten für die Planänderung trägt der Investor.  

 
1.1.3) Verfahren 

Die Anpassung der Planung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, da die Grundzüge 
der Planung nicht in Frage gestellt werden.  

Nach Urteil des Bayr. VGH vom 2. Mai 2019 - AZ 1  16.2071 „ muss angenommen werden können, 
die [mit der Änderung verfolgte] Abweichung liege noch im Bereich dessen, was der Planer gewollt 
hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwicklung einschließlich des Grundes für die Abwei-
chung gekannt hätte."  

Grundzüge der Planung sind dann nicht berührt, wenn die Änderungen des Bebauungsplans, auch 
wenn sie für einzelne oder mehrere Grundstücke von erheblicher Auswirkung sein mögen, die dem 
Ursprungsbebauungsplan insgesamt zugrunde liegende planerische Konzeption nicht verändern. 
Dies ist hier der Fall, da die bauliche Hauptnutzung des Baugebiets SO „Beherbergung und kultu-
relles Zentrum“ nicht in Frage gestellt wird. Mit der Änderung wird lediglich ein der Ursprungsplanung 
zugrundeliegender Fehler behoben, dass nämlich die notwendigen Stellplätze für die Nutzungen im 
Baugebiet auf einem damals geplanten öffentlichen Parkplatz (als verkehrsrechtlich gewidmeter 
Verkehrsfläche) nachgewiesen werden sollten, was nach der Stellplatzsatzung nur im Ausnahmefall 
(als Ablösung der Stellplatzverpflichtung) überhaupt zulässig wäre, aber funktional für Ferienwoh-
nungen und Beherbergungseinrichtungen nicht sinnvoll ist. Mit der Änderung sollen in räumlicher 
Zuordnung zur Nutzung Flächen für die erforderlichen privaten Stellplätze bereitgestellt werden. 

Durch die Änderung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben neu begründet, die der Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Nach Anlage 1 UVPG i.V.m. LUVPG M-V 
beginnt die Prüfpflicht für Parkplätze ab einer Größe von 0,5 ha; ab 1,0 ha ist eine Umweltverträg-
lichkeit erforderlich. Diese Größenschwellen nach UVPG werden mit einer Größe von 0,2 ha nicht 
erreicht.  
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Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 Bst. b BauGB genannten Schutzgüter 
sind nicht gegeben. Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes zu beachten wären. 

1.1.4) Plangrundlage 

Die Plangrundlage ist eine Vermessung vom 
September 2020 des Vermessungsbüros Klug 
aus Rambin, aktualisiert um die Grundstücke 
7/1 und 7/2.  

1.2) Übergeordnete Planungen 

1.2.1) Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung 

Die Gemeinde Dranske liegt entsprechend dem 
aktuellen Regionalen Raumentwicklungspro-
gramm Vorpommern (RREP VP 2010) im Nah-
bereich des Grundzentrums Sagard auf der In-
sel Rügen. Dranske ist als Tourismusschwer-
punktraum und überlagernd weitgehend auch 
als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewie-
sen.  

In den Tourismusschwerpunkträumen nehmen 
die ausgewiesenen touristischen Siedlungs-
schwerpunkte wie Dranske besondere touristi-
sche Versorgungsaufgaben wahr. Siedlungsschwerpunkte haben im Wesentlichen ergänzende orts-
nahe Versorgungsaufgaben. Mit der Festlegung der Siedlungsschwerpunkte soll die Sicherung der 
ländlichen Räume als Wohn- und Wirtschaftsstandorte unterstützt werden.  

Allgemein stehen nach 3.1.3(4) in den Tourismusschwerpunkträumen die Verbesserung der Qualität 
und der Struktur des touristischen Angebotes sowie Maßnahmen der Saisonverlängerung im Vor-
dergrund. Das Beherbergungsangebot soll in seiner Aufnahmekapazität nur behutsam weiterentwi-
ckelt und ergänzt werden. Nach 3.1.3(11) sollen geeignete Schlösser, Guts- und Herrenhäuser mit 
ihren Parkanlagen sowie archäologische Denkmale für touristische Zwecke nutzbar gemacht wer-
den. Dabei soll der kulturhistorische Wert der Gebäude, Parkanlagen im Zusammenhang mit ihrer 
Einbindung in die Landschaft erhalten bleiben.  
Der Ausbau der touristischen Nutzung im denkmalgeschützten Gutshaus gemäß den Festlegungen 
des Ursprungsplans sichert die Existenz des Denkmals und entspricht den Grundzügen der Raum-
ordnung.  

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher 
Produktionsfaktoren und -stätten, auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes 
Gewicht beigemessen werden.   
Bei der Plangebietsfläche handelt es sich gemäß Ursprungsplan um Grünflächen, so dass die Be-
lange der Landwirtschaft von der Änderung nicht erheblich betroffen sind. 

Der Gutspark Lancken zählt zu den ältesten auf der Insel Rügen und einem der ältesten im gesam-
ten Land M-V. Gemäß dem Ziel 4.7 (5) LEP M-V [Kultur und Kulturlandschaften] ist in denkmalge-
schützten Parkanlagen den Belangen des Denkmalschutzes Vorrang vor anderen Ansprüchen ein-
zuräumen. Im weiteren Planungsverlauf ist nachzuweisen, dass die Planung mit den Belangen des 
Denkmalschutzes vereinbar ist. Die zuständige Denkmalbehörde stellt in ihrer Stellungnahme im 
Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB fest, dass sich der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans in Teilen mit dem eingetragenen Denkmal mit der laufenden Nummer 00390 ,Park 
mit Grablege und Umfassungsmauern‘ überschneidet.“ 

 

Abbildung 1: Regionales Raumentwicklungspro-
gramm Vorpommern 2010 (Ausschnitt) 
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Entsprechend wird die folgende nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in die Plan-
zeichnung übernommen: „Gemäß § 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(DSchG M-V) bedürfen jegliche Veränderungen an und in Baudenkmalen sowie deren Umnutzun-
gen einer denkmalrechtlichen Genehmigung.“ In einer ergänzenden Mail vom 28.10.2022 wird sei-
tens der Denkmalbehörde festgestellt: 

Grundsätzlich wird seitens der Denkmalbehörde dem Planungsvorhaben zustimmen, sofern keine 
möglicherweise denkmalrelevanten Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. 

1.2.2) Ableitung aus dem Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Dranske (vgl. Abbildung 2) stellt das 
Plangebiet abweichend von der Ausweisung 
im Ursprungsplan nicht als Grünfläche, son-
dern als Fläche für die Landwirtschaft dar. 
Diese unzutreffende Ausweisung geht zurück 
auf eine Zeichenungenauigkeit und betrifft den 
gesamten östlichen Rand der Ortslage und da-
mit auch die nördlich anschließende Bebauung 
(vgl. Bebauungsplan Nr. 17 „Lancken“). 

Die gesamte Ortslage Lancken ist ansonsten 
als sonstiges Sondergebiet „Feriengebiet“ für 
eine gleichwertige Mischung touristischer Nut-
zungen mit Wohnen dargestellt. Das denkmal-
geschützte Gutshaus ist durch Symbol ge-
kennzeichnet. Der ebenfalls denkmalge-
schützte Park ist als Wald berücksichtigt und 
(ganz oder teilweise) durch Symbol als Natur-
denkmal gekennzeichnet. 

 

Abbildung 3: Parkrand mit Blick nach Norden 

Abbildung 2: FNP Ausschnitt ohne Maßstab 
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1.3) Bestandsaufnahme 

1.3.1) Aktuelle Flächennutzungen im bzw. 
angrenzend an das Plangebiet 

Das Plangebiet stellt sich als Grenzbereich zwi-
schen dem Park und Ackerfläche dar (vgl. Ab-
bildung 3). 

Während der Park ursprünglich im Osten durch 
eine Mauer eingefasst war, deren Reste im Ge-
lände noch ablesbar sind, dehnte sich der Park 
mit dem Wachstum der randlichen Baumreihe 
sowie vor allem durch im Schutz der Kronen-
traufen anschließend durch Sukzession heran-
wachsende Gehölze auf die frühere Ackerfläche 
aus. Während die ursprüngliche Abgrenzung 
folgend dem Verlauf der Mauer auch der Aus-
weisung des Denkmals Nr. 00390 Park mit 
Grablege und Umfassungsmauer zugrunde 
liegt, wurde bei der Parzellierung eine Grenze 
in gerader Verlängerung des östlichen Orts-
rands von Lancken gewählt (vgl. Abbildung 5).  

Nach Reichsbodenschätzung stehen Sandige 
Lehme (sL) mit einer Ackerzahl von 56 an.  

Nördlich schließt sich ein Wohnhaus an (Am 
Gutspark 4), für das im Bebauungsplan Nr. 17 
„Lancken“ ein Sonstiges Sondergebiet „Ferien-
gebiet“ nach § 11 BauNVO festgesetzt wurde. 
Zulässig sind hier: Wohngebäude, Ferienhäu-
ser / Ferienwohnungen, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, die der Versorgung des Ge-
biets dienenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften und nicht störende Handwerksbe-
triebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie 
Räume nach § 13 BauNVO für der Gesundheit dienende Berufe. Ausnahmsweise können darüber 
hinaus sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen zugelassen wer-
den. 

 

Abbildung 4: Luftbild 1953 (Quelle https://geo-
port.lk-vr.de) 

Abbildung 5: Grenze Denkmal mit Flurstücken und 
Luftbild 2019 
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Abbildung 6: Planzeichnung Bebauungsplan Nr. 2, Stand 1. Änderung, ohne Maßstab 

1.3.2) Inhalte des Bebauungsplans Nr. 2 

Während der Ursprungsplan für den Bereich des Gutshauses eine Nutzung als sonstiges Sonder-
gebiet für Ausstellungen, Kongresse, Veranstaltungen, Gastronomie und Vereinstätigkeit vorsah, 
wurde dies im Zuge der 1. Änderung in Beherbergung und Kulturelles Zentrum erweitert (vgl. Abbil-
dung 6). Vorgesehen war nun neben zentralen Einrichtungen wie Gastronomie, Ausstellung- und 
Veranstaltungsbereich ein Beherbergungsbetrieb mit rund 100 Zimmern bzw. Appartements 
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unterschiedlicher Kategorien. Der Stellplatz-
bedarf sollte laut Begründung auf einem west-
lich des Gutshauses außerhalb des eigentli-
chen Baugebietes ausgewiesenen öffentli-
chen Parkplatz (PI) mit 100 PKW-Stellplätzen 
nachgewiesen werden.  

Auf den Parkplatz PI wurde bei der ersetzen-
den Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 
17 für den an das Gutsareal nördlich angren-
zenden Bereich verzichtet; es heißt hierzu in 
der Begründung „Die vorgesehenen öffentli-
chen Verkehrsflächen, insbesondere die Flä-
chen für den ruhenden Verkehr (über 220 
Stellplätze), sind völlig überdimensioniert. Im 
Gegenzug fehlen in den Sondergebieten 
Grundstücksflächen, die für den Stellplatz-
nachweis gemäß LBauO notwendig wären.“ 
Nachdem der Bereich des früher geplanten 
Parkplatzes nicht mehr als öffentliche Ver-
kehrsfläche benötigt wurde, verzichtete die 
Gemeinde darauf, die Fläche, die heute als 
Dauergrünland landwirtschaftlich genutzt 
(Feldblock DEMVLI051BA10066) wird, zu er-
werben. 

Planungsrechtlich wurde das Plangebiet der 
Änderung als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage festgesetzt. Während die Grenze der denkmalgeschützten Parkanlage korrekt 
entlang der Mauer verzeichnet wurde, sieht der Bebauungsplan entlang der östlichen Geltungsbe-
reichsgrenze eine Baumreihe zum Erhalt vor, die es so hier nicht gibt. Aus dem damaligen Grünord-
nungsplan (vgl. Abbildung 7) ist ersichtlich, dass die randlichen Bäume eigentlich als Pflanzgebot 
gedacht waren, mit der die Ortsrandeingrünung auch im Bereich des Parks hätte durchgezogen 
werden sollen, so dass der historische Park seine landschaftsbildprägende Bedeutung (als Baum-
karree in einer ansonsten weit einsehbaren Landschaft) verloren hätte. In der Bestandskarte zum 
Grünordnungsplan wird der Status des Streifens zwischen Parkgrenze im Westen und Plangebiets-
grenze im Osten zutreffend rund hälftig jeweils als Brache sowie Ackerfläche benannt. 

1.3.3) Schutzobjekte im bzw. angrenzend an das Plangebiet  

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts. Schutzgebie-
ten befinden sich erst in einem Abstand >400 m (EU-Vogelschutzgebiet DE 1446-401 „Binnenbod-
den von Rügen“) und damit außerhalb des Wirkbereichs der Planung.  

Innerhalb sowie in direkter Umgebung des Plangebiets sind im Biotopatlas des Landes keine ge-
setzlich geschützten Biotope verzeichnet. 

 

  

Abbildung 7: Grünordnungsplan zum Bebauungs-
plan Nr. 2, Ausschnitt ohne Maßstab 
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2) Städtebauliche Planung 

2.1) Nutzungs- und Bebauungskonzept 

Zur Absicherung der bereits in der Ursprungs-
planung vorgesehenen Nutzung des denkmal-
geschützten Gutshauses sowie der neu zu er-
richtenden Nebengebäude werden ergänzend 
die erforderlichen Flächen für die notwendigen 
Stellplätze (als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung privater Parkplatz) in den 
Plan aufgenommen. 

Die Stellplätze müssen dem privaten Vorhaben 
direkt zugeordnet werden, dürfen aber nicht in-
nerhalb des denkmalgeschützten Parks liegen. 
Eine Anordnung in den festgesetzten Bauge-
bieten scheidet aus, da zum Einen die Flächen 
zu knapp bemessen sind. Zum Anderen stellt 
das Gebäudeensemble aus historischem Guts-
haus und neuen Nebengebäuden den opti-
schen Bezugspunkt des Parks dar, so dass 
Stellplätze im direkten Gebäudeumfeld aus 
Gründen des Erscheinungsbildes abzulehnen 
sind. Ausgenommen davon sind temporäre 
Stellplätze, die bei Ankunft oder Abreise als 
solche genutzt werden.  

Die für die Parkplätze heranzuziehende Fläche liegt nordöstlich außerhalb des Parks. Gegen die 
offene Landschaft wird die Stellplatzanlage mit einer durchgehenden Hecke eingefasst, die aber bei 
einer Höhe von 1,2 bis 1,4 m nicht mit der räumlichen Wirkung des Parks konkurrieren wird. 

Eine Lärmschutzwand zur Abschirmung der Zufahrt sowie der nördlichen Stellplätze gegenüber den 
nördlich angrenzenden Nutzungen ist nicht notwendig. Als Nachweis wurden ein Gutachten für die 
3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Dranske „Lancken“ die vom Plangebiet gene-
rierten sowie auf das Plangebiet einwirkenden Gerausche der benachbarten Straßen untersucht. 

Durch die vom Vorhaben generierten Gerausche werden sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Geltungsbereiches keine Immissionsrichtwerte der TA Lärm und schalltechnischen Orientierungs-
werte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) überschritten, mit einer Ausnahme: 

Am Giebel des geplanten Flügel B (Immissionsort IO9) wird der Richtwert nachts der TA-Lärm ge-
ringfügig überschritten. Ursache sind die dort von/in Richtung Parkplatz vorbeifahrenden Pkw. Da 
es sich um ein internes Problem handelt, kann diese geringfügige Überschreitung aus gutachterli-
cher Sicht toleriert werden. 

Die insgesamt 7 Pkw-Stellplatze vor dem Haupteingang dürfen nur am Tage im Zeitraum von 06:00 
bis 22:00 Uhr betrieben werden. In der Nacht von 22:00 bis 06:00 Uhr ist eine Nutzung durch bauli-
che oder organisatorische Maßnahmen zu verhindern. Bei einer nächtlichen Nutzung wurden die 
zulässigen Spitzenschallpegel am Vorhaben selbst und in der Umgebung des Vorhabens überschrit-
ten werden. 

Das Gutachten ist Anlage zur Planung. 

2.2) Änderungsinhalte 

Geltungsbereich der Änderung 

Der Änderungsbereich überplant östlich angrenzend an den denkmalgeschützten Park bisher als 
Grünfläche ausgewiesenes Plangebiet der Ursprungsplanung und in geringem Maß auch Fläche der 

Abbildung 8: städtebaulicher Entwurf des Parkplat-
zes ohne Maßstab 
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1.Änderung des B-Plangebiets.  

 
Art der baulichen Nutzung 

Ziel des Vorhabens ist die Erstellung der für die Nutzung der Hotelanlage notwendigen Stellplätze. 
Konkret soll daher auch kein Baugebiet, sondern vielmehr eine Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung ausgewiesen werden: Zum einen als private Zufahrt, zum anderen als Stellplätze. Die 
Verkehrsflächenausweisung wird einer Sondergebietsausweisung vorgezogen, da es sich bei der 
zukünftigen Nutzung ausschließlich – bis auf eine kleine Nebenanlage-, um Flächen für den Verkehr 
handelt. Damit werden andere Nutzungen grundsätzlich ausgeschlossen. 

Die Planung sieht in Hinsicht auf den Stellplatzbedarf folgende relevanten Bemessungspunkte vor: 

Ferienwohnungen 1 Stellplatz / Fewo  
Gastronomie 1 Stellplatz / 8 Sitzplätze  
Shop 1 Stellplatz / 40 qm Nfl. jedoch mind. 2. 

Daraus ergibt sich folgender Stellplatzbedarf:  

ca. 50 Ferienwohnungen    50 Stellplätze  
Gastronomie mit ca. 142 Sitzplätzen  18 Stellplätze  
1 Shop (22.5 qm)       2 Stellplätze     
Summe:       70 Stellplätze 

Von den 70 Stellplätzen sollen 7 Stellplätze als Kurzzeitparkplätze für Tagesbesucher im Bereich 
des Vorplatzes des Gutshauses angelegt werden und liegen außerhalb der 3.Änderung und Ergän-
zung des Bebauungsplans.  

Für die verbleibenden 63 Parkplätze ist der nordöstliche Bereich des Grundstücks vorgesehen. Die-
ser schließt direkt an die Straße nördlich des Gutshauses an und bietet die einzige Zufahrtsmöglich-
keit für das Gutshausgelände. Der Besucher der Anlage würde so an der Vorfahrt des Gutshauses 
vorbei auf den hauseigenen Parkplatz geleitet werden, wobei sich drei behindertengerechten Stell-
plätze in unmittelbarer Nähe des Vorplatzes östlich der zukünftigen Anlage befindet. In der Verlän-
gerung der Zufahrt soll die Möglichkeit für die Errichtung eines kleinen eingehausten Fahrradabstell-
platzes sowie eine kleine Müllsammelstelle gegeben werden. Eine entsprechende Ausweisung für 
Nebenanlagen ist vorgesehen.  

Die Anlage der Parkplätze berücksichtigt den bestehenden Baumbestand und ordnet sich den land-
schaftlichen Gegebenheiten unter. Als Befestigung der Stellflächen und Zufahrten werden wasser-
durchlässigen Beläge bzw. wassergebundene Decken zum Einsatz kommen. 

2.3) Flächenbilanz 

Insgesamt ergibt sich für den Änderungsbereich folgende Flächenbilanz:  

     zul. Versieg. 

Verkehrsfl. 
Bes. Zweck-
bestimmung 

1.829 qm    1.829 qm 

Grünfläche 1.633 qm     

Gesamt 3.462 qm    1.829 qm 

 
Durch die Planung wird die angestrebte Bebauung im Sondergebiet nicht berührt.  
 

2.4) Erschließung 

Das Plangebiet ist äußerlich erschlossen.  
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Die Trinkwasserversorgung obliegt dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Rügen, Putbuser Chaussee 1, 18528 Bergen auf Rügen (ZWAR). Anschlussmöglichkeiten an 
die öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen bestehen im Bereich der angrenzenden Gemein-
destraßen. 

Die Löschwasserversorgung in Höhe des Grundschutzes von 48m³/h über 2 Stunden kann über die 
öffentlichen Anlagen im mittelbaren Umfeld gewährleistet werden.  

Das Schmutzwasser ist dem Zweckverband zu überlassen, d.h. Anschluss an die öffentliche Kana-
lisation. Anschlussmöglichkeiten an die öffentlichen Schmutzwasserentsorgungsanlagen bestehen 
im Bereich der angrenzenden Gemeindestraßen. 

Das Niederschlagswasser soll ortsnah versickert oder verrieselt werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche, sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen. (§ 55 (2) WHG)).  

 

3) Auswirkungen der Planung 

3.1) Abwägungsrelevante Belange / Zusammenfassung 

Bei der Abwägung ist neben den erklärten Planungszielen (siehe 1.2.1) insbesondere auf die im 
Folgenden aufgeführten öffentlichen Belange einzugehen.  

• die Belange des Tourismus; Angesicht der Lage in einem ausgewiesenen Tourismusraum 
(vgl. RREP VP) genießen die Belange des Tourismus bei allen Planungen im Gemeindege-
biet einen hohen Stellenwert. Mit der Planung wird die touristische Nutzung des denkmalge-
schützten Gutshauses ermöglicht. 

• die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege; mit der Anordnung von Verkehrsflä-
chen in einem bisher als Grünflächen festgesetzten Bereich randlich am Park werden die 
Belange von Naturschutz und Landschaftspflege betroffen. Mit der Planung werden zusätz-
liche Versiegelungen vorbereitet, die einen Eingriff darstellen, der zu bewerten und auszu-
gleichen ist. Zudem werden Baumfällungen erforderlich.  

Die privaten Belange, insbesondere das Vertrauen angrenzender Grundstückseigentümer in das 
bestehende Baurecht sowie deren Schutzbedürfnis, sind zu berücksichtigen. Da sich die Änderung 
nicht auf die Art der baulichen Nutzung erstreckt, sind keine grundsätzlichen Nutzungskonflikte zu 
erkennen. Beherbergungsbetriebe waren bisher bereits im Bereich des Gutshauses vorgesehen und 
sind auch im nördlich anschließenden Sonstigen Sondergebiet „Feriengebiet“ zugelassen. 

3.2) Allgemeines  

Bei vereinfachten Änderungen nach § 13 BauGB entfällt die Notwendigkeit einer umfassenden Um-
weltprüfung. 

Erhebliche umweltrelevante Auswirkungen werden durch die Planung nicht verursacht: 

• Anlagebedingt wird die Gesamtversiegelung im Plangebiet rechnerisch um max. 1.829 qm 
ausgeweitet. Allerdings sollten gemäß Ursprungsplan die inneren Zufahrtswege bei der Be-
rechnung der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben, da diese Flächen in nicht oberflä-
chenversiegelter Ausführung gebaut werden. Insgesamt ist damit unter der Maßgabe, dass 
für die innere Erschließung auch weiterhin ein wasser- und luftdurchlässiger Aufbau vorge-
sehen ist, von einer Beibehaltung des bisherigen Versiegelungsumfangs auszugehen.  

Die festgesetzten Pflanzgebote werden teilweise beibehalten, mögliche Baumverluste sind 
durch zusätzliche externe Baumpflanzungen auszugleichen; der externe Ausgleich ist im 
Durchführungsvertrag abzusichern. 

• Betriebsbedingt kommt es durch die Nutzung zu keinen erheblich anderen Auswirkungen als 
durch die zulässige Nutzung. Tendenziell wird sich die Gesamtkapazität durch die Änderung 
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zugunsten gewerblicher Nutzungen verringern. Da das Vorhaben grundsätzlich in die im Zu-
sammenhang bebaute Ortslage Lancken eingebunden ist, verursacht der Parkplatz auch 
keinen wesentlich vergrößerten Wirkbereich. 

• Die baubedingten Auswirkungen werden bei fach- und sachgerechter Ausführung nicht er-
heblich anders ausfallen als bei Umsetzung des Ursprungsplans. Allgemein gilt bezüglich 
der Abwendung von nur während bestimmter Zeiten geltender Verbote der Störung von Tie-
ren im Sinne § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, dass deren Einhaltung regelmäßig im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens durch Erlass von Nebenbestimmungen sichergestellt werden 
kann, z.B. durch ein Verbot der Durchführung von Bauarbeiten während gewisser Zeiten. 

 

3.3) Umweltzustand und Umweltmerkmale (Bestand) 

Die mit der 3. Änderung und Ergänzung zu betrachtenden Belange orientieren sich an den im Rah-
men der Ursprungsplanung für das Plangebiet abgeprüften Belangen, ergänzt um weitere Belange 
(Fläche, WRRL, Wärme/ Strahlung, Störfall, Kultur- und Sachgüter/ Historisches Erbe), welche seit 
Abschluss des damaligen Bauleitplanverfahrens im Rahmen einer vollständigen Umweltbetrachtung 
notwendig geworden sind. 

Schutz-
gut 

Bestand 

Boden Allgemeiner Bodenfunktionsbereich:  

Pleistozäne Böden Weichselglazial, Mecklenburger Vorstoß, Geschiebemergel der Hochflä-
chen  

Schutzwürdigkeit gem. Kartenportal Umwelt M-V: Hohe Schutzwürdigkeit; 

Geotope bzw. sonstige wertgebende Bodenbildungen sind nicht vorhanden. 

Fläche derzeitig baumbestandene/ brachliegende Grünfläche; am Rand des Siedlungszusammen-
hangs 

im FNP als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen, Im Bebauungsplan als Grünfläche 

Wasser Während der Bohrarbeiten wurde Grundwasser RKB1  5,0m unter Oberkante Gelände ange-
troffen 

Grundwasser Wasserkörper: WP_KO_10_16  

Flurabstand >10 m, mittlere Grundwasserneubildung bei 99,5 mm/a, kein nutzbares Dargebot, 
kein Trinkwasserschutzgebiet 

Grundwasserleiter bedeckt durch bindige Deckschichten mit >10 m Mächtigkeit, Geschützt-
heit hoch  

WRRL Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich keine WRRL-berichtspflichtigen Fließ-, Stand- 
oder Küstengewässer. 

Klima/ 
Luft 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des „Ostdeutschen Küstenklimas“, die Küstenbereiche 
der Ostsee prägen das maritime Klima. Es herrschen kühle Sommer (Juli/ August mit ca. 
16,7°C Durchschnittstemperatur) und milde Winter (Februar mit -0,3°C Durchschnittstempera-
tur) vor. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur liegt bei 8,0°C. 

Die kleinräumige Fläche nimmt im Siedlungszusammenhang keine regulierende Funktion im 
Sinne eines Kaltluftentstehungsgebietes ein. Das Plangebiet ist durch die küstennahe Lage 
gut durchlüftet 

Folgen 
des Kli-
mawan-
dels 

Innerhalb des Plangebiets sind keine dominierenden Effekte, welche sich aus den Folgen des 
Klimawandels ergeben, erkennbar. Ein erhöhtes Risiko für eine Betroffenheit durch extreme 
Wetterereignisse oder Überschwemmungen besteht – in Relation zu den umgebenden Flä-
chen – nicht. 

Wärme/ Das gut durchlüftete Plangebiet nahe der Küste neigt nicht zu Hitzeanstauungen oder erhöhten 
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Strah-
lung 

Strahlungsbelastungen. 

Pflan-
zen/ 
Tiere/ 
Biologi-
sche 
Vielfalt 

Pflanzen: 

Östlich des Gutsparks Lancken schließt sich eine intensive Ackernutzung (Lehmacker, ACL) 
an. Der Übergang vom Acker zum Park ist in einem Teilbereich mit ruderalem Bewuchs be-
standen, welcher durch beginnende Verbuschung (Brombeere, Himbeere, Holunder) gekenn-
zeichnet ist (RHU mit YSP). Der Gutspark wird durch eine Packsteinmauer eingefasst. Diese 
ist entlang der östlichen Parkgrenze eingefallen. Das verbliebene Stein-Material lagert als Wall 
zwischen dem aufgekommenen Bewuchs. 

Im Bereich des geplanten PKW-Parkplatzes ist entlang der Grenze des Gutsparks anteilig ein 
sehr alter Baumbestand vorhanden. Ergänzt wird dieser im Einzelbaumbestand nach Baum-
schutzkompensationserlass, durch infolge unterlassener Pflege aufgewachsene Bäume. 

Tiere: 

Für Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie und für die europäischen Vo-
gelarten ist im Rahmen umsetzungsorientierter Planungen zu prüfen, ob durch die Umsetzung 
der Planung Verbotstatbestände entsprechend § 44 BNatSchG eintreten können. Faunistische 
Kartierung liegt vor.  

Tiere: Das Plangebiet umfasst einen verwilderten Park mit Altbaumbestand und randlich inten-
siv bewirtschaftete Ackerfläche. Die Flächen sind durch Wege erschlossen und werden aktuell 
von Spaziergängern, mit und ohne Hunde, genutzt. Vor Realisierung des Parkplatzes findet im 
Umfeld umfassendes Baugeschehen zur Sanierung des Gutshauses sowie der ergänzenden 
Bebauung gem. Bebauungsplan statt. 

Die Hinweise zur Eingriffsregelung (HZE 2018, Anlage 2) führt für den Biotoptypenkomplex 
Grünanlagen der Siedlungsbereich die besonders zu beachtenden Artengruppen Vögel, Fle-
dermäuse und Reptilien auf. Repräsentative Vorkommen streng geschützter Arten sind inner-
halb des Plangebietes derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Altersstruktur der Bäume und deren 
Höhlenreichtum wird eine Relevanz einzelner Bäume für die Artengruppe Fledermäuse gese-
hen. Auch ist ein Vorkommen von Brutvögeln im dichten Gebüsch bzw. in den Kronen der 
Bäume nicht auszuschließen. Für die Artengruppe Reptilien wird aufgrund der Orientierung der 
Flächen nach Osten und der anteilig dichten Verbuschung trotz des Vorhandenseins von locker 
aufgeschichteten Feldsteinen, den Resten der Parkmauer, keine besondere Lebensraumeig-
nung gesehen. Auch weist das Kartenportal Umwelt M-V für den relevanten Messtischblatt-
quadranten kein Vorkommen von Zauneidechse und Glattnatter aus.  

Es werden von der Planung keine FFH- Lebensraumtypen oder besonders geschützte Biotope 
beansprucht, welche eine Relevanz weiterer Artengruppen vermuten ließen.  

Zum Vorhaben wurde ein Artenschutzfachbeitrag vom Büro Biologische Studien Thomas 
Frase (Rostock, 26.02.2023) erstellt.  

Pflanzen: Repräsentative Vorkommen besonders geschützter Pflanzenarten sind nicht be-
kannt.  

Bewertung Pflanzen und Tiere: Das Vorhaben beschränkt sich auf das intensiv genutzte Um-
feld vorhandener Bebauung bzw. artenarmer Zierrasenflächen, liegt also in langjährig anthro-
pogen geprägten Biotoptypen. Repräsentative Vorkommen streng geschützter Arten sind in-
nerhalb des Bereichs nicht bekannt. Es werden von der Planung keine Flächen mit besonderen 
Habitatqualitäten beansprucht, welche das Vorhandensein streng geschützter Arten vermuten 
ließen. Aktuell sind keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ab-
sehbar. 

Die Vorgaben des § 39 BNatSchG sind einzuhalten. 

Land-
schaft 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Landschaftseinheit Nord- und ostrügensches Hü-
gel- und Boddenland und gehört zur Großlandschaft Nördliches Insel- und Boddenland, welche 
wiederum in der Landschaftszone Ostseeküstenland angesiedelt ist. Das Plangebiet liegt voll-
ständig im Landschaftsbildraum Dranske und Buger Hals (II 6 – 5) mit der Landschaftsbildbe-
wertung gering bis mittel. Es befindet sich am Rand der Ortslage Dranske und ist von öffentli-
chen Straßen (Karl-Liebknecht-Straße) aus einsehbar. 
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Das weiträumige Landschaftsbild wird vor allem durch die südlich und westlich angrenzenden 
Wohngebiete geprägt. 

Mensch/ 
Mensch-
liche 
Gesund-
heit/ Be-
völke-
rung 

Erholung: das Plangebiet dient dem Baugebiets SO „Beherbergung und kulturelles Zentrum“ 
und als Parkplatz notwendiger Bestandteil dieser Anlage 

Risiko des Hitzestresses für anfällige Bevölkerungsgruppen (Kleinkinder, Menschen über 75, 
Vorbelastete): nein 

Standort von Schadstoffemittenten: nein 

Schallbelastung: Eine Schallbelastung ist vorhanden, bleibt jedoch unterhalb eines gesund-
heitsgefährdenden Maßes  

Störfall Im näheren Umfeld des Plangebietes sind keine Störfallbetriebe vorhanden, deren Sicherheits-
bereiche sich in das Plangebiet hinein erstrecken. 

Kultur 
und 
Sachgü-
ter/ His-
tori-
sches 
Erbe 

Westlich an das Plangebiet grenzend bzw. anteilig innerhalb dessen ist eine denkmalge-
schützte Parkanlage vorhanden, welche gegenüber der offenen Landschaft durch eine von 
Bäumen begleitete Packsteinmauer abgegrenzt wird. Das Vorhaben des Parkplatzes dient der 
Wieder-Innutzungnahme der Anlage und wirkt somit ihrem Verfall entgegen. 

Weitere Kultur- und Sachgüter sind nicht vorhanden. 

Wech-
selwir-
kungen 

Die lokal relevanten Schutzgüter stehen überwiegend in einem unmittelbaren bzw. mittelbaren 
Wirkungsgefüge zueinander. Die bestehenden Wechselwirkungen sind intakt und werden 
kaum durch die bestehenden Nutzungsform Ferienhausgebiet im Norden eingeschränkt. 
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Abbildung 9: Baumbestand innerhalb des Änderungsgebietes und daran angrenzend.  

 
Einzelbaumbestand: 

Nr. Botanischer 
Name 

Deutscher Name Krone 
in m 

StU in 
cm 

Schutz-
status 

Bemerkungen  

1 Tilia cordata Winter-Linde 14 377 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

2 Tilia cordata Winter-Linde 12 280 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

3 Sambucus nigra Schwarzer Holunder 7 63 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

4 Acer pseudoplata-
nus 

Berg-Ahorn 5 75 -  

5 Acer pseudoplata-
nus 

Berg-Ahorn 6 75 -  

6 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 3 31 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 
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Nr. Botanischer 
Name 

Deutscher Name Krone 
in m 

StU in 
cm 

Schutz-
status 

Bemerkungen  

7 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 4 63 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

8 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 90 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

9 Acer platanoides Spitz-Ahorn 4 60 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

10 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 12 525 §18 komplett hohl, auf 
Geländeniveau be-
gehbar, fachgerechte 
Kronenpflege / star-
ker Rückschnitt erfor-
derlich 

11 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 70 - E 

12 Tilia cordata Winter-Linde 10 270 §18 fachgerechte Kro-
nenpflege erforder-
lich, E 

13 Acer platanoides Spitz-Ahorn 9 150 §18 Standort westlich der 
Parkmauer 

14 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 80 - E 

15 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 5 64 - E 

16 Acer platanoides Spitz-Ahorn 5 64 - E 

17 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 10 350 §18  

18 Acer platanoides Spitz-Ahorn 9 200 §18  

19 Acer platanoides Spitz-Ahorn 4 94 - E 

20 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 11 400 §18 E 

21 Acer platanoides Spitz-Ahorn 5 70 -  

22 Acer platanoides Spitz-Ahorn 5 70 - E 

23 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 9 70 - E 

24 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 13 400 §18  

25 Acer platanoides Spitz-Ahorn 7 63 - E 

26 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 5 60 -  

27 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 5 63 -  

28 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 4 57 -  

29 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 8 120 §18  

30 Crataegus mono-
gyna 

Eingriffliger Weiss-
dorn 

5 50 -  

31 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 160 §18  

32 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 120 §18  

33 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 5 87 -  

34 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 260 §18 E 

35 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 12 310 §18  

36 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 9 120 §18  

37 Acer pseudoplata-
nus 

Berg-Ahorn 10 170 §18  

38 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 12 220 §18  

39 Acer pseudoplata-
nus 

Berg-Ahorn 7 132 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

40 Acer pseudoplata-
nus 

Gemeine Esche 11 260 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 
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Nr. Botanischer 
Name 

Deutscher Name Krone 
in m 

StU in 
cm 

Schutz-
status 

Bemerkungen  

41 Acer pseudoplata-
nus 

Gemeine Esche 12 250 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

42 Acer pseudoplata-
nus 

Gemeine Esche 7 80 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

43 Acer pseudoplata-
nus 

Gemeine Esche 6 80 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

44 Tilia cordata Winter-Linde 14 280 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

45 Tilia cordata Winter-Linde 12 260 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

46 Tilia cordata Winter-Linde 14 290 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

47 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 12 250 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

48 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 120 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

49 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 188 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

50 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 87 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

51 Tilia cordata Winter-Linde 4 43 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

52 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 5 27 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

53 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7 110 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

54 Tilia cordata Winter-Linde 12 220 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

55 Tilia cordata Winter-Linde 11 130 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

56 Tilia cordata Winter-Linde 11 140 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

57 Tilia cordata Winter-Linde 8 120 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

58 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 6 60 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

59 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 8 183 §18 außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

60 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 6 50 - außerhalb 3. Ände-
rungsbereich 

Kartiert am: 03.09.2020, kartiert von M. Beckmann; 

Legende Schutzstaus:  

§ 18  = Schutz nach § 18 NatSchAG M-V 

  -      = Baum unterliegt keinem Schutz, die Gemeinde Dranske verfügt über keine Baumschutzsatzung 

E       = zum Erhalt festgesetzt 

Der Altbaumbestand unterliegt allgemeinen altersbedingten Vitalitätseinschränkungen. Im Vergleich 
zur Bestandsaufnahme 2018 waren im Jahr 2020 bereits Verluste zu verzeichnen.  
 

3.4) Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung / Umweltrele-
vante Auswirkungen 

Mit Umsetzung des Vorhabens soll die Fläche als Parkplatz in Ergänzung zum westlich 
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angrenzenden Baugebiets SO „Beherbergung und kulturelles Zentrum“ in Nutzung genommen wer-
den. Die Erweiterungsfläche als Parkplatz mit den Zufahrten hat eine Größe von ca. 1.829 m².  
Da zurzeit keine bestimmte Nutzung auf der Fläche stattfindet, kommt es zu einer neuerlichen / 
erstmaligen Innutzungnahme durch das Vorhaben.  

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut voraussichtliche erhebliche Auswirkungen 

Boden Da das Vorhaben keine Baumaßnahmen vorsieht, sind keine entsprechen-
den Auswirkungen auf die Schutzgüter absehbar. Die Teilversiegelung von 
1.829 m² ist als Beeinträchtigung auszugleichen. Fläche 

Wasser 

WRRL Es sind keine Maßnahmen an WRRL-berichtspflichtigen Gewässern vor-
gesehen. 

Anfallendes Niederschlagswasser ist unbelastet und kann vor Ort versi-
ckert werden. Nutzungsbedingt sind keine erheblichen stofflichen Einträge 
in ein Fließ-, Stand- oder Küstengewässer oder in das Grundwasser zu 
erwarten. 

Klima/ Luft Die Errichtung eines Parkplatzes führt zu keiner wesentlichen Belastung 
des Areals. Beeinträchtigungen der Kaltluftentstehung oder der klimati-
schen Regulierung des Plangebiets sind nicht ersichtlich. Auswirkungen 
auf das Mikroklima sind – in Anbetracht der ringsum bestehenden Nutzung 
und der lediglich temporär stattfindenden Nutzung – vernachlässigbar. 

Folgen des Klimawandels Mit der Umsetzung der Planung werden keine Effekte, welche aus den 
Folgen des Klimawandels resultieren, verstärkt. Ebenso wenig erhöht sich 
die Anfälligkeit des Plangebiets für Effekte, die aus den Folgen des Klima-
wandels hervorgerufen werden. 

Wärme/ Strahlung Eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird mit der Umsetzung 
der Planung nicht einhergehen. Ebenso wenig wird die Anfälligkeit des 
Plangebiets für schädliche Auswirkungen durch eine erhöhte Wärme- oder 
Strahlungswirkung durch die Umsetzung der Planung verstärkt. 

Pflanzen/ Tiere/ Biologi-
sche Vielfalt 

Die vom Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind insgesamt als nicht erheblich einzustufen, da sich keine deut-
liche negative Veränderung auf die einzelnen Faktoren des Naturhaushal-
tes und ihre Wechselbeziehungen darstellen lässt und sich folglich deren 
Funktionsfähigkeit nicht wesentlich verändert.  
Die im Artenschutzfachbeitrag vom Büro Biologische Studien Thomas 
Frase (Rostock, 26.02.2023) ausgewiesenen Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen werden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  
Der Gutachter resümiert:  
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 3. vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 2 „Lancken“ in der Gemeinde Dranske auf Rü-
gen war im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags gutachterlich zu unter-
suchen, ob bei der Umsetzung des geplanten Vorhabens die Verbotstat-
bestände des § 44 (1) BNatSchG für die Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie eintreten werden und ob im Fall der Verletzung der Ver-
bote eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG zulässig ist. Als Grundlage 
der Beurteilung der Beeinträchtigungen, die zu einer Verletzung der Ver-
bote führen könnten, wurden für die Artengruppe der Fledermäuse, Brut-
vögel und Amphibien Kartierungen bzw. Potenzialanalysen durchgeführt.  
Im Ergebnis der Untersuchungen wurden für die Europäischen Vogelar-
ten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie unter der Voraussetzung 
der Einhaltung von Vermeidungs-, Minderungs- sowie Ersatzmaßnahmen 
die Verletzung der Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen.  
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Eine Prüfung der Voraussetzungen einer Befreiung von den Verboten des 
§ 44 (1) BNatSchG entfällt entsprechend. 

Biologische Vielfalt: 

Die Planung hat keine negativen Auswirkungen auf die vorliegende, biolo-
gische Vielfalt innerhalb des Plangebiets.  

Landschaft Durch die Planung kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der 
Landschaft oder des Landschaftsbildes. Es werden keine wertvollen Sich-
ten beeinträchtigt. 

Mensch / menschliche Ge-
sundheit 

Das Vorhaben führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Menschen 
und der menschlichen Gesundheit. Die geplante Nutzung ergänzt die pro-
jektierte zulässige Nutzung der Nachbarschaft als touristische Anlage. 

Eine Reduzierung der Erholungsqualität ist nicht gegeben, da die Planung 
östlich des Parks hinter dem Baumbestand liegt. 

Störfall Für das Plangebiet und die angestrebte Nutzung besteht kein Risiko eines 
schweren Störfalls durch einen nahen Störfallbetrieb. Ausgehend vom 
Vorhaben kommt es zu keiner Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung. 

Kultur und Sachgüter/ His-
torisches Erbe 

Das Vorhaben dient der Innutzungnahme einer denkmalgeschützten An-
lage und beugt damit deren Verfall vor. Die den Park begrenzende Pack-
steinmauer mit den Resten der begleitenden Baumreihe werden berück-
sichtigt.  

Wechselwirkungen Die funktionalen Synergien zwischen den einzelnen Schutzgütern (speziell 
der biotischen und abiotischen Umweltparameter) werden durch die Um-
setzung der Planung nicht erheblich beeinträchtigt. Da keine weitere Be-
bauung des Plangebietes vorgesehen ist, kommt es zu keinen entspre-
chenden Einschränkungen des Wechselwirkungsgefüges. 

3.5) Eingriffsbewertung 

Der gesetzliche Baumschutz nach § 18 NatSchAG M-V erstreckt sich auf Bäume mit einem Stamm-
umfang von mindestens 100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden. Dies gilt 
nicht für Bäume in Hausgärten (mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen und Linden), Obst-
bäume (mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie), Pappeln im Innenbereich, Bäume in Klein-
gartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, Wald im Sinne des Forstrechts und Bäume in denk-
malgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Naturschutzbehörde und der zuständi-
gen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des 
Parkbaumbestandes erstellt wurde. 

3.6) Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Das geplante Vorhaben stellt nach § 14 BNatSchG und § 12 NatSchAG M-V potenzielle Eingriffe in 
Natur und Landschaft dar. Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) zu 
vermeiden, zu mindern und so weit nicht vermeidbar, auszugleichen.  

Der Ursprungs-Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1996. Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
verfügte zu jener Zeit noch nicht über eine landeseinheitliche Eingriffsregelung. Daher wurde hilfs-
weise auf den damals angewandten Bewertungsrahmen Eingriff in Natur und Landschaft des Lan-
des Rheinland.-Pfalz aus dem Jahr 1989 zurückgegriffen, ebenso in der ersten Änderung des Be-
bauungsplans aus dem Jahr 2003. Gemäß § 20 NatSchAG M-V besonders geschützte Biotope sind 
vom Vorhaben nicht betroffen. 

Entsprechend wird die ergänzende Bilanz auf Grundlage dieses Eingriffsrahmens bewertet. 
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3.7) Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 

Das Vorhaben umfasst den Neubau einer PKW-Stellplatzanlage (befestigte Fläche 1.829 m²) in ei-
nem gem. Bebauungsplan als Grünfläche „Parkanlage“ ausgewiesenen Bereich. Auf 412 m² Grund-
fläche ist diese überlagernd als Fläche zur Anpflanzung einer Hecke festsetzt. 

Der zusätzliche flächige Eingriff wird auf Grundlage der zulässigen Nutzungen im Bereich ermittelt.  

Darüber hinaus sind Eingriffe in den Einzelbaumbestand erforderlich.  

3.8) Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung 

Die Teilvorhaben werden auf die notwendige Grundfläche beschränkt und innerhalb des Geltungs-
bereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans ausgewiesen. Entgegen der ursprünglichen Planung 
werden aktuell weniger Stellplätze benötigt. 

Als Befestigung der Stellflächen werden wasserdurchlässige Beläge bzw. wassergebundene De-
cken zum Einsatz kommen.  

Der Baumbestand im Gelände wird anteilig durch Neupflanzung ersetzt. Beeinträchtigungen von 
Biotoptypen mit übergeordneter Bedeutung werden vom Vorhaben nicht verursacht.  

Der als Pflanzgebot verankerten gestalterischen Idee der randlichen Eingrünung am östlichen Rand 
des Geltungsbereichs wird im Hinblick auf die Raumkante der denkmalgeschützten Parkanlage nicht 
übernommen. Die im Bebauungsplan festgesetzten Baumstandorte wurden in der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanz zur Kompensation flächiger Eingriffe eingestellt. Entsprechend ist der ökologische 
Wert dieser Bäume anderweitig zu kompensieren.  

Das Ortsbild von Lancken wird nicht beeinträchtigt, da die Stellplätze von der Ortsstraße aus be-
trachtet, hinter dem Baum- und Gehölzbestand des Gutsparkes angeordnet werden und somit von 
Anwohnern und Gästen nicht wahrgenommen werden.  

3.9) Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG Artikel 1 G v. 
29.07.2009, BGBl. I, S. 2542, Geltung ab 01.03.2010) und Naturschutzausführungs-gesetz Meck-
lenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V, verkündet als Artikel 1 zur Bereinigung des Landesnatur-
schutzrechtes vom 23.02.2010, GVOBl. M-V, S. 66) zu vermeiden, zu mindern und soweit nicht 
vermeidbar, auszugleichen.  

Aufgrund des bestehenden Baurechts erfolgt die Bewertung des Eingriffs auf Grundlage des im Ur-
sprungsplan angewandten Bewertungsrahmens Eingriff in Natur und Landschaft, Rheinland-Pfalz 
(1989) unter Berücksichtigung der im November 2018 erfolgten Einzelbaumkartierung. 

Durch die Errichtung der Stellplatzanlage kommt es zu einer Biotopbeseitigung auf 2.504 m² Grund-
fläche. Davon entfallen  

412 m² (davon 260 m² Versiegelung und 151 m² zukünftige Grünfläche) auf die festgesetzte 
Anpflanzung einer Hecke (Biotoptyp Nr. 20) 

1.692 m² Parkanlage mit Altbaumbestand (Biotoptyp Nr. 10) 

 400 m² auf Acker (Biotoptyp 4) 

25 zur Pflanzung festgesetzte und in der Ausgleichsbilanz berücksichtigte Einzelbäume können 
nicht gepflanzt werden.  

3.10) Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Biotoptyp Nr. Biotoptyp gem. Bebauungsplan Wertfaktor Fläche (m²) Eingriff 

4 Acker ACL 0,5 400 200,0 

10 Parkanlage mit Altbaumbestand 0,8 1692 1353,6 

20 Geschlossene Gehölzfläche, Hecke 0,7 412 288,4 
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21 Einzelbäume, Alleen, Baumgruppen (25m² / 
Baum, 11 Stück im Bereich des Pflanzgebo-
tes „Hecke“) 

0,8 275 220,0 

21 Einzelbäume, Alleen, Baumgruppen (25m² / 
Baum, 14 Stück im Bereich des Pflanzgebo-
tes entlang der östlichen Parkgrenze) 

0,8 350 280,0 

gesamt 2.342,0 

 

In der ersten Änderung zum Bebauungsplan wurde als eine Kompensationsmaßnahme die Anpflan-
zung einer Hecke festgesetzt. 1.861 m² Hecke mit der Wertstufe 0,7 sollten das Defizit von 1.303 
Punkten kompensieren. Die Bewertung wird hilfsweise angesetzt, um das neu errechnete Defizit 
einer Maßnahme zuordnen zu können.  

Pro Punkt war nach Ursprungsbilanz eine Pflanzung von 1,43 m² Hecke notwendig.  

Für das aktuell errechnete Defizit von 2.342 Punkten wären unter Ansatz des Faktors 1,43 insgesamt 
3.349,06 m² Hecke (rund 3.350 m²) anzupflanzen. Im Plangebiet ist keine geeignete Fläche vorhan-
den, welche eine derartige Hecke aufnehmen könnte.  

Aktuell sieht die HZE (2018) eine Bewertung von 1 für Hecken im Siedlungsbereich vor. Verwendet 
man diese Zahl als Faktor, wären 3.350 KFÄ auszugleichen. Es wird die Zahlung in ein anerkanntes 
Ökokonto in der Landschaftszone Ostseeküstenland empfohlen.  

Das Ökokonto Granitz (BRASOR 001) verfügt über ausreichend Punkte in der Landschaftszone 
Ostseeküstenland. Der Ökopunkte (= Kompensationsflächenäquivalent) wird aktuell zu 2,65 € netto 
gehandelt.  

3.11) Einzelbaumfällungen 

Regelungen für den Ersatz von Bäumen trifft der Bebauungsplan nicht. Die Gemeinde Dranske ver-
fügt über keine Baumschutzsatzung. 

Entsprechend werden folgend § 18 NatSchAG M-V bzw. der Baumschutzkompensationserlass (Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz von 
15.10.2007 –VI 6-5322.1-0 zur Bewertung verloren gehender Bäume angewandt.  

Folgend aufgeführte Bäume können vorhabenbedingt nicht erhalten werden:  

Nr. Botanischer Name StU in cm Anzahl Kompensationspflanzungen(vo-
raussichtlich) 

4 Acer pseudoplatanus 75 - 

5 Acer pseudoplatanus 75 - 

10 Fraxinus excelsior 525 3 

11 Fraxinus excelsior 70 - 

14 Fraxinus excelsior 80 - 

15 Fraxinus excelsior 64 - 

16 Acer platanoides 64 - 

19 Acer platanoides 94 - 

21 Acer platanoides 70 - 

22 Acer platanoides 70 - 

23 Fraxinus excelsior 70 - 

25 Acer platanoides 63 - 
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Nr. Botanischer Name StU in cm Anzahl Kompensationspflanzungen(vo-
raussichtlich) 

26 Fraxinus excelsior 60 - 

27 Fraxinus excelsior 63 - 

28 Fraxinus excelsior 57 - 

30 Crataegus monogyna 50 - 

31 Fraxinus excelsior 160 2 

33 Fraxinus excelsior 87 - 

36 Fraxinus excelsior 120 1 

Anzahl Kompensationspflanzungen 6 Stück 

Voraussichtlich wird eine Ersatzpflanzung von 6 Einzelbäumen erforderlich. Die Pflanzstandorte 
können im Plangebiet nachgewiesen werden. In der Planzeichnung Teil A sind Standorte zur An-
pflanzung von Bäumen verzeichnet. Diese komplettieren die den Gutspark rahmende Baumreihe. 
Hinsichtlich der Artenauswahl sind Abstimmungen mit der Denkmalpflege zu tätigen. Es wird die Art 
Winter-Linde (Tilia cordata) vorgeschlagen 

3.12) Gesamtbilanz 

Für das dargestellte Vorhaben besteht ein Kompensationserfordernis im Umfang von 3.350 Kom-
pensationsflächenäquivalenten, welche durch Zahlung in ein anerkanntes Ökokonto innerhalb der 
Landschaftszone Ostseeküstenland kompensiert werden. 

Zum Ersatz der nicht zu erhaltenden Einzelbäume ist voraussichtlich die Anpflanzung von 6 Stück 
Bäumen der Pflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16-18 cm 
erforderlich.  

Pflanzstandorte werden innerhalb des Geltungsbereiches angeboten (Festsetzung zur Anpflanzung 
von Bäumen). Es wird eine Pflanzung der Art Winter-Linde (Tilia cordata) als Lückenbepflanzung 
entlang der Packsteinmauer im westlichen Geltungsbereich der 3. Änderung empfohlen.   

3.13) Kurzbetrachtung Artenschutz 

Für Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie und für die europäischen Vogelarten 
ist im Rahmen umsetzungsorientierter Planungen zu prüfen, ob durch die Umsetzung der Planung 
Verbotstatbestände entsprechend § 44 BNatSchG eintreten können. Faunistische Kartierungen wur-
den beauftragt und sind als Anlage Bestandteil der Planung (Henrik Pommeranz: Park Dranske-
Lancken. Neuschaffung von Parkplätzen. Erfassung der Brutvögel, Fledermäuse und xylobionten 
Käfer Kartierbericht; 2020/2021).  

Tiere: Das Plangebiet umfasst einen verwilderten Park mit Altbaumbestand und randlich intensiv 
bewirtschaftete Ackerfläche. Die Flächen sind durch Wege erschlossen und werden aktuell von Spa-
ziergängern, mit und ohne Hunde, genutzt. Vor Realisierung des Parkplatzes findet im Umfeld um-
fassendes Baugeschehen zur Sanierung des Gutshauses sowie der ergänzenden Bebauung gem. 
Bebauungsplan statt. 

Die Hinweise zur Eingriffsregelung (HZE 2018, Anlage 2) führt für den Biotoptypenkomplex Grünan-
lagen der Siedlungsbereich die besonders zu beachtenden Artengruppen Vögel, Fledermäuse und 
Reptilien auf. Im untersuchten Planungsgebiet können besonders geschützte Brutvögel und streng 
geschützte Fledermäuse betroffen sein. Eingriffe in den älteren und teils beachtlich strukturreichen 
Gehölzbestand (Randbäume) sowie Veränderungen an der derzeitigen Beleuchtungsintensität sind 
hierbei als besonders kritisch zu bewerten und müssen hinsichtlich ihrer Auswirkungen detailliert 
betrachtet und berücksichtigt werden.  

Anhaltspunkte für eine Besiedlung durch den Eremiten (Osmoderma eremita), sowie dem Heldbock 
und Hirschkäfer, konnten nicht nachgewiesen werden, es liegt somit nach derzeitigem 
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Kenntnisstand keine offensichtliche Betroffenheit vor. 

Pflanzen: Repräsentative Vorkommen besonders geschützter Pflanzenarten sind nicht bekannt.  

Bewertung Pflanzen und Tiere: Das Büro Biologische Studien Thomas Frase, Rostock, hat einen 
aktuellen Artenschutzfachbeitrag (AFB) für die 3.vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
„Lancken“ erstellt und Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände so-
wie CEF-Maßnahmen ausgewiesen.  

Diese sind in den nachrichtlichen Hinweisen auf der Basis des § 9 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit 
dem BNatSchG dargestellt. 

 

4 Zusammenfassung 

Zugunsten des Erhalts von Einzelbäumen an der östlichen Grenze des denkmalgeschützten Parks 
Lancken) Parkmauer wurde das Planungskonzept angepasst. 

Die vom Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insgesamt als 
nicht erheblich einzustufen, da sich keine deutliche negative Veränderung auf die einzelnen Fakto-
ren des Naturhaushaltes und ihre Wechselbeziehungen darstellen lässt und sich folglich deren Funk-
tionsfähigkeit nicht wesentlich verändert.  

Der ermittelte Eingriff in die Belange von Natur und Landschafft ist multifunktional durch Zahlung in 
ein Ökokonto kompensierbar. Standorte für Ersatzpflanzungen für die zu fällenden Einzelbäume 
werden innerhalb des Eingriffsgrundstücks nachgewiesen.  

Im Ergebnis des Artenschutzfachbeitrags wurden für die Europäischen Vogelarten und Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie unter der Voraussetzung der Einhaltung von Vermeidungs-, Minde-
rungs- sowie Ersatzmaßnahmen die Verletzung der Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG ausge-
schlossen. Eine Prüfung der Voraussetzungen einer Befreiung von den Verboten des § 44 (1) 
BNatSchG entfällt entsprechend. 

 

Gemeinde Dranske, März 2023 
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1.  Aufgabenstellung 
Im Zuge der Sanierung des Gutshauses Lancken plant die Gemeinde Dranske die 3. 

Änderung des B-Planes Nr. 2 „Lancken“. Die Änderung betrifft insbesondere die Anordnung 

des PKW-Parkplatzes an der östlichen Grenze des Geltungsbereiches. In der Umgebung 

des Vorhabens befindet sich schutzbedürftige Wohnbebauung.  

 

Ausgehend von den schalltechnischen Daten der Geräuschemittenten sind die Geräusch-

immissionen an maßgeblichen Immissionsorten im B-Plan-Gebiet und seiner schutzbedürf-

tigen Nachbarschaft zu ermitteln und mit den zutreffenden schalltechnischen Orientierungs-

werten der DIN 18005 zu vergleichen. Dabei ist entsprechend der Grundsätze des Bundes-

immissionsschutzgesetzes der Nachweis zu führen, dass die Geräuschemissionen nicht zu 

schädigenden Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und 

erheblichen Belästigungen für die Betroffenen führen. Bei Überschreitung der vorgegebenen 

Orientierungs- und Richtwerte sind Lärmminderungsmaßnahmen vorzuschlagen.  

 

Für den Geltungsbereich sind die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 auszuweisen und 

Festsetzungs-Vorschläge zu entwerfen. 

 

 

2.  Beurteilungsgrundlagen  
[1]  BauGB - Baugesetzbuch v. 23.06.1960 idF der Bek. v. 03.11.2017 

[2]  BauNVO - Baunutzungsverordnung v. 26.06.1962, idF der Bek. v. 21.11.2017 

[3]  BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz v. 15.03.1074,  

  idF der Bek. v. 17. 05.2013, zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 18.07.2017 

[4]  DIN 18005-1: 2002-07, Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise  

für die Planung 

[5]  DIN 18005-1, Beiblatt 1:1987-05, Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren;  

Schalltechnische Orientierungswerte 

[6]  DIN 4109-1: 2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 

[7]  DIN ISO 9613-2: 1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien 

[8]  Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen - RLS 90, Ausgabe 1990 

[10] TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, 26.08.1998, 

   geä. durch VV v. 01.06.2017 

[11]  Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen 

auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und 

Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von 
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Verbrauchermärkten, Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 

2005 

[12] Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg 2007 

[13] E. Heinz: Geräusch aus „Biergärten“ – ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze,  

BayLfU 1999 

[14] D. Bosserhoff: Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2: 

Abschätzung der Verkehrserzeugung, Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und 

Verkehrsverwaltung, Heft 42-2000 

[15] Entwurf der 3. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Lancken“ der Gemeinde Dranske, 

Arbeitsstand Juli 2020 

 

 

3.  Untersuchungsmethodik 
Als Maß für die durchschnittliche Langzeitbelastung von betroffenen Personen oder ausge-

wählten Immissionsorten mit Lärm wird der "Beurteilungspegel" benutzt. Der Beurteilungspe-

gel Lr wird aus dem Schallleistungspegel Lw der einzelnen Schallquellen (Punkt-, Linien- und 

Flächenquellen) unter Berücksichtigung der Einwirkzeiten, der Pegelminderung auf dem 

Ausbreitungsweg und von Zu- oder Abschlägen für bestimmte Geräusche, Ruhezeiten oder 

Situationen gebildet. Die Beurteilungspegel unterschiedlicher Lärmarten (Verkehrs- und Ge-

werbelärm) sind wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu diesen Ge-

räuschquellen jeweils für sich allein nach den zutreffenden Berechnungsverfahren zu be-

rechnen und zu beurteilen. In den Berechnungsvorschriften für die einzelnen Lärmarten sind 

neben den Berechnungsverfahren -jeweils nach der Schutzbedürftigkeit von Gebieten ge-

staffelt- schalltechnische Orientierungswerte, Immissionsricht- oder Grenzwerte als Beurtei-

lungsmaßstab festgelegt. Die Beurteilungspegel werden getrennt für die Zeiträume tags 

(06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) berechnet und beurteilt. 

Der Schutz der Betroffenen vor unzumutbaren Geräuschimmissionen an einem Immissions-

ort ist dann sichergestellt, wenn die berechneten Beurteilungspegel die jeweils zutreffenden 

Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerte unterschreiten. 

Die maßgeblichen Hinweise für die Berechnung und Beurteilung von Geräuschimmissionen 

bei der Bauleitplanung sind in der DIN 18005 enthalten. Im Teil 1 sind die Berechnungs-

methoden für die unterschiedlichen Lärmarten geregelt, im Beiblatt 1 zum Teil 1 die schall-

technischen Orientierungswerte.  
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- Anforderungen nach DIN 18005 und TA Lärm: 

 

Gebietsnutzungsart schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) 
tags (06.00 - 22.00 Uhr) nachts (22.00 - 06.00 Uhr) 

a) reine Wohngebiete (WR), 
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

 
50 

 
40 bzw. 35*) 

b) allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

 
55 

 
45 bzw. 40 

c) Friedhöfe, Kleingartenanlagen und 
Parkanlagen 

55 55 

d) besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40 
e) Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) 60 50 bzw. 45 
f) Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw.50 
g) schutzbedürftige Sondergebiete 45 bis 65 35 bis 65 

 
*)  Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und  
     Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben. Der höhere  
     Wert ist auf Verkehrsgeräusche auf den öffentlichen Verkehrswegen anzuwenden 
 

Tabelle 1: schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung nach 

                DIN 18005-1 Beiblatt 1 und Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

 

Die Immissionsrichtwerte dürfen durch kurzzeitige Geräuschspitzen der technischen Anlagen 

tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschritten wer-

den. Die schalltechnischen Orientierungs- und Immissionsrichtwerte beziehen sich auf 

folgende Zeiten: 

 

  tags      06.00 bis 22.00 Uhr 

  nachts     22.00 bis 06.00 Uhr (bzw. "ungünstigste Nachtstunde“ beim  

         Gewerbelärm) 

 

Im vorliegenden Fall liegen die betroffenen maßgeblichen Immissionsorte in einem allgemei-

nen Wohngebiet (WA nach BauNVO). Für die benachbarten gewerblichen Lärmquellen sind 

deshalb die Ruhezeitenzuschläge bei der Berechnung zu vergeben. 

 

Ruhezeitenzuschläge von 6 dB sind beim Gewerbelärm für Geräuscheinwirkungen in 

besonders schutzbedürftigen Gebieten zu folgenden Zeiten zu berücksichtigen: 

 werktags      06.00 - 07.00 Uhr 

          20.00 - 22.00 Uhr 
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An Sonn- und Feiertagen gelten längere Ruhezeiten. Da die maßgeblichen gewerblichen 

Lärmquellen allerdings nur werktags aktiv sind, ergeben sich werktags die Geräuschimmis-

sionen, die zu den höchsten Belastungen in der Umgebung führen und der Gewerbelärm 

wird hier für die Situation an Werktagen untersucht. 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte sind keine Grenzwerte, 

haben aber vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen 

Nutzungen sowie von Vorhaben, von denen Geräuschimmissionen auf schutzbedürftige Ge-

biete einwirken. Sie sind als sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu 

berücksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu nutzen. Grundsätzlich soll die Lärmeinwir-

kung auf die Betroffenen soweit wie möglich vermieden werden. 

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 

18005 ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des Baugebietes oder der Bauflächen 

verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen. Der 

Belang des Schallschutzes ist bei der Abwägung aller Belange als wichtige Grundlage der 

städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. Die Abwägung kann jedoch in begründeten 

Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

Insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengela-

gen lassen sich Orientierungs- und Richtwerte häufig nicht einhalten. Bei Überschreitung der 

Orientierungswerte/Richtwerte ist grundsätzlich der Reduzierung der Lärmpegel an der 

Quelle ihrer Entstehung der Vorrang vor passivem Lärmschutz zu geben. Dies ist jedoch 

häufig nicht oder nur eingeschränkt möglich. Zum Schutz vor äußeren Lärmquellen können 

deshalb auch besondere bauliche Vorkehrungen getroffen werden. Dabei ist zunächst der 

Schutz durch Lärmschirme (Schallschutzwände oder -wälle) anzustreben. Dort, wo dies aus 

technischen, gestalterischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig ist, sollte 

möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen, wie z.B.  bauliche passive 

Schallschutzmaßnahmen, insbesondere Lärmschutzfenster, geschaffen werden.  

Dies gilt allerdings nicht für den Gewerbelärm, für den die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

bei der Planung wie Grenzwerte zu behandeln sind.  

 

Gewerbelärm: 

Der von den PKW-Stellplätzen und weiteren gewerbeähnlichen Lärmquellen auf das geplan-

te Vorhaben und die Umgebung einwirkende Lärm ist als Gewerbelärm entsprechend der in 

der TA Lärm [10] festgelegten Randbedingungen nach DIN ISO 9613-2 [7] zu berechnen. Es 

wird hier, wie bei derartigen Prognosen üblich, das alternative Verfahren der DIN 9613-2, 
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7.3.2 angewendet. Dieses Verfahren führt in der Regel zu höheren Beurteilungspegeln als 

das Verfahren nach 7.3.1 der Norm und liegt damit auf der sicheren Seite.  

 

Aus den Schallpegeln am Immissionsort wird unter Berücksichtigung der Einwirkdauer der 

Quellen und von Zuschlägen für die Ton- und Informations- sowie Impulshaltigkeit der Beur-

teilungspegel Lr für die einzelnen Schallquellen gebildet. Die Beiträge der einzelnen Schall-

quellen und Teilzeiten werden energetisch addiert: 

 

  Lr = 10 lg [ 1/Tr ∑ Ti · 100,1(Lsi - Cmet  + KT,i + KI,i + KR,i)] dB(A) 

 

mit  Lsi  Mittelungspegel während der Teilzeit Ti  

   Cmet Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 

   KT,i  Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

   KI,i  Zuschlag für Impulshaltigkeit 

   KR,i  Ruhezeitenzuschlag 6 dB für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

   Tr  Beurteilungszeit 

  

Die meteorologische Korrektur Cmet ist nach DIN ISO 9613-2 als Funktion der Höhen der 

Schallquellen und der Immissionsorte sowie der Entfernung zwischen Emittenten und 

Immissionsorten zu ermitteln. In der vorliegenden Situation wird die meteorologische Kor-

rektur vernachlässigt (C0 = 0). Damit liegt die Prognose diesbezüglich auf der sicheren Seite. 

 

Die Ruhezeitenzuschläge KR,i für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in besonders 

sensiblen Nutzungsgebieten sind gemäß der Einwirkzeiten der Anlagen bei der Berechnung 

zu berücksichtigen.  

 

Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit (KI,j und KT,i ) werden bei der vorliegenden Prognose 

in den für die einzelnen Lärmquellen getroffenen Annahmen berücksichtigt. 

Die Schallleistungspegel der Quellen werden zunächst als emissionsbezogene Beurteilungs-

pegel entsprechend der Einwirkungsbedingungen der einzelnen Schallquellen ermittelt. Die 

Aufsummierung der mit diesen emissionsbezogenen Beurteilungspegeln der einzelnen Quel-

len ermittelten äquivalenten Dauerschalldruckpegel wird damit zum Beurteilungspegel am 

Immissionsort. Bei der Berechnung nach DIN ISO 9613-2 werden folgende Ansätze 

gemacht: 

 

- Berechnung mit Dämpfungswerten bei 500 Hz (gem. Anm. 1 der DIN ISO 9613-2) 

- Berücksichtigung von zwei Reflexionen an Hindernissen (Reflexionsverlust der  
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   modellierten Gebäude 1 dB) 

- Luftdämpfungskoeffizient α bei 500 Hz = 1,9 (Planungsrichtwerte 10° C und  

  70% rel. Luftfeuchtigkeit) 

- lokaler meteorologischer Einfluß C0 = 0 für alle Richtungen (Damit wird der  

  Langzeit-Mittelungspegel dem Mitwind-Mittelungspegel gleichgesetzt.) 

 

Bei einer mit diesen Ansätzen durchgeführten Berechnung liegen die Ergebnisse auf der 

sicheren Seite. 

 

 

Verkehrslärm: 

Auf das Vorhaben wirkt der Straßenverkehrslärm der benachbarten Straße Lancken/Zur 

Kreptitzer Heide ein. Er wird für das laufende Verfahren auf der Grundlage der beschränkten 

Datenlage nach RLS 90 [8] berechnet. 

 

Der vorhabenbedingte Verkehr der Pkw wird als gewerbeähnlicher Lärm nach TA-Lärm und 

Parkplatzlärmstudie [12] untersucht, ebenso der Lkw-Verkehr von Versorgungsfahrzeugen, 

für den Linienschalquellen nach [11] modelliert werden.  

 

 

4.  Schalltechnische Situation 
4.1. Örtliche Situation 
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand des Ortsteils Lancken der Gemeinde 

Dranske auf den Gelände des Gutsparkes. Das Gebiet wird begrenzt durch: 

 

- im Osten und Westen: landwirtschaftlich genutzte Flächen 

- im Süden:      Gutspark 

- im Norden:     Wohnbebauung, B-Plan Nr. 17 

 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der vorhandenen Straße Lancken/Zur Kreptitzer 

Heide aus über einen zur Zeit stillgelegten und zum erneuten Ausbau vorgesehenen Ab-

schnitt der Straße Am Gutspark.  
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4.2 Immissionsorte 
Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation nach TA Lärm und DIN 18005 wurden Beur-

teilungspegel getrennt nach Gewerbe- und Verkehrslärm an ausgewählten Immissionsorten 

jeweils an den zu den Emittenten gerichteten Gebäuden im Plangebiet und seiner Umge-

bung untersucht. Die im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 2 geplante Bebauung wurde hier 

als Hindernis bei der Schallausbreitung berücksichtigt.  

 

Die untersuchten Immissionsorte und ihre immissionsrechtliche Einstufung sind in der folgen-

den Tabelle 2 sowie im Lageplan, Anlage 1, dargestellt.  

 

Die Baufelder im B-Plan Nr. 2 sind, wie auch die benachbarte Wohnbebauung, als SO einge-

stuft, was bezüglich der immissionsrechtlichen Einstufung einen gewissen Spielraum gem. 

DIN 18005 zulässt. Gemäß der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bei untergeord-

neter gewerblicher Nutzung (geplante Gastronomie) wird das Plangebiet und seine Umge-

bung in Abstimmung mit dem Amt Nord-Rügen immissionsrechtlich wie ein WA nach 

BauNVO behandelt. 

 

Bei den in der Spalte „nachts“ angegebenen zwei Werten ist der erste der schalltechnische 

Orientierungswert für den Verkehrslärm nach DIN 18005 und der zweite der Immissionsricht-

wert für den Gewerbelärm nach TA Lärm. 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm dürfen durch kurzzeitige Geräuschspitzen tags um 

nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschritten werden. 
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Immissions- 
ort Nr. 

 
Bezeichnung 

 
Einstufung 

Orientierungswert/Richtwert [dB(A)] 

tags nachts 
IO1 Am Gutspark 4, Ost WA 55 45/40 
IO2 Am Gutspark 4, Süd WA 55 45/40 
IO3 Am Gutspark 4, West WA 55 45/40 
IO4 Am Gutspark 6, Ost WA 55 45/40 
IO5 Am Gutspark 6, Süd WA 55 45/40 
IO6 Am Gutspark 8b, Süd WA 55 45/40 
IO7 Gutshaus Anbau Flügel B, Süd WA 55 45/40 
IO8 Gutshaus Anbau Flügel B, Ost WA 55 45/40 
IO9 Gutshaus Anbau Flügel B, Nord WA 55 45/40 
IO10 Gutshaus Anbau Flügel B, West WA 55 45/40 
IO11 Gutshaus Anbau Flügel B, West WA 55 45/40 
IO12 Gutshaus Süd WA 55 45/40 
IO13 Gutshaus Anbau Flügel C, Ost WA 55 45/40 
IO14 Gutshaus Anbau Flügel C, Ost WA 55 45/40 
IO15 Gutshaus Anbau Flügel C, Nord WA 55 45/40 
IO16 Gutshaus Anbau Flügel E, Nord WA 55 45/40 
IO17 Gutshaus Anbau Flügel E, West WA 55 45/40 

 

Tabelle 2: Bezeichnung und Einstufung der Immissionsorte IO1 bis IO17 

 

Die Beurteilungspegel werden für die mittlere Höhe der Immissionsorte von 1,8 m über Ge-

lände (Höhe EG und Freigelände) bzw. der weiteren Geschosse (1. OG 4,6 m, 2. OG 7,4 m, 

3. OG 10,2) berechnet. Die Lärmpegelbereiche als Grundlage für die schalltechnische 

Dimensionierung der Außenbauteile der geplanten Bebauung werden in der ungünstigen 

Höhe des 2. OG, also in 7,4 m über Gelände, berechnet. 

 

 

4.3  Anlagenbeschreibung und Geräuschquellen 
Im Zuge der Sanierung des Gutshauses erfolgen der Einbau einer Gaststätte im EG sowie 

Appartements in den drei Obergeschossen. Außerdem werden drei weitere jeweils dreige-

schossige Appartementhäuser angebaut, die jeweils durch Flachbauten verbunden sind. Im 

“Flügel C“ ist ein kleiner Shop für den Bedarf der Bewohner der Appartements vorgesehen. 

Die Gaststätte ist mit 50 Sitzplätzen im Gastraum, 50 Sitzplätzen im Wintergarten (einge-

schossiger Anbau) und12 Sitzplätzen auf einer Terrasse für Frühstück, Mittag- und Abend-

essen geplant 

 

- Öffnungszeiten Gaststätte und Shop: 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
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An der östlichen Grenze des Geltungsbereiches ist ein Pkw-Parkplatz mit ca. 68 Stellplätzen 

vorgesehen. Weitere 7 Pkw-Stellplätze sind vor dem Haupteingang des Gutshauses geplant. 

Diese Stellplätze werden wegen der Nähe zur eigenen Bebauung, insbesondere aber auch 

zu den vorhandenen Wohnhäusern nur am Tage genutzt. In der Nacht ist eine Nutzung 

ausgeschlossen, da sonst das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm verletzt werden würde.  

 

Vor dem Verbinder zwischen dem Gutshaus und dem Flügel B ist die Anlieferung für die 

Gastronomie und den Shop geplant. Im Verbinder befinden sich entsprechende Lagerräume.  

 

 

4.3.1  Vorhabenbedingter Anlagenlärm 
Im Folgenden werden die einzelnen Emittenten mit einer Positions-Nummer versehen, mit 

der auch ihre Lage im Lageplan (Anlage 1) identifiziert werden kann. 

 

Pos 1: 68 Pkw-Stellplätze 

Der Parkplatzlärm wird nach dem sog. getrennten Verfahren der bayerischen Parkplatzlärm-

studie [12] berechnet. 

 

- im Berechnungsmodell modellierte Fläche: 1.765 m2 

- Fahrbahnoberfläche: ebenes Pflaster mit Fugenbreite ≤ 3 mm oder Asphalt 

- Wechselhäufigkeit auf den Stellplätzen (in Anlehnung an Hotelanlagen):  

  tags 0,07 Bewegungen/h, nachts (ungünstigsten Nachtstunde) 0,06 Bewegungen/h 

 

Nach [12], Formel 11b, ergeben sich mit diesen Ansätzen die folgende flächenbezogenen   

Schallleistungspegel an Pos. 1: 

 

- von 06:00 bis 22:00 Uhr: 

L‘‘WA = 63 + 0 + 4 + 10 lg 0,07x68 - 10 lg 1.765 = 41,3 dB(A)/m²,h 

 

- ungünstigste Nachtstunde: 

L‘‘WA = 67,0 + 10 lg 0,06x68 - 10 lg 1.765 = 40,6 dB(A)/m²,h 
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Pos 2: 4 Stellplätze am Haupteingang 

- im Berechnungsmodell modellierte Fläche: 50m2 

- Bewegungshäufigkeit: tags 2 Bew./h, nachts 0,0 Bew./h 

 

Nach [12], Formel 11a, für das sog. zusammengesetzte Verfahren ergeben sich mit diesen 

Ansätzen die folgende flächenbezogenen  Schallleistungspegel an Pos. 2 (KD = 0 da feste 

Stellplatz-Zuordnung): 

 

- von 06:00 bis 22:00 Uhr: 

L‘‘WA = 63 + 0 + 4 + 0 + 0,5 + 10 lg 2x4 - 10 lg 50 = 59,5 dB(A)/m²,h 

 

 

Pos 3: 3 Stellplätze am Haupteingang 

- im Berechnungsmodell modellierte Fläche: 39 m2 

- Bewegungshäufigkeit: tags 2 Bew./h, nachts 0,0 Bew./h 

 

- von 06:00 bis 22:00 Uhr: 

L‘‘WA = 67,5 + 10 lg 2x3 - 10 lg 39 = 59,4 dB(A)/m²,h 

 

 

Die Fahrten auf dem zu rekonstruierenden Abschnitt der Planstraße Am Gutspark zu den 

Pkw-Stellplätzen und zur Anlieferung werden innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plan 2 

als Linienschallquellen nach [8] und [11] modelliert und dem Gewerbelärm nach TA Lärm 

zugerechnet. Auf dem öffentlichen Teil der Straße am Gutspark außerhalb des Geltungsbe-

reiches werden die Fahrten als vorhabenbedingter Verkehrslärm behandelt. Auf der Straße 

Lancken/Zur Kreptitzer Heide findet dann bereits eine Vermischung mit dem ohne das 

Vorhaben vorhandenen öffentlichen Verkehr statt. 

 

 

Pos 4: Fahrten zu den 68 Pkw-Stellplätzen 

- Linienschallquelle für einen PKW nach [8] und [11]: L‘WA = 47,5 /m,h 

 

von 06:00 bis 22:00 Uhr: 

- zu Pos. 1: 0,07 x 68 Fahrten/h = 4,8 Fahrten/h 

 

L‘WA = 47,5 dB/m,h x  4,8 = 54,3 dB(A)/m,h 
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von 22:00 bis 06:00 Uhr: 

- zu Pos. 1: 0,06 x 68 Fahrten/h = 4,1 Fahrten/h 

 

L‘WA = 47,5 dB/m,h x  4,1 = 53,6 dB(A)/m,h 

 

 

Die Fahrten zu den Pos. 2 und 3 sind bereits in den beiden Flächenschallpegeln  enthalten. 

 

 

Pos. 5: Lkw-Fahrten Anlieferung 

- maximal 1 Lkw Versorgung und 1 Lkw (Müll-)Entsorgung sowie 3 Kleintransporter pro Tag  

  im Zeitraum von 7 bis 19 Uhr 

 

- Linienschallquelle für einen Lkw nach [11]: L‘WA = 63 dB(A)/m,h 

- Linienschallquelle für einen Kleintransporter nach [11]: L‘WA = 53 dB(A)/m,h 

- für 4 Lkw- und 6 Kleintransporter-Fahrten (hin und zurück): L‘WA = 69,6 dB(A)/m,h 

 

 

Pos. 6: Ladegeräusche Anlieferung 

- pro Lkw 2 x Rollcontainer über Ladebordwand, nach [11]: LWA = 77,6 dB(A)/h pro Ereignis 

- ergibt insgesamt: LWA = 80,6 dB(A)/h 

 

 

Pos 7: Freifläche Gastronomie 
- Betrieb von 7 bis 22 Uhr 

- durchschnittlich 10 Gäste 
- modellierte Fläche: 26 m2 

- pro Gast nach [13] für einen eher leisen Biergarten: LWA = 60 dB(A) 

- für 12 Gäste: LWA = 70 dB(A) 

- bezogen auf die Fläche: LWA‘‘ = 55,8 dB(A)/m2 
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4.3.2  Straßenverkehrslärm 
Die vom Vorhaben generierten Quell- und Zielverkehre werden aus den für die Pkw-Stellplät-

ze entwickelten Bewegungs-Zahlen und dem Lieferverkehr abgeleitet. Sie werden jeweils auf 

den Bereich der Planstraße A Am Gutspark außerhalb des Geltungsbereiches des B-Plan 2 

bis zur Straße Lancken/Zur Kreptitzer Heide modelliert. Auf der Straße Lancken/Zur Kreptit-

zer Heide werden die vorhabenbedingten Verkehre vollständig in/aus Richtung RÜG2 Starr-

vitz/Dranske umgelegt. 

 

Als Fahrbahnbelag wird für die Planstraße A Am Gutspark das vorhandene Kopfsteinpflaster 

als worst-case angesetzt. Falls in der weiteren Planung dort ein ebener Belag angesetzt 

wird, wären die Verhältnisse günstiger. Die Steigung ist überall nahe Null %. Als Entwurfsge-

schwindigkeit werden im gesamten Untersuchungsgebiet 30 km/h angesetzt. 

 

Für die ohne das Vorhaben vorhandenen Verkehrsmengen der Straße Lancken/Zur Kreptit-

zer Heide liegen leider keine Verkehrszahlen vor. Sie werden aus den über das Umfeld vor-

handenen Informationen nach Bosserhoff [14] geschätzt. 

 

 

4.3.2.1 Vorhabenbedingter Straßenverkehrslärm 
 

Pos. 8: Fahrten zu den Pkw-Stellplätzen 

Die Fahrten zu den PKW-Stellplätzen werden in einer Linienschallquelle zusammengefasst 

und von der Straße Lancken/Zur Kreptitzer Heide bis zum Beginn des Geltungsbereiches 

des B-Plan 2 an der Kurve der Straße Am Gutspark in Richtung  Am Gutspark 4 modelliert. 

 

tags: 

- zu den 68 Stellplätzen Pos. 1: maßgebende Verkehrsstärke MT = 0,07/h x 68 = 4,8 Kfz/h  

- zu den 4 Stellplätzen Pos. 2: MT = 2/h x 4 = 8,0 Kfz/h  

- zu den 3 Stellplätzen Pos. 3: MT = 2/h x 6 = 6,0 Kfz/h  

 

- gesamt: MT = 18,8 Kfz/h 

 

nachts: 

- zu den 68 Stellplätzen Pos. 1: MN = 0,06/h x 68 = 4,1 Kfz/h  

 

- LKW-Anteil jeweils = 0 
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Pos. 9: Fahrten zur Anlieferung 

tags: 

- 4 Lkw- und 6 Kleintransporter-Fahrten im Zeitraum vom 7 bis 19 Uhr,  

- 10 Kfz, bezogen auf 16 h: MT = 0,63 Kfz/h 

- Lkw-Anteil pT = 40 % 

 

nachts: kein Lieferverkehr 

 

 

4.3.2.2 Straßenverkehrslärm auf der Straße Lancken/Zur Kreptitzer Heide 
Auch ohne das Vorhaben wird die Straße Lancken/Zur Kreptitzer Heide durch Entwicklungen 

in der Umgebung künftig stärker als bisher befahren werden. Leider liegen keine Verkehrs-

zahlen vor. Es wird deshalb eine worst-case Abschätzung nach Bosserhoff [14] vorgenom-

men, um für das Vorhaben selbst eine Grundlage für die schalltechnisch sichere Dimensio-

nierung der Außenbauteile der geplanten Gebäude zu haben. Die Ergebnisse der Verkehrs-

lärmberechnung fließen dann in die Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel/Lärm-

pegelbereiche nach DIN 4109 ein. 

 

Das künftige Verkehrsaufkommen ergibt sich aus den B-Plänen Nr. 17 (vorwiegend Ferien-

wohnungen) und 18 (Golfplatz mit Golfhotel), den „Ostseewind“-Appartments und -Camping 

sowie dem geplanten Vorhaben Gutshaus. 

 

- B-Plan Nr. 17: ca. 180 WE 

- „Ostseewind“: ca. 35 WE  

- ergibt mit Camping das Aufkommen von ca. bis zu 250 WE 

 

- nach Bosserhoff [14]: 

- ca. 3 Personen pro WE 

- Wegehäufigkeit: 2,5 Wege pro Tag und Person 

- Verkehrserzeugung im MIV: 70 % 

- Pkw-Besetzungsgrad: 2,5 Personen/Pkw 

 

- ergibt: (750 x 2,5 x 0,7)/2,5 = 525 Wege pro Tag, bzw. 1.050 Pkw-Fahrten pro Tag 

außerdem: 

- vom Golfplatz/Golfhotel: ca. 500 Pkw-Fahrten/Tag 

- vom Vorhaben Gutshaus: ca. 315 Fahrten/d 
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- insgesamt werden daraus als worst-case angesetzt: ca. 2.000 Fahrten pro 24 h, davon  

  anteilig: 1.900 tags (MT = 120/h) und 100 nachts (MN = 6,3/h), Lkw-Anteil pT = 1 %, pN = 0 % 

 

Es handelt sich hierbei um eine worst-case-Abschätzung, die für die Geräuschimmissions-

prognose auf der sicheren Seite liegt und insbesondere die Grundlage für eine schalltech-

nisch sichere Dimensionierung der Außenbauteile der geplanten Gebäude liefert. 

 

Für die Straße Lancken/Zur Kreptitzer Heide wird außerdem angesetzt: 

- Fahrbahnbelag Asphalt 

- Steigung 0 % 

- Entwurfsgeschwindigkeit 50 km/h 

 

 

5.  Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen 
Die Geräuschimmissionen im Plangebiet wurden mit der in Pkt. 3 dargestellten Methodik 

unter Verwendung der in Pkt. 4 dargestellten Quelldaten mit Hilfe des Programmsystems 

LIMA der Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH berechnet. 

 

Die prognostizierten Beurteilungspegel an den Immissionsorten IO1 bis IO17 sind in den 

folgenden Tabellen 3 bis 5 als Einzahlwerte dargestellt.  

 

Als Grundlage für die schalltechnisch sichere Dimensionierung der Außenbauteile der ge-

planten Gebäude werden aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln des Verkehrs- und 

Gewerbelärms die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 in der ungünstigen Höhe von 7,4 

Metern berechnet (s. Anlage 2). 
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5.1  Zusatzbelastung durch Anlagenlärm nach TA Lärm 
Immissionsort- 

Nr. 
Immissionsrichtwert [dB(A)] Geschoss Beurteilungspegel [dB(A)] 
tags nachts tags nachts 

 
IO1 

 
55 

 
40 

EG 34,0 31,1 
1. OG 35,8 33,0 
2. OG 36,1 33,3 

 
IO2 

 
55 

 
40 

EG 40,3 33,5 
1. OG 42,1 35,2 
2. OG 42,7 35,2 

 
IO3 

 
55 

 
40 

EG 38,7 27,5 
1. OG 40,5 29,4 
2. OG 41,3 29,3 

IO4 55 40 EG 40,8 21,2 
1. OG 42,4 21,9 

IO5 55 40 EG 42,9 20,9 
1. OG 43,8 21,6 

 
IO6 

 
55 

 
40 

EG 30,0 25,6 
1. OG 30,8 26,4 
2. OG 31,5 27,2 

 
IO7 

 
55 

 
40 

EG 32,4 24,6 
1. OG 34,0 25,8 
2. OG 34,7 26,9 

 
IO8 

 
55 

 
40 

EG 36,7 33,9 
1. OG 37,8 35,1 
2. OG 37,8 35,1 

 
IO9 

 
55 

 
40 

EG 44,3 41,5 
1. OG 44,1 41,3 
2. OG 43,5 40,6 

 
IO10 

 
55 

 
40 

EG 52,5 33,7 
1. OG 51,8 33,0 
2. OG 50,5 31,9 

 
IO11 

 
55 

 
40 

EG 32,8 14,4 
1. OG 40,7 24,0 
2. OG 45,3 25,2 

 
IO12 

 
55 

 
40 

1. OG 35,7 21,2 
2. OG 38,7 22,2 
3. OG 37,8 22,7 

 
IO13 

 
55 

 
40 

EG 32,8 17,9 
1. OG 38,0 18,5 
2. OG 41,6 19,3 

 
IO14 

 
55 

 
40 

EG 51,6 18,5 
1. OG 51,4 19,9 
2. OG 50,0 20,9 

 
IO15 

 
55 

 
40 

EG 47,0 18,1 
1. OG 46,7 18,9 
2. OG 46,2 19,8 

 
IO16 

 
55 

 
40 

EG 29,2 9,7 
1. OG 30,8 10,3 
2. OG 32,3 11,1 

 
IO17 

 
55 

 
40 

EG 13,7 < 10 
1. OG 13,7 < 10 
2. OG 13,6 < 10 

Tabelle 3: Beurteilungspegel des vorhabenbedingten Anlagenlärms an den maßgeblichen 
Immissionsorten im B-Plan-Gebiet und der Umgebung 
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Beurteilung:  
Durch den vorhabenbedingten Anlagenlärm werden keine Immissionsrichtwerte in der Um-

gebung überschritten.  

 

Beim Vorhaben selbst kommt es am Immissionsort IO9 zu einer geringfügigen Überschrei-

tung des nächtlichen Richtwertes. Diese Überschreitung wird durch den Fahrverkehr der 

Pkw zu den Pkw-Stellplätzen an der östlichen Grenze des Geltungsbereiches verursacht. Da 

es sich um ein internes Problem handelt, kann die geringfügige Überschreitung aus gutach-

terlicher Sicht toleriert werden. Eine reale Beeinträchtigung der Nutzer der Appartements 

liegt nicht vor. Auch bei vollständig geöffneten Fenstern der Schlafräume in diesem Bereich 

wird die Aufwachschwelle von ca. 50 dB(A) nicht erreicht. 

 

Da in der näheren Umgebung des Vorhabens keine relevanten Gewerbelärm-Emittenten 

vorhanden sind, ist die Zusatzbelastung des Vorhabens auch die Gesamtbelastung nach TA 

Lärm. 

 

 

kurzzeitige Geräuschspitzen: 
Beim Schlagen der Autotüren und -Kofferraumklappen können nach [12] kurzzeitige Ge-

räuschspitzen von bis zu 97,5 dB(A) entstehen. Diese führen zu den folgenden Spitzenwer-

ten an den nächstgelegenen Immissionsorten in der schutzbedürftigen Umgebung: 

 

- IO5: kürzeste Entfernung zu Pos 3: 16 m, ergibt Spitzenschallpegel  65,4 dB(A) 

          → Immissionsrichtwert tags 85 dB(A) unterschritten, IRW nachts 60 dB(A) über- 
          schritten 

          Das heisst: die drei Stellplätze vor dem Haupteingang dürfen aus diesem Grund  
          nachts nicht genutzt werden. 
 

- IO2: kürzeste Entfernung zu Pos 2: 30 m, ergibt Spitzenschallpegel  60,0 dB(A) 

          → Immissionsrichtwert tags unterschritten, IRW nachts gerade noch eingehalten 

          kürzeste Entfernung zu Pos 1: 35 m, ergibt Spitzenschallpegel  58,6 dB(A) 

          → Immissionsrichtwert tags und nachts unterschritten 

           

Von den 4 Stellplätzen an Pos 2 vor dem Haupteingang werden die Immissionsrichtwerte für 

kurzzeitige Geräuschspitzen an den nächstgelegenen Immissionsorten in der Umgebung des 

Vorhabens zwar unterschritten. Ein Betrieb in der Nacht ist dennoch auszuschließen, da 

sonst an den eigenen Fassaden des Vorhabens die Spitzenwerte zu hoch wären. Die kür-
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zeste Entfernung zur Fassade des Flügel B beträgt nur 5 m. Damit entstehen an den Fen-

stern Spitzenwerte bis zu 75,5 dB(A). Damit ist ein Betrieb am Tage möglich. In der Nacht 

würde der zulässige Beurteilungspegel von 60 dB(A) allerdings unverhältnismäßig hoch 

überschritten. 

Die 3 Stellplätze an Pos 3 dürfen nachts schon wegen der Richtwert-Überschreitung am 

fremden Immissionsort IO5 nicht betrieben werden. Am Tage treten an der Fassade des 

eigenen Flügels C Spitzenwerte bis zu 80 dB(A) auf, was noch verträglich ist. Ein Betrieb der 

drei Stellplätze an Pos 3 am Tage ist also möglich.  
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5.2  Vorhabenbedingter Straßenverkehrslärm 
Immissionsort- 

Nr. 
schalltechn. Orientierungswert [dB(A)] Geschoss Beurteilungspegel [dB(A)] 

tags nachts tags nachts 
 

IO1 
 

55 
 

45 
EG 12,6 < 10 

1. OG 13,9 < 10 
2. OG 16,0 < 10 

 
IO2 

 
55 

 
45 

EG 39,2 31,8 
1. OG 40,7 33,4 
2. OG 41,4 34,1 

 
IO3 

 
55 

 
45 

EG 39,7 32,3 
1. OG 41,2 33,9 
2. OG 41,9 34,6 

IO4 55 45 EG 44,9 37,3 
1. OG 45,6 38,0 

IO5 55 45 EG 52,2 44,6 
1. OG 52,0 44,4 

 
IO6 

 
55 

 
45 

EG 17,8 10,2 
1. OG 20,5 12,9 
2. OG 21,9 14,2 

 
IO7 

 
55 

 
45 

EG 28,9 21,2 
1. OG 29,3 21,6 
2. OG 29,7 22,0 

 
IO8 

 
55 

 
45 

EG 10,7 < 10 
1. OG 11,5 < 10 
2. OG 12,5 < 10 

 
IO9 

 
55 

 
45 

EG 41,4 34,3 
1. OG 42,6 35,5 
2. OG 42,7 35,6 

 
IO10 

 
55 

 
45 

EG 45,2 38,2 
1. OG 45,4 38,3 
2. OG 45,2 38,0 

 
IO11 

 
55 

 
45 

EG 30,6 23,0 
1. OG 38,6 31,4 
2. OG 39,6 32,3 

 
IO12 

 
55 

 
45 

1. OG 29,4 21,7 
2. OG 29,9 22,2 
3. OG 30,7 23,0 

 
IO13 

 
55 

 
45 

EG 25,5 17,8 
1. OG 34,8 27,1 
2. OG 39,4 31,7 

 
IO14 

 
55 

 
45 

EG 46,9 39,1 
1. OG 47,3 39,5 
2. OG 46,6 38,9 

 
IO15 

 
55 

 
45 

EG 50,9 43,0 
1. OG 51,0 43,2 
2. OG 50,5 42,7 

 
IO16 

 
55 

 
45 

EG 49,9 42,1 
1. OG 49,9 42,1 
2. OG 49,5 41,7 

 
IO17 

 
55 

 
45 

EG 51,9 44,2 
1. OG 51,5 43,7 
2. OG 50,7 42,9 

Tabelle 4: Beurteilungspegel des vorhabenbedingten Straßenverkehrslärms an den 
maßgeblichen Immissionsorten im B-Plan-Gebiet und der Umgebung 

 
Beurteilung:  
Durch den vorhabenbedingten Straßenverkehrslärm werden die schalltechnischen 

Orientierungswerte tags und nachts im Plangebiet und der Umgebung unterschritten. 
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5.3  Straßenverkehrslärm gesamt 
Immissionsort- 

Nr. 
schalltechn. Orientierungswert [dB(A)] Geschoss Beurteilungspegel [dB(A)] 

tags nachts tags nachts 
 

IO1 
 

55 
 

45 
EG 17,4 < 10 

1. OG 18,7 < 10 
2. OG 20,7 10,2 

 
IO2 

 
55 

 
45 

EG 39,8 32,0 
1. OG 41,2 33,5 
2. OG 41,9 34,2 

 
IO3 

 
55 

 
45 

EG 40,8 32,6 
1. OG 42,2 34,2 
2. OG 42,9 34,8 

IO4 55 45 EG 44,9 37,3 
1. OG 45,6 38,0 

IO5 55 45 EG 52,7 44,7 
1. OG 52,8 44,6 

 
IO6 

 
55 

 
45 

EG 31,1 18,0 
1. OG 32,3 19,4 
2. OG 31,9 19,4 

 
IO7 

 
55 

 
45 

EG 36,7 24,8 
1. OG 37,1 25,1 
2. OG 37,4 25,5 

 
IO8 

 
55 

 
45 

EG 15,7 < 10 
1. OG 16,6 < 10 
2. OG 17,7 < 10 

 
IO9 

 
55 

 
45 

EG 41,9 34,4 
1. OG 43,1 35,6 
2. OG 43,3 35,7 

 
IO10 

 
55 

 
45 

EG 45,7 38,3 
1. OG 46,0 38,4 
2. OG 45,9 38,2 

 
IO11 

 
55 

 
45 

EG 37,2 25,7 
1. OG 40,9 32,0 
2. OG 41,7 32,9 

 
IO12 

 
55 

 
45 

1. OG 37,0 25,1 
2. OG 37,5 25,6 
3. OG 38,0 26,2 

 
IO13 

 
55 

 
45 

EG 27,8 18,5 
1. OG 36,0 27,4 
2. OG 40,0 31,8 

 
IO14 

 
55 

 
45 

EG 46,9 39,1 
1. OG 47,3 39,6 
2. OG 46,6 38,9 

 
IO15 

 
55 

 
45 

EG 51,8 43,3 
1. OG 52,1 43,5 
2. OG 52,1 43,2 

 
IO16 

 
55 

 
45 

EG 54,9 44,0 
1. OG 55,2 44,2 
2. OG 55,0 43,9 

 
IO17 

 
55 

 
45 

EG 59,7 47,7 
1. OG 59,4 47,4 
2. OG 58,7 46,7 

Tabelle 4: Beurteilungspegel des gesamten Straßenverkehrslärms an den maßgeblichen 
Immissionsorten im B-Plan-Gebiet und der Umgebung 

 
Beurteilung:  
Durch den gesamten Straßenverkehrslärm werden die schalltechnischen Orientierungswerte 

tags und nachts an den nahe der Straße Lancken/Zur Kreptitzer Heide gelegenen Immis-
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sionsorten IO16 und IO17 überschritten. Die Beurteilungspegel liegen noch im Rahmen der 

Grenzwerte der 16. BImSchV und sind damit unkritisch. 

 

 

6.  Lärmpegelbereiche und Festsetzungsvorschläge 
In der Anlage 2 sind die Lärmpegelbereiche (LPB) nach DIN 4109 in der ungünstigen Höhe 

von 7,4 Metern über Gelände im B-Plan-Gebiet dargestellt. Die maßgeblichen Außenlärm-

pegel ergeben sich aus dem Gewerbe- und Straßenverkehrslärm. Da bei beiden Lärmarten 

die Nachtwerte der Beurteilungspegel im Plangebiet überwiegend um mehr als 10 dB unter 

den Tagwerten liegen, werden als Grundlage für die Ermittlung der maßgeblichen Außen-

lärmpegel die Tagwerte verwendet. Die Beurteilungspegel der linienhaften Quellen des 

Straßenverkehrslärms wurden gem. DIN 4109 mit 3 dB beaufschlagt. 

 

Hinweis: Die in Anlage 2 dargestellten „maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach DIN 4109 

wurden wie beschrieben aus einer Addition unterschiedlicher Lärmarten berechnet und dabei 

mit Zuschlägen versehen. Sie sind deshalb nicht zu verwechseln mit immissionsrechtlich 

relevanten Beurteilungspegeln. 

 

Die Häuser im Geltungsbereich liegen überwiegend in den Lärmpegelbereichen I und II nach 

DIN 4109. Nur die straßennahen Fassaden des westlichen Flügels E an der Straße Lancken/ 

Zur Kreptitzer Heide liegen im LPB III. 

 

Da die Anforderungen an die gesamten Schalldämm-Maße der Außenbauteile in den LPBI 

und II für Wohngebäude gleich sind, nämlich R’w,ges. ≥ 30 dB, ist es ausreichend, in der 

Planzeichnung des B-Planes nur die Grenze zwischen den LPB II und III darzustellen. 

 

In der Anlage 2 sind zur Information neben den LPB in 5-dB-Abstufung zusätzlich Isophonen 

in einer 1 dB-Abstufung dargestellt. Das entspricht einer Regelung der neuen DIN 4109-

1:2018-01, nach der die Anforderungen an die „gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-

Maße“ der Außenbauteile in Abhängigkeit von den maßgeblichen Außenlärmpegeln in 1 dB-

Stufen berechnet werden können. Bei der späteren baulichen Planung und Realisierung der 

einzelnen Häuser kann dies berücksichtigt werden. Da bei der schalltechnischen Dimensio-

nierung der weitestgehend typengleichen Häuser aus baulichen Gründen ohnehin Generali-

sierungen vorgenommen werden müssen, ist aber auch die Orientierung an den Lärmpegel-

bereichen ausreichend. 
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Zu den textlichen Festsetzungen im B-Plan-Nr. 2 werden folgende Vorschläge gemacht: 

 

Lärmschutz (§ 9 (1) 24 BauGB) 

Festsetzungsvorschläge: 

 

1. Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 

(Schlafräume, Wohnräume, Büroräume etc.) sind innerhalb der ausgewiesenen Lärmpe-

gelbereiche entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen resul-

tierenden bewerteten Schalldämm-Maße gemäß Tabelle 7 der DIN 4109:2018-01 

eingehalten werden.  

 

Anforderungen an die resultierende Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach  

DIN 4109:2018-01, Tabelle 7: 
 

Spalte 1 2 3 4 5 
Zeile Lärm-

pegel 
bereich 

„Maßgeb-
licher 

Außenlärm-
pegel" 
dB(A) 

Raumarten 
 
 
 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume 
in Wohnungen, 
Übernachtungs-
räume in Beher-
bergungsstätten, 
Unterrichtsräume 

und ähnliches 

Büroräumea) und 
ähnliches 

erf. R'w,ges des Außenbauteils in dB 
1 I bis 55 35 30 - 
2 II 56 bis 60 35 30 30 
3 III 61 bis 65 40 35 30 
4 IV 66 bis 70 45 40 35 
5 V 71 bis 75 50 45 40 
6 VI 76 bis 80 b) 50 45 
7 VII >80 b) b) 50 

a) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätig-
keiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
b) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
 

 

2. Die insgesamt 7 Pkw-Stellplätze vor dem Haupteingang dürfen nur am Tage im Zeitraum 

von 06:00 bis 22:00 Uhr betrieben werden. In der Nacht von 22:00 bis 06:00 Uhr ist eine 

Nutzung durch bauliche oder organisatorische Maßnahmen zu verhindern. 

 

 

7.  Zur Qualität der Prognose 
Die Berechnungen mit dem Programmsystem LIMA erfolgten mit einem möglichen Fehler 

von maximal 0,3 dB. Bei der Berechnung werden an den Immissionsorten jeweils all die 

Emittenten vernachlässigt, die in ihrer Summe diesen Fehler nicht überschreiten. Einen 

größeren Einfluss auf das Prognose-Ergebnis haben die getroffenen Annahmen zu den 
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Emittenten. Die dabei getroffenen Annahmen zu den Geräuschen liegen an der oberen 

Grenze der zu erwartenden Belastungen. Die Prognose liegt damit auf der sicheren Seite. 

Die berechneten Beurteilungspegel werden während des größten Teils des Jahres eher 

geringer als die prognostizierten sein.  

 

 

8.  Zusammenfassung 
Für die 3. Änderung des  Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Dranske „Lancken“ wurden die 

vom Plangebiet generierten sowie auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche der benach-

barten Straßen untersucht.  

 

Durch die vom Vorhaben generierten Geräusche werden sowohl innerhalb als auch außer-

halb des Geltungsbereiches keine Immissionsrichtwerte der TA Lärm und schalltechnischen 

Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) überschritten, mit einer 

Ausnahme: 

Am Giebel des geplanten Flügel B (Immissionsort IO9) wird der Richtwert nachts der TA 

Lärm geringfügig überschritten. Ursache sind die dort von/in Richtung Parkplatz vorbei-

fahrenden Pkw. Da es sich um ein internes Problem handelt, kann diese geringfügige Über-

schreitung aus gutachterlicher Sicht toleriert werden. 

 

Die insgesamt 7 Pkw-Stellplätze vor dem Haupteingang dürfen nur am Tage im Zeitraum von 

06:00 bis 22:00 Uhr betrieben werden. In der Nacht von 22:00 bis 06:00 Uhr ist eine Nutzung 

durch bauliche oder organisatorische Maßnahmen zu verhindern. Bei einer nächtlichen Nut-

zung würden die zulässigen Spitzenschallpegel am Vorhaben selbst und in der Umgebung 

des Vorhabens überschritten werden. 

 

Die vorliegende Geräuschimmissionsprognose stellt eine gutachterliche Stellungnahme zum 

Vorhaben dar. Die rechtlich verbindliche Beurteilung bleibt der zuständigen Genehmigungs-

behörde vorbehalten. 

 

 
Gunter Ehrke                    Stralsund, 2021-06-21 
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1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Am nordöstlichen Rand des denkmalsgeschützten Gutsparks in Dranske-Lancken 

plant der Vorhabenträger die Neuschaffung mehrerer PKW-Stellplätze (Abb.  1). Hier-

für sind ggf. Baumfällungen erforderlich. Das Alter und der Zustand des Parks (vor 

allem der Randbereiche) legen die Vermutung nahe, dass einige Bäume einen hohen 

Habitatwert besitzen und geschützten Tierarten als Lebens- und Fortpflanzungsstätte 

dienen.  

Nach fachlichen Erwägungen wurden als Grundlage für eine artenschutzrechtliche 

Auswirkprognose eine Erfassung der Brutvögel, Fledermäuse und xylobionter Käfer 

im Plangebiet sowie im näheren Umfeld (Brutvögel, Fledermäuse) vorgenommen.  

Die Erfassungen begannen im August 2020 und wurden bis Oktober 2021 durchge-

führt. Der vorliegende Bericht stellt die Kartierergebnisse zusammen, bewertet diese 

und gibt Hinweise auf mögliche Konflikte durch die Planung. 

 

 

 

 

 

Abb.  1: Lage und Ausgrenzung des Vorhaben- und Untersuchungsgebietes. 
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2 METHODEN 

2.1 Brutvögel 

Die Erfassung der Avifauna wurde in Anlehnung an SÜDBECK et al. 2005 durchgeführt. Insge-

samt wurden drei Begehungen in den frühen Morgenstunden sowie aufgrund der parallel 

durchgeführten Kartierung der Fledermausfauna eine in den Abendstunden an folgenden Ter-

minen durchgeführt: 

  28.04.2021  22.05.2021  

  09.05.2021  17.06.2021 (Abend- und Nachtbegehung) 

Die Planfläche wurde hierbei systematisch abgelaufen. Bei allen Begehungen wurden die 

akustisch oder visuell wahrgenommenen Vögel mit revieranzeigenden Verhaltensweisen (z.B. 

singende Männchen, warnende oder futtertragende Altvögel) punktgenau digital erfasst.  

Zur Auswertung der Brutvogelkartierung wurden alle digital erfassten Daten im GIS überlagert 

und bei Mehrfacherfassung an einem Standort zu einem Revier zusammengezogen. Zur Bil-

dung der Reviermittelpunkte wurde der Gesamtkartierzeitraum betrachtet. Bei Einzelbeobach-

tungen / -aufnahmen selten festgestellter Arten wurde jeweils die Einzelverortung als Revier-

mittelpunkt bestimmt.  

2.2 Fledermäuse 

Zur Erfassung der Fledermausfauna können eine Reihe von Methoden genutzt werden (LIM-

PENS 1993; MESCHEDE & HELLER 2000; SIMON et al. 2004; DIETZ & SIMON 2005; KUNZ & PAR-

SONS 2009). Die Auswahl der Erfassungsmethoden ist von der jeweiligen Aufgabenstellung 

abhängig. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden zur Feststellung von Sommer- 

und Zwischenquartieren sowie zur Erfassung von Jagd- und Überflugaktivitäten die folgenden 

Untersuchungsmethoden genutzt: 

• Sommer- und Zwischenquartiere 

- Aus- und Einflugbeobachtungen  

- Ermittlung von Baumquartieren durch Fledermaussoziallaute 

- Erfassung von Balzaktivitäten 

• Jagd- und Überflugaktivitäten 

- mobile Erfassung von Jagd- und Überflugaktivitäten  

Die Methoden sollen nachfolgend näher erläutert werden. 

Aus- und Einflugbeobachtungen, Ermittlung von Baumquartieren durch Fledermausso-

ziallaute, Erfassung von Balzaktivitäten 

Fledermausweibchen bilden im Zeitraum von Mai bis August Wochenstubengemeinschaften, 

in deren Umfeld vor allem in den Abend- und Morgenstunden (Aus- und Einflugphase) stets 

vermehrt Tiere zu erwarten sind (Limpens 1993). Diese oftmals auffällige Erscheinung ist vor 

allem beim morgendlichen Anflug der Quartiere stark ausgeprägt und erleichtert damit die 

Quartiersuche erheblich. Insbesondere der Zeitraum des Flüggewerdens der Jungtiere (Ende 

Juni bis Anfang August) ist besonders gut zur Quartiersuche geeignet. Die Tiere verlassen 
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in dieser Phase die Quartiere bereits früh am Abend und kehren relativ spät, teilweise erst zur 

fortgeschrittenen Morgendämmerung zurück, so dass es hier zum „Schwärmen“ vor dem 

Quartier kommen kann. Die Quartiersuche kann dann sowohl akustisch als auch visuell erfol-

gen. Diese Methodik kann gleichermaßen für Baum- und Gebäudequartiere angewendet wer-

den.  

Größere Quartiergemeinschaften baumbewohnender Arten (u. a. Großer Abendsegler, Klein-

abendsegler) machen oftmals durch schrille, zeternde Rufe auf sich aufmerksam. Die bis zu 

50 m weit hörbaren Soziallaute sind besonders vor dem abendlichen Ausflug und nach dem 

morgendlichen Einflug zu vernehmen. Die Quartiere können bei Beachtung dieser Rufe relativ 

einfach ermittelt werden.  

Zur Ermittlung von Baumquartieren wurden wiederholt Begehungen in den Gehölzbeständen 

durchgeführt. Diese erfolgten sowohl tagsüber als auch nachts, vor allem jedoch in der Abend- 

und Morgendämmerung. Die Abendbegehungen begannen ca. 2 Stunden vor Sonnenunter-

gang und wurden z.T. bis weit in die Dämmerung hinein ausgedehnt. Begehungen zur Nacht-

zeit erfolgten mit dem Ziel, die von der Jagd heimkehrenden Weibchen beim Anflug der Wo-

chenstubenquartierbäume zu erfassen. Vor allem bei sehr kleinen Jungtieren besuchen die 

Weibchen das Wochenstubenquartier im Verlauf der Nacht i.d.R. mehrmals.   

Die Morgenbegehung (Gebäude und Baumquartiere) begann mit einbrechender Dämmerung 

(gg. 3.00 Uhr) und endete ca. 05.30 Uhr. Quartiersuchen wurden an folgenden Terminen 

durchgeführt: 

 12.08.2020 (Abend- und Nachtbegehung) 

17.06.2021 (Abend- und Nachtbegehung) 

18.06.2021 (Morgenbegehung)  

09.07.2021 (Morgenbegehung)  

Bei den Untersuchungen wurde stets auch auf balzende bzw. revieranzeigende Männchen 

geachtet, die auf ein in der Nähe befindliches Männchen- bzw. Paarungsquartier hindeuten. 

Erfolgten Balzrufe aus dem Quartier (Gebäude / Baum), wurde dieses mittels Detektors und 

Nachtsichtgerät soweit möglich lokalisiert. Bei Balzflügen ohne direkten Quartierbezug (u. a. 

typisch für die Arten Zwerg- und Mückenfledermaus) wurde der Standort als "Balzrevier" er-

fasst.  

Alle aufgefundenen Quartiere und Balzreviere wurden per GPS (Smartphone) erfasst.  

Zur Absicherung der Artnachweise wurden visuelle und akustische Beobachtungen miteinan-

der kombiniert. Im Bedarfsfall erfolgten Rufanalysen am PC. 

Neben den Detektoren Batlogger M (Fa. Elekon), D 240x und D 200 (Fa. Pettersson) wurde 

bei der Kartierung stets eine Wärmebildkamera (Pulsar Helion XP38) mitgeführt. 

Mobile Erfassung von Jagd- und Überflugaktivitäten 

Die mobile Erfassung jagender und überfliegender Tiere diente der Ermittlung der im Gebiet 

ansässigen Arten und sollte Rückschlüsse zu einer möglichen Nutzung des Gehölzbestandes 

im Vorhabengebiet ermöglichen. 
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Hierzu wurden im Untersuchungsgebiet zwei Begehungen an folgenden Terminen durchge-

führt: 

 12.08.2020 17.06.2021 18.06.2021 09.07.2021   

Alle Jagd- und Überflugaktivitäten wurden digital erfasst (Koordinaten, Datum, Uhrzeit). Wäh-

rend der Erfassung wurde das Vorhabengebiet wiederholt begangen. An markanten Punkten 

wurden mehrminütige Stopps zur störungsfreien Erfassung (Geraschel der Vegetation) einge-

legt. Bei der Erfassung fanden die Detektoren D 100, D 200 und D 240x (Fa. PETTERSSON) 

sowie der Batlogger M (Fa. ELEKON) Verwendung.  

Eine stationäre Horchbox (Batlogger M) sollte darüber hinaus weitere Daten liefern und wurde 

an einer markanten Stelle des UG deponiert. Die Rufanalysen erfolgten manuell mit der Soft-

ware Batsound 4.4 (Fa. PETTERSSON) unter Zuhilfenahme von SKIBA (2009) und BARATAUD 

(2015).  

2.3 Erfassung potenziell nutzbarer Brutplätze und Quartierstrukturen im Ge-

hölzbestand  

Am 28.04.2021 und 13.10.2021 wurde der gesamte Gehölzbestand am östlichen Parkrand 

(Abb.  2) auf potenziell nutzbare Quartierstrukturen überprüft. Hierbei wurden alle Bäume vi-

suell, mit Fernglas, Leiter und LED-Strahler und vielfach auch mit Endoskop (Endoskopkamera 

und 90°-Endoskop) näher untersucht und alle nutzbaren Höhlungen (wie Spechthöhlen, sons-

tige Höhlen und Höhlungen, Risse, Ausfaulungen, Borkenschollen u.a.) aufgenommen. Neben 

der Baumart wurden auch Angaben zu Art der Höhlung / Struktur miterfasst. Ferner wurden 

die Höhlungen bereits vor Ort klassifiziert, um Folgearbeiten zu erleichtern. Neben ihrer Eig-

nung als Sommer- und Zwischenquartier wurde auch die Winterquartiereignung eingeschätzt. 

Ferner wurden die Höhlungen / Nischen auf aktuell genutzte oder ältere Nester überprüft bzw. 

ihre Eignung als Neststandort für Nischen- / Höhlenbrüter erfasst und vermerkt. 

2.4 Xylobionte Käfer 

Eine Betroffenheit xylobionter Arten kann immer dann eintreten, wenn Laubholzaltbestände 

sich im Gebiet befinden. In Mecklenburg-Vorpommern zählen der Eremit (Osmoderma ere-

mita), der Heldbock (Cerambyx cerdo) und der Hirschkäfer (Lucanus cervus) zu den geschütz-

ten Arten, wobei der Eremit zu den prioritären Arten gehört. Bei Vorhaben, die Einfluss auf ein 

eventuelles Vorkommen der Arten haben können, ist die Verträglichkeit zu untersuchen.  

Aktuell ist kein Eremiten-Vorkommen im Nordwesten Rügens bekannt (LUNG-Datenbank Ere-

mit). Im Zuge der Baumhöhlenerfassung wurde auf Brutmöglichkeiten für totholz- und mulm-

bewohnende Käfer sowie auf Schlupflöcher geachtet. Darüber hinaus wurden die Höhlen / 

Höhlungen sowie die Stammfüße auf Kotpillen und Chitinteile (z.B. Elytren) untersucht. Ferner 

wurden schwer einsehbare Höhlen / Höhlungen endoskopiert, Proben vom Höhlengrund (ggf. 

unter Verwendung eines Kleinteilegreifers) entnommen und diese auf Käferreste und Kot un-

tersucht. Untersuchungen auf xylobionte Käfer wurden an folgenden Terminen durchgeführt: 

 
12.08.2020      28.04.2021  13.10.2021 
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3 ERGEBNISSE 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 70 Bäume auf Habitatstrukturen untersucht. 19 

wiesen potenzielle Fledermausquartiere, Bruthabitate und/oder Strukturen für xylobionte Kä-

ferarten auf (Abb.  2, Tabelle 1).  

 

 

Abb.  2: Lancken - Lage der potenziell nutzbaren Habitatstrukturen 
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Tabelle 1: Lancken - Detaildaten der erfassten potenziell nutzbaren Quartierstrukturen, Bruthöhlen und Vorkommen /-möglichkeiten xylobionter Käfer 

  

Rechtswert Hochwert Baumart BHD (cm)
pot. 

Wertigkeit
Quartiertyp (Höhe (m) und Exposition)

Höhlen-

brüter

Nischen-

brüter

Baum-

läufer
Mulm

Kot-

pillen
Elytren

1 33387768.18 6057030.95 Esche 30 + Höhlung mit Verwallung (3,5m S) x

2 33387766.79 6057033.04 Winterlinde 50 ++ Höhlung (1,5m NW) x x

3 33387757.73 6057036.72 Winterlinde 50 + Höhlung (10m NW); Borkenscholle (>2m) x x

4 33387758.37 6057046.77 Winterlinde 90 +++ Höhlung (1m S); Borkenscholle (>5m) x x

5 33387747.60 6057063.95 Esche 90 x x

6 33387745.69 6057066.79 Winterlinde 60 ++ Borkenscholle (>2m)

7 33387743.66 6057070.20 Winterlinde 100 ++ verwallter Astabbruch (10m N); Borkenscholle

8 33387741.27 6057074.16 Winterlinde 95 x

9 33387739.26 6057076.93 Winterlinde 100 ++ Höhlung (6m S); Borkenscholle x x x x

10 33387727.69 6057095.90 Esche 90 x

11 33387721.53 6057102.57 Bergahorn 40 + Höhlung (4m N) x

12 33387718.98 6057110.23 Esche 70 + Höhlung (8m N) x

13 33387709.28 6057125.89 Esche 120 +++ Spechthöhle und Vielzahl an Höhlungen (10 bis 15m S) x x

14 33387707.19 6057129.61 Esche 90 +++ Höhlung (10m SW); Spalte (> 1,5m) x x x

15 33387682.87 6057161.86 Esche 110 +++ Spechthöhle (10m S); Astausfaulungen (3m NO) x

16 33387678.34 6057169.28 Esche 80 ++ Höhlung (0 bis 3m S); Borkenscholle x

17 33387677.35 6057175.58 Holunder 30 + Höhlung (1,8m S)

18 33387664.22 6057187.83 Winterlinde 70 x

19 33387655.85 6057198.23 Esche 150 +++ Höhlung in Höhlung (0 bis 5m); Verwallung; Borkentasche x x

Lfd. Nr.

ETRS89 Baum Fledermausquartiermöglichkeit Xylobionte Käfer

Winterquartier-

eignung

x

x

Vogelbruteignung

x

x

x
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3.1 Potenziell nutzbare Fledermausquartierstrukturen im untersuchten Gehölz-

bestand  

Insgesamt wurden von den 70 untersuchten Bäumen 15 Bäume mit potenziell nutzbaren Quar-

tierstrukturen erfasst (Tabelle 1, Abb.  3). Ein Teil der Bäume wies zwei und mehr gleiche oder 

unterschiedliche Strukturen auf. Die Strukturen (Bäume) wurden verschiedenen Wertigkeits-

gruppen zugeordnet, die wie folgt definiert wurden: 

Wertigkeit 1 ... potenziell geringe Wertigkeit - mögliche Besiedlung durch max. 1 bis 4 Fle-

dermäuse 

Wertigkeit 2 ... potenziell mittlere Wertigkeit - mögliche Besiedlung durch kleinere Gruppen 

(5 bis 15 Fledermäuse) 

Wertigkeit 3 ... potenziell hohe Wertigkeit - mögliche Besiedlung durch größere Gruppen 

(15 bis 30 Fledermäuse) 

Wertigkeit 4 ... potenziell sehr hohe Wertigkeit - mögliche Besiedlung durch größere Grup-

pen ab 30 Fledermäuse oder Feststellung mehrere Höhlungen der Wertig-

keit 3 

Neben der Bewertung der Quartierstrukturen hinsichtlich der potenziellen Gruppengröße 

wurde auch eine Einschätzung zur Eignung als Winterquartier vorgenommen. Nach Stratmann 

(2008) wird die thermophysikalische Qualität eines Habitatbaumes (hier Widerstand gegen-

über Frostereignissen) von der sekundären Ausformungshöhe über der Höhlenöffnung be-

stimmt. Die Ausformungshöhe ist vom Alter des Baumes, dem Alter der Höhlung und der Nei-

gung der Baumart für Kernfäule abhängig. Entscheidend ist aber letztendlich ebenso die Grup-

pengröße überwinternder Tiere, die die zur Verfügung stehende Energie bestimmt. Stratmann 

(2008) zeigt ferner, dass die Höhlenwandung im Vergleich zur Ausformungshöhe eine eher 

untergeordnete Rolle spielt, da vor allem die Ausformungshöhe über die Ausbildung und Sta-

bilität der Wärmeglocke entscheidet.  

In die Kategorie potenziell hohe Wertigkeit wurden 5 Bäume (Strukturen) aufgenommen 

(Abb.  4, Tabelle 1). Hierbei handelt es sich um Spechthöhlen, Höhlen, Borkentaschen, Bor-

kenschollen, Spalten, Verwallungen und sonstige Höhlungen, in welchen je nach Ausbildung 

der Struktur auch größere Gruppen unterkommen können. Für 3 Bäume (Strukturen) ist neben 

der Sommerquartiernutzung auch eine Nutzung als Winterquartier möglich.  

5 Bäume (Strukturen) wurden der Kategorie potenziell mittlere Wertigkeit zugeordnet. Es 

handelt sich um Borkenschollen, Astabbrüche und sonstige Höhlungen. Für 2 Bäume (Struk-

turen) ist neben der Sommerquartiernutzung auch eine Nutzung als Winterquartier möglich.  

5 Bäume (Strukturen) wurden der Kategorie potenziell geringe Wertigkeit zugewiesen. Es 

handelt sich um Verwallungen und sonstige Höhlungen. Für alle Strukturen ist nur eine Som-

merquartiernutzung wahrscheinlich. 
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Im Folgenden werden, die durch die Begutachtung erfassten, potenziellen Fledermaushabi-

tatstrukturen abgebildet (Abb.  4). 

 

Abb.  3: Lancken - Lage der erfassten potenziell nutzbaren Fledermausquartierstrukturen in Bäumen (inkl. Wertig-
keit) 
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Lfd.-Nr. 16 Lfd.-Nr. 17 Lfd.-Nr. 19 

Abb.  4: Lancken - Fotos der erfassten potenziellen Fledermausquartierstrukturen 
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3.2 Potenziell nutzbare Brutplätze im untersuchten Gehölzbestand  

Von den 70 untersuchten Bäumen wiesen 15 Bäume eine Eignung für Höhlen- und Nischen-

brüter bzw. speziell für Baumläufer auf (Abb.  5, Tabelle 1). Alte Nester konnten jedoch in keiner 

der untersuchten Strukturen vorgefunden werden. 

 

 

Abb.  5: Lancken - Lage der Habitatbäume mit potenziellen Strukturen für Brutvögel 
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3.3 Brutvögel 

Im Plangebiet sowie im näheren Umfeld (östlicher Teil des Lanckener Parks) konnten im Un-

tersuchungszeitraum 19 Brutvogelarten festgestellt werden (Abb.  6). Die Basisinformationen 

zum Status und zur Gefährdung der im untersuchten Gebiet vorkommenden Brutvögel wurden 

in Tabelle 2 dargestellt.  

Abb.  6: Lancken - Ergebnisse der Brutvogelkartierung 
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Der Star wird in der Roten Liste Deutschlands als gefährdet (D3) geführt. Das Planungsgebiet 

weist somit mindestens 1 Art der Roten Listen als Brutvogel auf. Weitere Arten der Roten 

Listen, sowie streng geschützte oder anderweitig (europäisch) geschützte Arten konnten im 

untersuchten Gebiet nicht ermittelt werden. 

Nach FROELICH & SPORBECK (2010) ist in Mecklenburg-Vorpommern eine vertiefte arten-

schutzrechtliche Prüfung für folgende Vogelarten erforderlich:  

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

• Rastvogel-Arten mit regelmäßig genutzten Rast-, Schlaf-, Mauserplätzen oder anderen 

Ruhestätten 

• gefährdete Arten (Rote Liste M-V bzw. der BRD: Kategorie 0-3) 

• Arten mit besonderen Habitatansprüchen (Horstbrüter, Gebäudebrüter, Höhlenbrüter, 

Kolonienbrüter, große Lebensraumausdehnung) 

• streng geschützte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung 

• in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistete Vogelarten 

• Arten, für die das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwor-

tung trägt (mindestens 40 % des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 

1.000 Brutpaaren in M-V).  

In Tabelle 2 sind alle wertgebenden und gefährdeten Brutvögel des Untersuchungsgebietes 

grau hervorgehoben, die nach FROELICH & SPORBECK (2010) einzelartlich betrachtet werden 

müssen.  

Tabelle 2: Auflistung der erfassten Brutvogelarten und Anzahl der Reviere / Brutplätze im Untersuchungsgebiet. 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Kürzel Gefährdung Status Gesamt 

Amsel Turdus merula A  BV 2 

Blaumeise Cyanistes caeruleus Bm  BV 2 

Buchfink Fringilla coelebs B  BV 3 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla  Gb  BV 1 

Gartengrasmücke Sylvia borin  Gg  BV 1 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr  BV 2 

Gelbspötter Hippolais icterina Gp  BV 1 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr  BV 1 

Heckenbraunelle Prunella modularis He  BV 1 

Kleiber Sitta europaea  Kl  BN 1 

Kohlmeise Parus major K  BV 3 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg  BV 3 

Ringeltaube Columba palumbus Rt  BV 3 

Rotkehlchen Erithacus rubecula R  BV 3 

Singdrossel Turdus philomelos Sd  BV 1 

Star Sturnus vulgaris S D3 BV, BN 2 bis 3 

Stieglitz Carduelis carduelis Sti  BV 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z  BV 3 

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi  BV 2 

    gesamt:  

Gefährdung: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY: 2020): D3: gefährdet, DV: potenziell gefährdet 
(Vorwarnliste). 
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Status: BV … Brutverdacht, BN … sicherer Brutnachweis, (…) … bereits außerhalb des Betrachtungsraumes 

3.4 Nahrungsgäste und Nichtbrüter 

Als Nahrungsgäste wurden Bluthänfling, Nebelkrähe, Rauch- und Mehlschwalbe beobachtet. 

Ferner hielten sich wiederholt 1 bis 3 Graureiher im Park auf. 

3.5 Beschreibung der Vorkommen der wertgebenden, gefährdeten und beson-

ders geschützten Brutvögel  

Die Darstellung zu den einzelnen Arten baut sich jeweils aus den folgenden Teilen auf:  

1. Darstellung des beobachteten Vorkommens der Art im Untersuchungsgebiet und 

Einschätzung des Status und  

2. Darstellung der Lebensweise und der Raumnutzung der Art.  

Die Angaben zur Lebensweise, Verbreitung und den Aktionsradien der Arten wurden GLUTZ 

VON BLOTZHEIM (1987-97), FLADE (1994), GASSNER et al. (2010), GEDEON et al. (2014) und 

VÖKLER et al. (2014) entnommen.  

Star (Sturnus vulgaris / D3)  

Im Untersuchungsgebiet wurden 2 bis 3 Reviere des Stars ermittelt. In einem Fall wurde ein 

fütternder Star ermittelt. 1 bis 2 weitere Reviere (wurden nicht am gleichen Tag ermittelt) wur-

den als Brutverdacht quantifiziert. Bevorzugte Lebensräume des Stares sind lockerer Wald, 

Kulturland, Parks und Gärten im Zusammenhang mit geeigneten Brutmöglichkeiten und ge-

eigneten Flächen für die Nahrungssuche. Als Brutplatz dienen Baumhöhlen, Astlöcher, Löcher 

von Uferschwalben, Nistkästen und Hohlräume und Nischen in Gebäuden. Das verteidigte 

Brutrevier ist sehr klein. Vielfach wird nur die unmittelbare Umgebung des Brutplatzes (ca. 10 

m) verteidigt. Die Art kann bei geeignetem Brutplatz- und Nahrungsangebot auch „kolonieartig“ 

brüten. Die Fluchtdistanz beträgt etwa 15 m.  

Aktuell ist für den Bestand des Stars in MV keine eindeutige Veränderung zu erkennen. Die 

Anzahl der Brutpaare wurde zuletzt auf 350.000 bis 460.000 geschätzt (VÖKLER et al. 2014), 

womit der Star die zweithäufigste Brutvogelart in Mecklenburg-Vorpommern ist. 

3.6 Fledermäuse 

3.6.1 Übersicht 

An den Untersuchungstagen konnten im Planungsgebiet die fünf Arten Zwergfledermaus, Mü-

ckenfledermaus, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler festge-

stellt werden. Zu den Nachweisen der einzelnen Arten sowie zu deren Einstufung in den Roten 

Listen Mecklenburg-Vorpommerns und der BRD gibt Tabelle 3 Auskunft. Ferner sind hier An-

gaben zur Schutzkategorie nach europäischem Recht und zum Erhaltungszustand in MV ent-

halten. 
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Tabelle 3: Übersicht der von August 2020 bis Juli 2021 im Planungsgebiet festgestellten Fledermausarten mit An-
gabe der Nachweisart, ihrer Einstufung in den Roten Listen MVs und der BRD, ihrer Schutzkategorie 
nach nationalem und europäischem Recht sowie ihres Erha 

Art Nachweis RL - MV RL - BRD EG 

92/43/EWG 

BNatSchG EZ MV 

Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus 

Jb, BR 4 - Anh. 4 streng  

geschützt 

FV 

Mückenfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus 

Jb, BR * - Anh. 4 streng  

geschützt 

U1 

Rauhautfledermaus 

Pipistrellus nathusii 

Jb 4 - Anh. 4 streng  

geschützt 

U1 

Breitflügelfledermaus 

Pipistrellus nathusii 

Jb 3 3 Anh. 4 streng  

geschützt 

U1 

Großer Abendsegler 

Nyctalus noctula 

Jb 3 V Anh. 4 streng  

geschützt 

U1 

Abkürzungen: 

BR … Balzrevier, SQ … Sommerquartier, Jb ... Jagdbeobachtung, ÜFb ... Überflugbeobachtung 

 

RL-MV ... Rote Liste Säugetiere Mecklenburg-Vorpommerns: 0 - Ausgestorben; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - 

Stark gefährdet; 3 - Gefährdet; 4 - Potenziell gefährdet; * - bislang wurde keine Einstufung vorgenommen, 

da erst nach Erscheinen der RL als eigene Art bestätigt 

RL-BRD ... Rote Liste der BRD: 0 - Ausgestorben oder verschollen; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet; 

3 - Gefährdet; V - Vorwarnliste; G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes; D - Daten unzureichend; R - 

extrem selten; − ungefährdet 

BNatSchG … gemäß BNatSChG §10 Abs. 2 Nr. 11 sind „streng geschützte Tierarten“ alle im Anh. IV der RL 92/43/EWG 

(FFH-RL) genannten Arten   

EG 92/43/EWG ... Anhänge II u. IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

EZ - Erhaltungszu-

stand in M-V … 

Erhaltungszustand in M-V gemäß Bericht zum Erhaltungszustand der FFH-Arten in Mecklenburg-Vorpom-

mern (2007-2012) des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz Und Geologie M-V, FV - günstig, U1 - un-

günstig, U2 = ungünstig bis schlecht; XX = unbekannt  

3.6.2 Sommer-, Zwischenquartiere und Balzreviere 

Baumquartiere - vor allem Wochenstuben - mittelgroßer und großer Gruppen konnten im Un-

tersuchungszeitraum aufgrund der Auffälligkeit im Planungsgebiet sowie im angrenzenden ge-

samten östlichen Teil des Lanckener Parks ausgeschlossen werden. Der im Gebiet vorhan-

dene Baumbestand weist jedoch einige nutzbare Strukturen (Höhlen, Höhlungen u.a.) auf, die 

von kleineren bis mittelgroßen und auch größeren Gruppen (vor allem der Arten Mückenfle-

dermaus und Abendsegler) besiedelt werden können.  

Im Untersuchungszeitraum konnten mehrfach Balzaktivitäten der Arten Zwergfledermaus und 

Mückenfledermaus im Planungsgebiet sowie im gesamten Park erfasst werden. Die Balzakti-

vitäten weisen auf Männchen- oder Paarungsquartiere im näheren Umfeld (bis 150 m) hin, 

wobei für beide Arten von bis zu fünf Balzrevieren ausgegangen werden kann. Die Balzaktivi-

täten ließen sich nicht klar räumlich eingrenzen und wiesen somit sowohl auf Gebäude- als 

auch auf Baumquartiere hin.  

3.6.3 Winterquartiere 

Baumwinterquartiere sind generell methodisch schwer erfassbar und wurden in Mecklenburg-

Vorpommern bislang auch nur selten aufgefunden (Datenbank des LFA FM MV im NABU MV). 

Überwinterungsnachweise in Bäumen betreffen nahezu ausschließlich Winterquartiere des 

Großen Abendseglers, der an milden Wintertagen bzw. zum Ausgang des Winters durch 
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Sozialrufe auf sich aufmerksam machen kann. Darüber hinaus sind Winterquartiere der Arten 

Mücken- und Rauhautfledermaus ggf. auch weiterer Arten in Bäumen möglich. 

Baumwinterquartiere waren aufgrund der schweren Erfassbarkeit nicht Gegenstand vertiefen-

der Untersuchungen. Durch Art und Ausprägung der an den untersuchten Bäumen vorgefun-

denen Strukturen (Höhlen, Höhlungen - Tabelle 1, Abb.  3) sind Winterquartiere der Arten 

Mückenfledermaus und Abendsegler (ggf. auch Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Fran-

senfledermaus, Braunes Langohr) im Planungsgebiet nicht ausgeschlossen. 

3.7 Xylobionte Käfer 

Fünf der untersuchten Bäume (Tabelle 1) wiesen ein ausreichend großes Mulmreservoire auf, 

das für mehrere xylobionte Käferarten zur Reproduktion geeignet wäre. Nachweise oder Hin-

weise auf streng geschützte Arten gelangen hier nicht. Am Baum 9 (Winterlinde) konnte eine 

große Anzahl Kotpillen aufgefunden werden (Abb.  7), die auf einen Rosenkäferbesatz (vmtl. 

Protaetia spec.) hindeuten. Der Nachweis adulter Tiere (oder Käferteile) bzw. Funde von Ent-

wicklungsstadien gelangen trotz umfangreichen Nachsuchens nicht. 

 

Am Fuß des Baumes 10 konnten Elytren des Balkenschröters (Dorcus parallelipipedus) ge-

funden werden. Die Art gilt als häufig und weist keinen Schutzstatus auf (RÖßNER 2014). 

Da Untersuchungen nur bis in Höhen um 5 m erfolgten, sind in höher gelegenen Höhlen und 

Höhlungen Besiedlungen möglich, die bei den Kartierarbeiten nicht erfasst wurden und/oder 

äußerlich nicht erkennbar sind. So besiedeln die flugfähigen Tiere ohne weiteres höher gele-

gene Höhlen oder sie dringen über kleinste Öffnungen in Höhlen ein, in denen sie sich über 

Abb.  7: Kotpillen am Stammfuß der Winterlinde (Lfd.-Nr.9) 
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Jahre hinweg ohne Außenkontakt entwickeln konnten. Ein Vorkommen ist dadurch nicht 

grundsätzlich auszuschließen.    

 

  
Abb.  8: Lancken - Darstellung der Habitatbäume mit Nachweis oder Strukturmöglichkeiten für xylobionte Käfer 
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4 MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN DES GEPLANTEN VORHA-

BENS AUF DIE NACHGEWIESENEN ARTENGRUPPEN  

In Hinblick auf die erfassten Daten sind planungsbedingte Zerstörungen von Brutplätzen und 

Fledermausquartieren wahrscheinlich. Ferner sind Tötungen nichtflügger Jungvögel in den 

Brutstätten / an den Brutplätzen sowie Fledermäuse in Sommer- und Zwischenquartieren (ggf. 

auch in Winterquartieren) möglich. Darüber hinaus sind auch Beeinträchtigungen von Jagdge-

bieten insbesondere durch umfangreiche Gehölzentnahmen und die Errichtung von Beleuch-

tungsanlagen zu erwarten. Folgende Verstöße können gegeben sein: 

 

Maßnahme - Aktion Verstoß 

Brutvögel 

Zerstörung von Brutplätzen im Rahmen von Gehölz-

fällungen; hier für Arten deren Brutplatz in der Fol-

gesaison wieder genutzt wird 

►Brutplatzzerstörung - Verstoß 

gegen § 44 BNatSchG, Abs. 1, Nr. 

3  

Zerstörung von Brutplätzen im Rahmen von Gehölz-

fällungen während der Brutzeit (direkte Tötung insbe-

sondere nichtflügger Jungvögel durch Gewalteinwir-

kung) 

►Tötung - Verstoß gegen § 44 

BNatSchG, Abs. 1, Nr. 1 

Fledermäuse 

Zerstörung von Sommer-, Zwischen- und Winterquar-

tieren im Rahmen von Gehölzfällungen 

►Quartierzerstörung - Verstoß 

gegen § 44 BNatSchG, Abs. 1, Nr. 

3  

Zerstörung von Sommer-, Zwischen- und Winterquar-

tieren im Rahmen von Gehölzfällungen zur Quartier-

zeit (direkte Tötung durch Gewalteinwirkung) 

►Tötung - Verstoß gegen § 44 

BNatSchG, Abs. 1, Nr. 1 

Beeinträchtigung und Verlust von Jagdgebieten 

durch übermäßige Gehölzentfernungen und Ände-

rung der Beleuchtungsverhältnisse 

►ggf. Störung an der Erheblich-

keitsschwelle - Verstoß gegen § 

44 BNatSchG, Abs. 1, Nr. 2  

xylobionte Käfer 

Ggf. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten sowie Tö-

tung adulter Käfer der streng geschützten Arten und 

deren Entwicklungsformen im Rahmen von Gehölz-

fällungen 

►Zerstörung Lebensstätte - Ver-

stoß gegen § 44 BNatSchG, Abs. 1, 

Nr. 3  

►Tötung - Verstoß gegen § 44 

BNatSchG, Abs. 1, Nr. 1 
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Zum Ausschluss und zur Minderung die dargestellten Verbotstatbestände sind präzise zeitlich 

abgestufte Vermeidungs-, Minderungs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich, die u.a. die Maß-

nahmenzeiträume und die Baumfälltechnologie betreffen. 

5 VERMEIDUNGS-,  MINIMIERUNGS- UND ERSATZMAßNAH-

MEN 

5.1 Vermeidung und Minimierung 

5.1.1 Fledermäuse und Brutvögel - Quartiere und Brutplätze in Bäumen 

Fledermäuse 

• Untersuchungsergebnisse zur Fledermaus-Quartiernutzung in Gehölzbeständen sind 

i.d.R. nur kurzzeitig gültig. Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen und Si-

cherheiten sind durch die hohe Quartierwechseldynamik baumbewohnender Fleder-

mausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbesondere schwer nachzuwei-

sende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen leicht übersehen 

werden. Somit muss davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzbaren Quar-

tierstrukturen wie Spalten, Risse, Höhlen, Höhlungen u.a. zeitweise besetzt sein kön-

nen. Hieraus ergibt sich die Empfehlung bei geplanten Baumfällungen eine ökologi-

sche Baubegleitung zu gewährleisten, um Tötungen sicher vermeiden zu können. 

• Zur Schonung von Bäumen mit potenziell nutzbaren Quartier- und Brutplatzstrukturen 

sollte geprüft werden, ob Bäume, insbesondere diese mit Strukturen, belassen werden 

können.  

• Eine Eingriffsminimierung kann bei Baumquartierfällungen grundsätzlich dann erreicht 

werden, wenn die Fällung zu einer Zeit erfolgt, in der die Empfindlichkeit baumbewoh-

nender Fledermausarten relativ gering ausfällt. Eine günstige Fällphase ist von Mitte 

August bis Mitte Oktober und von Ende April bis Mitte Mai gegeben (der letzte Zeitraum 

ist für Brutvögel nicht oder nur im Wald statthaft). In diesem Zeitraum ist das Eingriffs-

potenzial als relativ gering einzuschätzen, da Fledermäuse temperaturbedingt über 

eine recht hohe Mobilität verfügen und die Reproduktion noch nicht begonnen hat oder 

bereits abgeschlossen ist. Während der Reproduktionszeit von Ende Mai bis Mitte Au-

gust und im Winter sind die größten Auswirkungen zu erwarten. Das kann insbeson-

dere für das Planungsgebiet zutreffen, da dieses durch die küstennahe Lage von 

(durch)ziehenden Fledermäusen zur Überwinterung genutzt werden kann.  

• Die Fällung besetzter Bäume birgt auch im Winter stets Risiken für Fledermäuse in 

sich. Neben Quetschungen und Knochenbrüchen ist auch die Tötung der Tiere durch 

die Fällung wahrscheinlich. Nach vorliegenden Erfahrungen kann der Anteil stark ver-

letzter oder toter Tiere die Hälfte einer Überwinterungsgruppe ausmachen. Sofern die 

Anwesenheit von Tieren möglich ist und auch mit einer Kontrolle nicht sicher auszu-

schließen ist, bietet sich das segmentweise Abtragen des Stammes an. Diese Arbeiten 

sollten grundsätzlich im Beisein eines Fledermaus-Sachverständigen erfolgen, um die 
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sachgerechte Bergung und Versorgung ggfs. aufgefundener Tiere sicherstellen zu kön-

nen. 

Brutvögel 

• Tötungen brütender Altvögel oder nichtflügger Jungvögel sind bereits durch den ge-

setzlich vorgegebenen Rodungszeitraum vom 01.10. bis zum 28.02. ausgeschlossen. 

5.1.2 Beleuchtungsanlagen 

Zur Minderung störender Lichtemissionen wird die Verwendung fledermausfreundlicher 

Beleuchtungssysteme empfohlen: 

• Leuchtmittel mit Farbtemperatur von maximal 2.700, besser 2.400 Kelvin, keine oder 

möglichst geringe UV- und IR-Emissionen - Wellenlänge um 500 nm, niedriger G-In-

dex (SCHROER et al. 2019) 

• optimierte Abstrahlungsgeometrie - bodenwärts gerichtet, geringe seitliche Abstrah-

lung, Abschirmung nach oben (SCHROER et al. 2019) 

• Bewegungs- und Intervallschaltung  

5.1.3 Xylobionte Käfer 

Sofern bei Fällungen Entwicklungsstadien xylobionter Käfer vorgefunden werden, sind kurz-

fristige Maßnahmen erforderlich, die der Sicherung im Zuge einer ökologischen Baubegleitung 

dienen. So sollten die betreffenden Stammabschnitte vor Ort verbleiben und vertikal aufgestellt 

werden, um den Larven und Puppen den Abschluss ihrer Entwicklung zu ermöglichen. Es ist 

stets empfehlenswert, möglichst viel Stamm als Stumpf zu belassen, um mulmbewohnenden 

Käferarten eine Fortführung der Entwicklung zu ermöglichen. 

5.2 Ersatzmaßnahmen 

5.2.1 Fledermausquartiere 

Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fledermauskästen im nä-

heren Umfeld ausgeglichen werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird von der Qualität der 

entfernten Höhlung bestimmt und sollte im Verhältnis von 1:3 (Höhlung mit geringer Wertigkeit) 

bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. Die Klassifizierung der Höhlun-

gen sollte im Rahmen der ökologischen Baubegleitung erfolgen. Die Auswahl und Anbringung 

der Ersatzquartiere sollte nach folgenden Kriterien vorgenommen werden: 

- Auswahl verschiedener und langlebiger Kastenmodelle (Holzbeton - z. B. der 

Fa. Schwegler oder Hasselfeldt) 

- Anbringung in Höhen > 6 m (Schutz vor Vandalismus)  

- Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und 

aufkommender Gehölze) 

- Gewährleistung einer langen Hangzeit (mindestens 10 Jahre) durch a) die Aus-

wahl günstiger Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit u. b) durch die Verwen-

dung einer zweckmäßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!). 

Generell gilt für alle Quartier-Ersatzmaßnahmen, dass diese einen erhöhten Faktor aufweisen 

sollten, da davon auszugehen ist, dass die neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu 
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den zerstörten Quartieren keine Optimalbedingungen aufweisen (Temperatur, Luftfeuchte, 

Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollem Umfang verfügbar 

sind (Kennenlernphase). Die Ersatzmaßnahmen sollten möglichst im Vorfeld der Maßnahme 

- optimalerweise 2 bis 3 Jahre vor Baubeginn - erfolgen, um den Tieren das Kennenlernen zu 

ermöglichen. 

5.2.2 Brutplätze 

Für Brutplatzverluste kasten- oder höhlenbrütender Arten wird empfohlen diese je nach Art 

vorsorglich im Verhältnis 1:2 auszugleichen, da Finde- und Gewöhnungseffekte zu berück-

sichtigen sind.  

Die Ersatzmaßnahmen sind je nach betroffener Art gesondert zu planen, da die artspezifi-

schen Eigenarten zu berücksichtigen sind. Der Markt bietet eine Fülle an möglichen Ersatz-

maßnahmen für gebäude- und baumbrütende Vogelarten an. 

6 FAZIT 

Im untersuchten Planungsgebiet können besonders geschützte Brutvögel und streng ge-

schützte Fledermäuse betroffen sein. Eingriffe in den älteren und teils beachtlich strukturrei-

chen Gehölzbestand (Randbäume) sowie Veränderungen an der derzeitigen Beleuchtungsin-

tensität sind hierbei als besonders kritisch zu bewerten und müssen hinsichtlich ihrer Auswir-

kungen detailliert betrachtet und berücksichtigt werden.  

Anhaltspunkte für eine Besiedlung durch den Eremiten (Osmoderma eremita), sowie dem 

Heldbock und Hirschkäfer, konnten nicht nachgewiesen werden, es liegt somit nach derzeiti-

gem Kenntnisstand keine offensichtliche Betroffenheit vor.  
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7 QUELLEN 

Gesetze und Richtlinien 

BNatSchG- Bundesnaturschutzgesetz- (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) 

Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der derzeit gültigen Fassung 

FFH-Richtlinie- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, in der derzeit gültigen Fassung 
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1 Einleitung 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 

„Lancken“ in der Gemeinde Dranske auf Rügen ist auf der Grundlage von Erfassungen und Po-

tenzialanalysen die Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des besonderen Artenschutzes gemäß 

§ 44 (1) Nr. 1-4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich. 

In dem vorliegenden Gutachten werden: 

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG, die durch das 

Vorhaben erfüllt werden könnten, hinsichtlich der auf europäischer und nationaler Ebene 

besonders geschützten Arten ermittelt und dargestellt sowie 

• die naturschutzfachlichen Voraussetzungen gemäß § 45 (7) BNatSchG für eine Befreiung 

von den Verboten gemäß § 67 BNatSchG untersucht, soweit für diese nach § 44 (5) 

BNatSchG eine Prüfpflicht besteht. 

Diese gutachterliche Untersuchung wird folgend als Artenschutzfachbeitrag (AFB) zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) bezeichnet. 

Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag (AFB) folgt methodisch den Vorgaben von FROELICH & 

SPORBECK (2010) unter Einbeziehung der Ausführungen von LBV-SH & AFPE (2016), STMI 

(2013), EISENBAHN BUNDESAMT (2012), TRAUTNER (2008), LANA (2010) und EU-KOMMISSION 

(2021). 

 

 

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 2 in der Gemeinde Dranske. © GeoBasis-

DE/M-V 2023 
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2 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern unterliegen mehr als 1.000 Tier- und Pflanzenarten 

einem gesetzlichen Schutz gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 13 & 14 BNatSchG, für die bei 

Planungen und Vorhaben die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 (1) Nr. 

1-4 BNatSchG zu prüfen ist. 

Die Einstufung der Arten in die unterschiedlichen nationalen bzw. internationalen Schutzeinstu-

fungen ist in der folgenden Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2:  Übersicht über das System der geschützten Arten. 

Nach den Vorgaben des BNatSchG sind formalrechtlich die Arten der nachstehenden Rechtsnor-

men in die fachliche Prüfung der Verletzung der Verbote des § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG einzu-

beziehen: 

• Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG) aufgeführt 

sind. Diese Arten sind gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG zugleich 

besonders und streng geschützt. 

• Europäische Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der VS-RL (Richtlinie 2009/147/EG). 

Nach LANA (2010) sind alle empfindlichen Arten, d. h. Arten der Roten Liste mit dem 

Gefährdungsstatus „vom Aussterben bedroht“, „stark gefährdet“ oder „gefährdet“, Gegen-

stand der Betrachtung. Darüber hinaus werden ungefährdete Vogelarten berücksichtigt, 

soweit sie nach BArtSchV Anlage 1, Spalte B als streng geschützt eingestuft sind. Alle 

weiterhin vorkommenden Vogelarten werden zu Artengruppen zusammengefasst behan-

delt. 
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• Arten der Anhänge A und B der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung EU 338/97 des 

Rates). Diese Arten werden gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG als 

besonders bzw. streng geschützt eingestuft. 

• Besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV. 

Bei der Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung ist gemäß § 44 (5) BNatSchG zu beach-

ten, dass bei nach § 15 zulässigen und nach § 17 (1) oder (3) zugelassenen oder von einer 

Behörde durchgeführten Eingriffen in Natur und Landschaft sowie bei Vorhaben im Sinne des 

§ 18 (2) Satz 1, die Zugriffsverbote nur für in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/ EWG 

aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten gelten, die in einer Rechtsver-

ordnung nach § 54 (1) Nr. 2 aufgeführt sind. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, 

liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffsverbote vor. 

Da eine entsprechende Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 derzeit noch aussteht, hat es sich 

in der Genehmigungspraxis inzwischen als bestandsmäßig durchgesetzt, dass in den Bundes-

ländern allgemein eine fachliche Prüfung der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 

1-4 BNatSchG bezüglich der Vorkommen von Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie der Europä-

ischen Vogelarten gefordert wird. 

Diese Arten werden auch als gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten bezeichnet. Für die aus-

schließlich nach BArtSchV und nach EU-ArtSchV besonders geschützten Arten des § 7 (2) 

BNatSchG wird die Problembewältigung entsprechend der geltenden Fachpraxis in der Eingriffs-

regelung (§ 15 BNatSchG) erreicht. 

Um eine fachlich genügende und nachvollziehbare Prüfung der Verletzung der Verbote des § 44 

(1) Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der potenziell bestehenden Vorkommen dieser artenschutzrecht-

lich relevanten Arten im Wirkraum einer Planung bzw. eines Vorhabens zu gewährleisten, erfolgt 

zu Beginn der Untersuchung zum AFB als erster Schritt eine Abschichtung des zu prüfenden 

Artenspektrums in Anlehnung an FROELICH & SPORBECK (2010) bzw. LANA (2010). Im Weiteren 

werden anhand der von der Planung zu erwartenden Wirkfaktoren die Verbotstatbestände nach 

§ 44 (1) BNatSchG für die potenziell betroffenen Arten untersucht (Konfliktanalyse). Aus den Er-

gebnissen weiterer naturschutzfachlicher Untersuchungen in Verbindung mit den Habitatansprü-

chen der Arten werden ggf. Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (z. B. Bau-

zeitenregelung) in die Untersuchung der Verbotstatbestände einbezogen. 

Die Konfliktanalyse wird anhand der im § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG aufgeführten sogenannten 

Zugriffsverboten durchgeführt. Diese lassen sich in drei Komplexen behandeln: 

1. Tötungsverbot der besonders geschützten Tiere u. Pflanzen (§ 44 (1) Nr. 1 & 4 

BNatSchG) 

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten: 

Werden wild lebende Tiere oder wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten getötet 

oder ihre Entwicklungsformen beschädigt oder zerstört? 

Die Faktoren nachstellen und fangen kommen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und 

Landschaft gewöhnlich nicht zum Tragen und sind in diesem Zusammenhang von vornherein 

auszuschließen. 
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2. Störungsverbot der streng geschützten Arten und der Europäischen Vogelarten 

(§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten: 

Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

gestört? 

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert. 

3. Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorten der be-

sonders geschützten Tier- und Pflanzenarten (§ 44 (1) Nr. 3 & 4 BNatSchG) 

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten: 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Tiere bzw. Standorte der 

besonders geschützten Pflanzen entnommen, beschädigt oder zerstört? 

Grundsätzlich greift der Verbotstatbestand des § 44 (1) 3 BNatSchG dann, wenn ganze, regel-

mäßig genutzte Reviere oder Fortpflanzungsstätten sowie Ruhestätten beseitigt werden. Als Be-

seitigung im Sinne des Gesetzes ist eine direkte Überprägung der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte bzw. wesentlicher Teile der Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie eine durch äußere Ein-

flussfaktoren, wie z. B. Störungen, hervorgerufene Nichtmehrnutzung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte anzusehen. 

Nach § 44 (5) liegt jedoch für entsprechende Eingriffe und Vorhaben kein Verstoß gegen einzelne 

Zugriffsverbote vor, wenn: 

• 1. die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann, 

• 2. die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen 

vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funk-

tion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 

beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

• 3. die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Hierzu ist 

es möglich, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, die als CEF-Maßnahmen 

(continuous ecological funktionality-measures) die kontinuierliche ökologische Funktiona-

lität betroffener Fortpflanzungs-oder Ruhestätten gewährleisten. 

Demnach kann § 44 (5) BNatSchG dann genutzt werden, wenn nach Ausschöpfung aller verhält-

nismäßigen Vermeidungsmaßnahmen ein Restrisiko der Tötung bzw. Verletzung bestehen bleibt, 

das dem „allgemeinen Lebensrisiko“ entspricht, welches in der vom Menschen besiedelten Kul-

turlandschaft immer gegeben ist (LBV-SH & AFPE 2016). 

Von den Zugriffsverboten des § 44 (1) BNatSchG können die zuständigen Landesbehörden im 

Einzelfall auf der Grundlage von § 45 (7) BNatSchG unter besonderen Bedingungen Ausnahmen 

zulassen: 
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1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden,  

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt,  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienenden Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  

4. im öffentlichen Interesse (Gesundheit, öffentliche Sicherheit, günstige Auswirkung auf die 

Umwelt) oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.  

Eine Ausnahme ist jedoch nur dann zu erteilen, wenn alle Ausnahmevoraussetzungen durch eine 

Planung oder ein Vorhaben erfüllt werden. Konkret bedeutet das: 

• wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und  

• sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. 

Um den Erhaltungszustand einer Population zu sichern, können FCS-Maßnahmen (favourable 

conservation status - günstiger Erhaltungszustand) ergriffen werden. Hinsichtlich der zeitlichen 

und räumlichen Komponenten besteht bei diesen Maßnahmen eine größere Flexibilität als bei 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. 

In der nachfolgenden Abbildung werden der Prüfablauf der saP sowie die Prüfung der Ausnah-

metatbestände gemäß § 45 (7) BNatSchG schematisch dargestellt. 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Prüfablaufs der speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung – saP (aus BERNOTAT et al. 2018). 
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3 Planung und Wirkfaktoren 

3.1 Planung 

Die Planungsdetails wurden den Offenlagefassungen der Planzeichnung, der Satzung und der 

Begründung zur 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Lancken“ des Büros „Lars 

Hertelt, Stadtplanung und Architektur“ vom 27.04.2022 entnommen. Bei wesentlichen Änderun-

gen der Planung muss gegebenenfalls der AFB bzw. müssen die hier abgeleiteten Maßnahmen 

angepasst werden. 

Die Gemeinde Dranske beabsichtigt eine Fläche im Südosten des Ortsteils Lancken am Rand 

des Gutsparks als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit 70 Stellplätzen zu überpla-

nen. 

Das Plangebiet wird durch Ackerflächen im Osten, den denkmalgeschützten Gutspark im Westen 

und Süden sowie durch die bestehende Ortslage Lancken im Norden begrenzt.  

Die Anlage der Parkplätze berücksichtigt den bestehenden Baumbestand und ordnet sich den 

landschaftlichen Gegebenheiten unter. Als Befestigung der Stellflächen und Zufahrten werden 

wasserdurchlässigen Beläge bzw. wassergebundene Decken zum Einsatz kommen.  

 

 

 

Abbildung 4: Planzeichnung des Änderungsgebiets (Lars Hertelt, Stadtplanung und Architektur, 

27.04.2022).  
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3.2 Darstellung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Lancken“ der Gemeinde Dranske kann 

bau-, anlage- und betriebsbedingt unterschiedliche Wirkungen auf die streng geschützten Arten 

des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten entfalten, was im Einzelfall zu 

Verletzungen der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 - 4 BNatSchG führen könnte. Nachfol-

gend werden die potenziell artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen der zu betrach-

tenden Arten bzw. Artengruppen aufgeführt. Die dargestellten Beeinträchtigungen sind derart for-

muliert, dass jeweils nur ein Verbotstatbestand des § 44 (1) BNatSchG erfüllt sein könnte. Somit 

entstehen möglicherweise nahezu gleichlautende Formulierungen, die jedoch Bezug auf unter-

schiedliche Verbotstatbestände nehmen. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine klare und nach-

vollziehbare Prüfung der vorgehend in Kapitel 2 (Methodik) dargestellten und im artenschutz-

rechtlichen Gutachten zu beantwortenden Fragestellungen. 

Zu den potenziell zu erwartenden Wirkungen zählen: 

1. baubedingte Beeinträchtigungen 

Als baubedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-

hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• 1/a – Schadstoffemissionen durch den Baustellenbetrieb, z. B. durch die eingesetzten 

Baugeräte und Fahrzeuge (Abgase, Leckagen, Einsatz wassergefährdender Stoffe 

u. ä.), und damit verbunden die potenzielle Gefährdung von Fortpflanzungs- und 

Lebensstätten von Tieren sowie Standorten von Pflanzen (§ 44 (1) Nr. 3 & 4 

BNatSchG), 

• 1/b –°Vergrämung und Verdrängung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, Erschüt-

terungen und Schallemissionen durch Baugeräte, Aushubarbeiten, Baustellenfahr-

zeuge und im Baustellenbereich anwesende Personen (zu § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG), 

• 1/c –°Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Arbeitsstreifen; und da-

mit verbunden die mögliche Zerschneidung von Wanderrouten durch Baustellenein-

richtung und Fahrtrassen (zu § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG),  

• 1/d –°Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Flächenberäumung bei der 

Bauvorbereitung sowie während der Bauphase (zu § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG), 

• 1/e –°Verlust von Individuen durch Flächenberäumung bei der Bauvorbereitung sowie 

während der Bauarbeiten (zu § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG). 

2. anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Als anlagebedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-

hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• 2/a –°dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen und damit dauerhafter 

Entzug als Lebensraum für streng geschützte Pflanzen- und Tierarten sowie Euro-

päische Vogelarten in Folge der Überbauung der Flächen (zu § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG). 



3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Lancken“ Artenschutzfachbeitrag 

Dipl. Biol. Thomas Frase 11 / 82 

3. betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Als betriebsbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-

hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• 3/a –°Beunruhigung oder Irritation von streng geschützten Arten und Europäischen Vo-

gelarten durch Nachtbeleuchtung (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

• 3/b –°Verlust von Individuen der streng geschützten Arten durch den Betrieb der Ver-

kehrsfläche. 

Nach der vorgehenden Aufstellung der potenziell wirksamen Beeinträchtigungen von streng ge-

schützten Arten sowie von Europäischen Vogelarten ist nicht prinzipiell davon auszugehen, dass 

durch das Vorhaben bau-, anlage- und betriebsbedingt eine Erfüllung der Verbotstatbestände 

des § 44 (1) BNatSchG auszuschließen ist. 

Dementsprechend folgt im nächsten Schritt die eigentliche artenschutzrechtliche Prüfung aus 

gutachterlicher Sicht. 
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4 Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

4.1 Relevanzprüfung 

Um eine fachlich genügende und nachvollziehbare Prüfung der Verletzung der Verbote des § 44 

(1) Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der potenziell bestehenden Vorkommen dieser artenschutzrecht-

lich relevanten Arten im Wirkraum einer Planung bzw. eines Vorhabens zu gewährleisten, erfolgt 

zu Beginn der Untersuchung zum AFB als erster Schritt eine Abschichtung des zu prüfenden 

Artenspektrums in Anlehnung an FROELICH & SPORBECK (2010). Diese Vorgehensweise (Rele-

vanzprüfung) wird auch von STMI (2013) sowie der LANA (2010) empfohlen. 

Die Abschichtung erfolgt über das potenzielle oder reale Vorkommen der Arten im Untersu-

chungsraum. Dafür werden folgende Kriterien herangezogen: 

Eine Art ist untersuchungsrelevant, wenn 

• ein positiver Vorkommensnachweis durch eine Untersuchung vorliegt oder 

• die Art auf Grund der vorhandenen Lebensraumausstattung potenziell vorkommen kann, 

eine Untersuchung jedoch nicht stattfand. 

Eine Art ist nicht untersuchungsrelevant, wenn 

• sie im Untersuchungsraum als ausgestorben oder verschollen gilt bzw. die Art bei den 

durchgeführten Untersuchungen nicht nachgewiesen werden konnte oder 

• ihr Vorkommen außerhalb des Wirkraums des Vorhabens liegt (d. h. ihr Verbreitungsge-

biet sich nicht auf den Wirkraum des Vorhabens erstreckt oder ihr Vorkommen im Wirk-

raum auf Grund fehlender notwendiger Lebensraumausstattung nach fachlicher Einschät-

zung unwahrscheinlich ist). 

Die Abschichtung erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern einheitlich in tabellarischer Form nach den 

Vorgaben von FROELICH & SPORBECK (2010). Die entsprechenden Tabellen befinden sich in An-

lage 1: Tabellen A-1 und A-2. 

4.2 Arterfassung und Untersuchungsraum 

Gemäß § 44 (1) Nr. 1 - 4 BNatSchG unterliegen neben allen Europäischen Vogelarten auch die 

Arten des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) der Europäischen Union 

(92/43/EWG) den in diesem Paragrafen aufgeführten Zugriffsverboten. Dabei handelt es sich um 

ausgewählte Arten der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Pflanzen, Mollusken und ein-

zelner Insektengruppen. 

Der AFB baut auf Kartierungen zu den Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse und xylobionte Kä-

fer auf, die in den Jahren 2020 und 2021 (ZOOLOGISCHE GUTACHTEN UND BIOMONITORING 2021) 

vorgenommen wurden. Die Kartierung erfolgte für diese Artengruppen im Geltungsbereich zu-

züglich eines entsprechenden Umfelds. Dieser Raum wird als das Gebiet eingeschätzt, für das 

eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten im Sinne der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung nicht generell auszuschließen ist.  

Da in dem Gebiet allerdings auch Amphibien zu erwarten sind, die offensichtlich nicht erfasst 

wurden, sind die Kartierergebnisse für diese Artengruppe nicht repräsentativ genug. Daher wird 
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das vorliegende Gutachten nicht nur die Kartierergebnisse berücksichtigen, sondern zusätzlich 

eine Potenzialanalyse hinsichtlich von möglichen Artenvorkommen der Amphibien durchführen. 

Mit der Methodik der Potenzialanalyse werden die artenschutzrechtlich relevanten Arten ermittelt, 

deren Vorkommen unter Berücksichtigung der konkreten, zum Zeitpunkt der Einschätzung aus-

gebildeten Habitateignung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann. 

Zufällige und untypische Vorkommen („Irrgäste“), die überall möglich sind, werden nicht berück-

sichtigt. Da es um eine Einschätzung des aktuellen, durch Kartierungen nicht erfassten Bestands 

geht, spielen mögliche Entwicklungsaspekte dabei keine Rolle. Bei einer Potenzialanalyse wird 

unterstellt, dass grundsätzlich jeder geeignete Lebensraum / Lebensraumkomplex innerhalb des 

Verbreitungsgebiets der betrachteten Art tatsächlich besiedelt ist. Im Falle einer Beschädigung 

oder Zerstörung dieser (potenziellen) Lebensstätten sind ihre Funktionen vollumfänglich durch 

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. CEF- oder FCS-Maßnahmen zu wahren 

und zu sichern (LBV-SH & AFPE 2016). 

Hinsichtlich der Amphibien wurde der Untersuchungsraum und die Umgebung am 24.02.2023 

nach möglichen Habitaten abgesucht sowie die Daten des Kartenportal Umwelt Mecklenburg-

Vorpommern des LUNG M-V (2023), die Verbreitungskarten des BFN (2019) und DGHT e.V. 

(2018) herangezogen und die Habitatbeschreibungen von GÜNTHER (1996) ausgewertet.  

Entlang der ehemaligen Parkgrenze sowie im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebiets wur-

den sehr viele Feldsteinhaufen und die Reste einer Feldsteinmauer gesichtet. Zusammen mit den 

dort liegendem Totholz weist der westliche Bereich des Vorhabens eine hohe Eignung als Land-

habitat für Amphibien auf. 
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5 Prüfungsrelevante Arten – Bestands- und Konfliktanalyse 

5.1 Fledermäuse 

5.1.1 Bestandsanalyse 

An den Untersuchungstagen wurden im Untersuchungsraum die fünf Arten Zwergfledermaus, 

Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler festge-

stellt. Zu den Nachweisen der einzelnen Arten sowie zu deren Einstufung in den Roten Listen 

Mecklenburg-Vorpommerns und der BRD gibt Tabelle 1 Auskunft. Ferner sind hier Angaben zur 

Schutzkategorie nach europäischem Recht und zum Erhaltungszustand in M-V enthalten.  

 

Tabelle 1: Übersicht der von August 2020 bis Juli 2021 im Planungsgebiet festgestellten Fle-

dermausarten. 

Art Nachweis RL MV RL BRD 
EG 

92/43/EWG 
BNatSchG EZ MV 

Zwergfledermaus  

Pipistrellus pipistrellus 
Jb, BR  4 - Anh. 4 

streng 

geschützt 
FV 

Mückenfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus 
Jb, BR * - Anh. 4 

streng 

geschützt 
U1 

Rauhautfledermaus 

Pipistrellus nathusii 
Jb 4 - Anh. 4 

streng 

geschützt 
U1 

Breitflügelfledermaus 

Eptesicus serotinus 
Jb 3 3 Anh. 4 

streng 

geschützt 
U1 

Großer Abendsegler 

Nyctalus noctula 
Jb 3 V Anh. 4 

streng 

geschützt 
U1 

BR ... Balzrevier, FR … Fraßreste, SQ … Sommerquartier, ZQ … Zwischenquartier, […] … wahrscheinlich, aber nicht sicher 

belegt, (…) … durch Kot und / oder Fraßreste belegt  

RL-M-V ... Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern: 0 - Ausgestorben; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet; 

3 - Gefährdet; 4 - Potenziell gefährdet; (3)* - die Art wurde 1991 noch nicht in der RL erfasst, die Arttren-

nung erfolgte erst 1999, bei einer Neuauflage wäre mit einer Einstufung in die Kategorie 3 zu rechnen 

(LFA Fledermausschutz M-V), RL-M-V … LABES et al. 1991 

RL-BRD ... Rote Liste der BRD: 0 - Ausgestorben oder verschollen; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet; 

3 - Gefährdet; V - Vorwarnliste; G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes; D - Daten unzureichend; R - 

extrem selten; − ungefährdet, RL-BRD … MEINIG et al. 2020 

BNatSchG … gemäß §7 Abs. 2 Nr. 14 sind BNatSChG §10 sind „streng geschützte Tierarten“ alle im Anh. IV der RL 

92/43/EWG (FFH-RL) genannten Arten   

EG 92/43/EWG ... Anhänge II u. IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

EZ - Erhaltungszu-

stand in M-V … 

Erhaltungszustand in M-V gemäß Bericht zum Erhaltungszustand der FFH-Arten in Mecklenburg-Vor-

pommern (2007-2012) des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, FV = günstig, U1 = 

ungünstig, U2 = schlecht, XX = unbekannt 
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5.1.2 Konfliktanalyse 

Im Folgenden werden die Zugriffsverbote des Artenschutzrechts für alle Fledermausarten ge-

meinsam dargestellt und abgeprüft. Auf eine einzelartliche Prüfung wird aus Gründen der Über-

sichtlichkeit verzichtet. 

• Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Im Plangebiet ist vorgesehen, einen Teil der Gehölze mit Quartierstrukturen zu fällen. Von den 

Habitatbäumen sind die Nummern 14, 15, 17 und 19 betroffen. Allgemeingültige und längerfristig 

gültige Aussagen über die Besiedelung von Quartierstrukturen sind durch die hohe Quartierwech-

seldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbe-

sondere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen 

leicht übersehen werden. Somit muss davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzba-

ren Quartierstrukturen zeitweise besetzt und anwesende Tiere durch die Fällarbeiten betroffen 

sein können. Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäu-

mung auszuschließen, ist es empfehlenswert, für die Baumfällungen die Zeiträume mit dem ge-

ringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Für risikominimierte Fällungen bietet sich der Zeitraum 

von Ende August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine 

relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe 

unten). Eingriffe in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Ver-

meidungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewiesenen Brutvögel (siehe unten) erfolgen. 

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar 

vor Beginn der Fällarbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Bau-

begleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersuchung der Bäume auf Fledermäuse erfolgt, um eine 

Besiedelung auszuschließen bzw. eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahr-

frei bergen zu können.  

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und 

die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab 

(fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere). 

Vermeidungsmaßnahme V 1 

Maßnahme Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbeiten 
betreut und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei den 
Fällarbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fledermaussach-
verständigen kontrolliert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und 
gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst 
eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das wei-
tere Vorgehen ab. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten Fledermäuse 

• Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, auf-

grund lediglich geringer Überschneidungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtakti-

ven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine Betroffenheit ausge-

schlossen werden. 
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Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der mögli-

chen Installation einer Nachtbeleuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagd-

habitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf die lokale Population nicht „er-

heblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwen-

diges Maß zu beschränken (VOIGT et al. 2019, SCHROER et al. 2019).  

Vermeidungsmaßnahme V 2 

Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindest-
maß hinaus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Be-
leuchtung von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin 
oder weniger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 

Begründung Vermeidung der erheblichen Störung der lokalen Population 

Zielarten Fledermäuse 

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen führen die Störungen zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 

Abbildung 5: Lage der Habitatbäume und der zu fällenden Bäume im Bereich des Vorhabens. © 

GeoBasis-DE/M-V 2023 
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• Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) 

BNatSchG) 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Baumfällungen die dort vorhandenen potenziellen 

Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umge-

bung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist ein entsprechender Ausgleich einzu-

planen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zusam-

menhang zu erhalten. Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fle-

dermauskästen im näheren Umfeld ausgeglichen werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird 

von der Qualität der entfernten Höhlung bestimmt und ist im Verhältnis von 1:3 (Höhlung mit 

geringer Wertigkeit) bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. 

Die Habitatbäume Nr. 14, 15 und 19 weisen alle eine hohe Wertigkeit bzw. zwei Bäume davon 

sogar eine Winterquartiereignung auf (ZOOLOGISCHE GUTACHTEN UND BIOMONITORING 2021), ein 

Baum (Nr. 17) besitzt eine geringe Wertigkeit. Rein rechnerisch ergibt das einen Aufwand von 24 

Kästen. 

Da eine quantitative Aussage zu den potenziellen Quartierstrukturen in Höhen über 5 m momen-

tan nicht vorliegt, werden pauschal weitere 4 Kästen veranschlagt. 

Somit wären insgesamt 28 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzbestän-

den zu installieren. Wenn jedoch anteilig Großraumhöhlen mit winterquartiereignung verwendet 

werden, kann der Gesamtbestand deutlich reduziert werden.  

CEF-Maßnahme E 1 

Maßnahme Installation von min. 16 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen nach 
folgenden Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus), 

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestands-
rand / im Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkom-
mender Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger 
Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmä-
ßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Zielarten Fledermäuse 

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Fle-

dermausarten im Untersuchungsgebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote 

des § 44 (1) Nr. 1 - 3 BNatSchG vor.  
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5.2 Brutvögel 

5.2.1 Bestandsanalyse 

Im Verlauf der Brutvogelkartierung des Jahres 2021 wurden insgesamt 19 Vogelarten als Brutvö-

gel innerhalb des Untersuchungsgebiets bzw. angrenzend daran ermittelt, die nachfolgend der 

artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden. 

In Tabelle 2 sind alle wertgebenden, gefährdeten und besonders geschützten Brutvögel des Un-

tersuchungsgebietes grau hervorgehoben, die nach FROELICH & SPORBECK (2010) einzelartlich 

betrachtet werden müssen. Die räumliche Zuordnung der Nachweise ist dem Kartierbericht zu 

entnehmen. 

Tabelle 2: Gesamtartenliste der Brutvögel im Untersuchungsgebiet. Wertgebende, gefährdete 

und besonders geschützte Brutvögel sind grau hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 

Schutz/ Gefährdung/ 

Bedeutung 

Brutzeit nach 

LUNG M-V 

(2016) 

1. Carduelis carduelis Stieglitz - A 04 – A 09 

2. Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer - E 03 – A 08 

3. Columba palumbus Ringeltaube - E 02 – E 11 

4. Cyanistes caeruleus Blaumeise - M 03 – A 08 

5. Erithacus rubecula Rotkehlchen - E 03 – A 09 

6. Fringilla coelebs Buchfink - A 04 – E 08 

7. Hippolais icterina Gelbspötter - A 05 – M 08 

8. Parus major Kohlmeise - M 03 – A 08 

9. Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz - M 03 – A 09 

10. Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz - M 04 - E 08 

11. Phylloscopus collybita Zilpzalp - A 04 – M 08 

12. Prunella modularis Heckenbraunelle - A 04 - A 09 

13. Sitta europaea Kleiber - A 03 – A 08 

14. Sturnus vulgaris Star D 3 E 02 - A 08 

15. Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke - E 03 – A 09 

16. Sylvia borin Gartengrasmücke  E 04 – E 08 

17. Troglodytes troglodytes Zaunkönig - E 03 - A 08 

18. Turdus merula Amsel - A 02 – E 08 

19. Turdus philomelos Singdrossel - M 03 - A 09 

* Schutz §§: nach Bundesartenschutzverordnung und BNatSchG streng geschützte Art 

  EG: Nach der Richtlinie 2009/147/EG (EU-Vogelschutzrichtlinie) sind für diese Vogelarten besondere Schutz-
maßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Ver-
breitungsgebiet sicherzustellen. 

 Gef. Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER et al. 2014): MV 3: gefährdet, MV V: potenziell 
gefährdet (Vorwarnliste). 

  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020): D 2: stark gefährdet D 3: gefährdet, D V: potenziell 
gefährdet (Vorwarnliste). 

 Bed. <: weniger als 1.000 Brutpaare (nach LUNG M-V 2016) 
! : > 40% des Gesamtbestandes in Deutschland (nach LUNG M-V 2016) 
!!: > 60% des Gesamtbestandes in Deutschland (nach LUNG M-V 2016) 

 Status  BV – Brutverdacht, BN – Brutnachweis. 

 Brutzeit: A = 1., M = 2., E = 3. Monatsdekade (Dekaden = 1.-10., 11.-20. u. 21.-30./31. eines Monats, nach LUNG M-V 
2016) 
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Nach FROELICH & SPORBECK (2010) ist in Mecklenburg-Vorpommern eine vertiefte artenschutz-

rechtliche Prüfung für folgende Vogelarten erforderlich: 

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

• Rastvogel-Arten mit regelmäßig genutzten Rast-, Schlaf-, Mauserplätzen oder anderen 

Ruhestätten, 

• Gefährdete Arten (Rote Liste M-V bzw. der D: Kategorie 0-3), 

• Arten mit besonderen Habitatansprüchen (Horstbrüter, Gebäudebrüter, Höhlenbrüter, Ko-

lonienbrüter, große Lebensraumausdehnung), 

• Streng geschützte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung, 

• in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistete Vogelarten, 

• Arten, für die das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung 

trägt (mindestens 40 % des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 1.000 Brut-

paaren in M-V). 

5.2.2 Konfliktanalyse der streng geschützten bzw. gefährdeten Vogelarten 

An dieser Stelle sind die Arten zu behandeln, für die auf Grund ihrer besonderen Lebensweise 

und ihrer Habitatansprüche gegenwärtig eine Gefährdungseinschätzung besteht bzw. die einem 

strengen Schutz gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG unterliegen oder die im An-

hang I der Vogelschutzrichtlinie geführt werden. 

Die Angaben zur Lebensweise und den Aktionsradien der Arten wurden VÖKLER (2014), GEDEON 

et al. (2014), GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985-1999) und FLADE (1994) entnommen, die Angaben zu 

den Brutzeiten der vom Vorhaben betroffenen Vogelarten entstammen der Zusammenstellung 

des LUNG M-V (2016). 

Star / Sturnus vulgaris D 3 

Im Untersuchungsgebiet wurden 2 bis 3 Reviere des Stars ermittelt. In einem Fall wurde ein füt-

ternder Star ermittelt. 1 bis 2 weitere Reviere (wurden nicht am gleichen Tag ermittelt) wurden 

als Brutverdacht quantifiziert.  

Bevorzugte Lebensräume des Stares sind lockerer Wald, Kulturland, Parks und Gärten im Zu-

sammenhang mit geeigneten Brutmöglichkeiten und Flächen für die Nahrungssuche. Als Brut-

platz dienen Baumhöhlen, Astlöcher, Löcher von Uferschwalben, Nistkästen, Löcher in Gebäu-

den oder unter Dachpfannen. Der Raumbedarf zur Brutzeit ist sehr klein, da Stare keine Brut- 

oder Nahrungsterritorien haben, sondern lediglich die unmittelbare Umgebung des Brutplatzes 

(ca. 10 m Radius) verteidigt wird. Die Fluchtdistanz beträgt 15 m.  

Aktuell ist für den Bestand des Stares im Land keine eindeutige Veränderung zu erkennen. Die 

Anzahl der Brutpaare wurde zuletzt auf 350.000-460.000 geschätzt, womit der Star die zweithäu-

figste Brutvogelart in Mecklenburg-Vorpommern ist. 

• Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Eine baubedingte Gefährdung durch die Baufeldfreimachung und die damit zusammenhängen-

den Baumfällungen im Eingriffsbereich ist während der Brutzeit nicht auszuschließen. Weiterhin 

besteht die Gefahr einer störungsbedingten Tötung z. B. dann, wenn lange Pausen zwischen 

Baufeldfreimachung und Beginn der Bauarbeiten entstehen oder auch zwischen einzelnen Bau-
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phasen und die Vögel während dieser Pause in dem Baufeld mit der Brut beginnen und die spä-

tere Wiederaufnahme der Arbeiten zu einer Brutaufgabe führt. Von der Tötung betroffen sind nur 

die Entwicklungsformen der Art, da die adulten Tiere flugfähig sind. 

Zur Vermeidung der Tötung von Individuen sind somit eine Bauzeitenregelung und das Einhalten 

kontinuierlich fortlaufender Bauabläufe zwingend notwendig, wobei sich die Ausschlusszeit nach 

den Brutzeiten aller Arten richtet (Tabelle 2). Die restriktivsten Zeiten verweisen dabei auf die 

Arten Amsel und Ringeltaube. Somit ergibt sich als Richtwert folgende Bauzeitenregelung für die 

Baufeldfreimachung und den Beginn der Bauarbeiten: Wenn die Arbeiten zwischen dem 30. No-

vember und 01. Februar begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden, kann eine signi-

fikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten ausgeschlossen werden.  

Da es sich dabei um Extremzeiten handelt, ist die Baufeldfreimachung und der Beginn der Arbei-

ten alternativ zwischen dem 30. September und dem 01. März möglich, wenn vor Beginn durch 

eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt 

und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen wurden. 

Vermeidungsmaßnahme V 3 

Maßnahme Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (inkl. Gehölzentnahme) sowie die anschließenden Bau-
arbeiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar begonnen 
werden. Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März 
möglich, wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Unter-
suchung des Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlos-
sen werden. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten Brutvögel 

• Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Baubedingte Störungen können durch Schallemissionen oder optische Reize auftreten. Eine in 

die Brutzeit der Art hineinreichende, aber bereits vor der Revierbesetzung begonnene Bautätig-

keit ist nicht dazu geeignet, erhebliche Störungen der Art hervorzurufen.  

• Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) 

BNatSchG) 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art Star sind von dem Vorhaben nicht direkt betroffen. Auch 

eine störungsbedingte Entwertung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann Aufgrund der Ent-

fernung der Revierzentren zum Vorhaben und der geringen Fluchtdistanz der Art ausgeschlossen 

werden. Daher ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt und der Verbotstatbestand nach § 44 

(1) Nr. 3 nicht verletzt wird. 

5.2.3 Konfliktanalyse der sonstigen europäischen Vogelarten 

Auf der Grundlage der Definition des § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle Europäischen Vogel-

arten im Sinne des Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie als besonders geschützt einzustufen. 

Wie bei FROELICH & SPORBECK (2010) angeführt, kann die spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung auf Grund der großen Artenvielfalt der Vögel in zusammengefassten Gruppen, wie ökologi-

schen Gilden oder bestimmten Habitatnutzer-Typen, erfolgen. Dieses Vorgehen ist allgemein in 

der Genehmigungspraxis anerkannt und spiegelt den Sachverhalt wider, dass unter fachlichen 
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Gesichtspunkten eine erhebliche Beeinträchtigung des lokalen Bestandes bei den häufigen Arten 

nicht möglich erscheint und somit die ökologische Funktion der Lebensstätten, insbesondere in 

ihrem räumlichen Zusammenhang, erhalten bleibt. Für diese Arten ist selbst bei einem realen 

Verlust von brütenden Tieren die Populationsregulation durch nachwandernde Tiere so stark, 

dass unmittelbar nach Freiwerden des Brutplatzes andere Tiere der Art die Nische besetzen. 

Soweit die Arten nicht bereits auf Artniveau einer Betrachtung unterzogen wurden, werden an 

dieser Stelle die ungefährdeten Brutvogelarten zu folgenden Gruppen zusammengefasst behan-

delt: 

Gilde 1. Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze 

Die hier zusammengefassten Vogelarten besitzen bei aller Verschiedenheit 

hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen die Ge-

meinsamkeit, dass Gehölze einen wesentlichen Teil ihres Habitats ausma-

chen. Bei Baum- und Strauchbrütern sowie bei Höhlen- oder Halbhöhlen-

brütern, die vorrangig Baumhöhlen nutzen, besteht die Funktion als Nest-

standort. Darüber hinaus werden Arten einbezogen, die zwar am Boden 

brüten, aber Gehölze als wesentliches Habitatelement besitzen. 

Arten Amsel, Blaumeise, Buchfink, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gar-

tenrotschwanz, Gelbspötter, Heckenbraunelle, Kleiber, Kohlmeise, 

Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Ringeltaube, Singdrossel, Stieglitz, 

Zaunkönig, Zilpzalp 

Gilde 2. Siedlungs- und Gebäudebrüter 

Die hier zusammengefassten Vogelarten besitzen bei aller Verschiedenheit 

hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen die Ge-

meinsamkeit, dass sie im Untersuchungsraum eine stärkere Bindung an 

Gebäude zeigen. Die Neststandorte befinden sich in oder an Gebäuden 

bzw. in deren unmittelbaren Umgebung. 

Arten Hausrotschwanz 

 

 

1. Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze  

Die Arten sind zum Teil Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs, zum Teil liegen die Revierzen-

tren der Arten außerhalb des Plangebiets in den entsprechenden Gehölzbiotopen. 

• Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Die Revierzentren der Arten befinden sich in den Gehölzbiotopen des Untersuchungsraums. Eine 

baubedingte Gefährdung durch die Baufeldfreimachung im Eingriffsbereich während der Brutzeit 

ist nicht auszuschließen. Betroffen sind nur die Entwicklungsformen der Art, da die adulten Tiere 

flugfähig sind. Zur Vermeidung der Tötung von Individuen sind somit eine Bauzeitenregelung und 

das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bauabläufe zwingend notwendig, wobei sich die Aus-

schlusszeit nach den Brutzeiten aller Arten richtet (Tabelle 2). Die Vermeidungsmaßnahmen V 3 

deckt auch die Brutzeit der ungefährdeten Gehölzbrüter ab. 
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• Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 kann ausgeschlossen werden, dass die 

Art durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize er-

heblich gestört wird. Anlage- und betriebsbedingte erhebliche Störungen sind für die störungsun-

empfindlichen Arten auszuschließen. 

• Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) 

BNatSchG) 

Im Zuge der Planung werden einige Bruthabitate der Gehölzbrüter im Plangebiet verlorengehen. 

Für die betroffenen Freibrüter erlischt der Schutz der Fortpflanzungsstätte im Allgemeinen nach 

dem Ende der Brutperiode (LUNG M-V 2016).  

Für die im Bereich der Baumentnahme vorkommenden Höhlen und Halbhöhlen ist die Entwick-

lung allerdings von einem gewissen Alterungsprozess der Gehölze abhängig, d.h. der Verlust von 

Baumhöhlen im Zuge der Baufeldfreimachung ist zumindest kurzfristig nicht auf natürliche Weise 

zu kompensieren. Nach aktueller Planung sind die Habitatbäume 14, 15, 17 und 19 durch das 

Vorhaben betroffen. Entsprechend der Einschätzung von ZOOLOGISCHE GUTACHTEN UND BIOMO-

NITORING (2021) handelt es sich dabei um Bäume mit Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter, Ni-

schenbrüter und Gartenbaumläufer (Nr. 14) bzw. nur für Höhlenbrüter (Nr. 17 und 19).  

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte aufrecht zu erhalten, müssen 

die Brutmöglichkeiten entsprechend der Beanspruchung ausgeglichen werden. Für Brutplatzver-

luste der höhlenbrütenden Arten wird empfohlen, diesen etwa im Verhältnis 1:2 (Verlust zu Er-

satz) zu ersetzen, sodass mindestens 6 Höhlenbrüterkästen sowie je 2 Nistkästen für Nischen-

brüter und für Baumläufer aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des Plangebiets instal-

liert werden müssen.  

CEF-Maßnahme E 4 

Maßnahme Installation von Nistkästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen: 

• 6 Höhlenbrüterkästen, verschiedene Modelle 

• 2 Nischenbrüterkästen (z.B. NBH von nistkasten-hasselfeldt.de) 

• 2 Nistkästen für Baumläufer (z.B. BLH von nistkasten-hasselfeldt.de) 

Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen sein. 

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Zielarten Höhlenbrüter, Nischenbrüter, Baumläufer 

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Ge-

hölzbrüter im Plangebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 (1) 

Nr. 1 - 3 BNatSchG vor. 

2. Siedlungs- und Gebäudebrüter 

Die Art Hausrotschwanz ist Brutvogel im alten Gutshaus außerhalb des Plangebiets. 

• Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Da sich das Brutrevier des Hausrotschwanz in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet, ist 

zur Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos eine Bauzeitenregelung für die 
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Baufeldfreimachung bzw. deren Beginn erforderlich. Die Vermeidungsmaßnahme V 3 ist geeig-

net, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt 

auszuschließen. 

• Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 kann ausgeschlossen werden, dass der 

Hausrotschwanz durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen akustischen und optischen 

Störreize erheblich gestört wird. Anlage- und betriebsbedingte erhebliche Störungen lassen sich 

für die störungsunempfindliche Art nicht herleiten. 

• Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) 

BNatSchG) 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art Hausrotschwanz sind von dem Vorhaben nicht direkt 

betroffen. Auch eine störungsbedingte Entwertung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 

Aufgrund der Entfernung der Revierzentren zum Vorhaben und der geringen Fluchtdistanz der 

Art ausgeschlossen werden. Daher ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt und der Verbots-

tatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 nicht verletzt wird. 

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Ge-

bäudebrüter im Plangebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 (1) 

Nr. 1 - 3 BNatSchG vor. 
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5.3 Amphibien 

5.3.1 Bestandsanalyse 

Die Plangebietsfläche weist klassische Strukturen von Sommer- und Winterlebensräumen arten-

schutzrechtlich relevanter Amphibienarten auf. Entlang der ehemaligen Parkgrenze sowie im 

nördlichen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden sehr viele Feldsteinhaufen und die Reste 

einer Feldsteinmauer gesichtet. Zusammen mit den dort liegendem Totholz weist der westliche 

Bereich des Vorhabens eine hohe Eignung als Landhabitat für Amphibien auf. 

Potenzielle Fortpflanzungsgewässer sind mit den Dorfteichen nördlich des Untersuchungsgebiets 

vorhanden. Somit kann ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten in der 

Vorhabensfläche nicht ausgeschlossen werden.  

Der folgenden Tabelle 3 sind die artenschutzrechtlich relevanten Amphibienarten zu entnehmen, 

die das Gebiet potenziell als Landhabitat nutzen könnten. 

Tabelle 3: Liste der potenziell vorkommenden Amphibien des Untersuchungsgebietes. 

wissenschaftlicher Name deutscher Name Gefährdung / Schutz* 

Triturus cristatus Kammmolch MV 2, D 3, §, FFH II IV  

Hyla arborea Laubfrosch MV 3, D 3, §, FFH IV 

Rana dalmatina Springfrosch MV 1, D V, §, FFH IV 

* Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (BAST 1991), Rote Liste Deutschland (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 

2020): 2: stark gefährdet, 3 - gefährdet, V: potenziell gefahrdet (Vorwarnliste). 

 § - nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Art. 

 FFH II, IV - Art des Anhangs II bzw. IV der FFH-Richtlinie: streng zu schützende Art von gemeinschaftlicher Bedeutung. 

 

5.3.2 Konfliktanalyse 

Im Folgenden werden die Zugriffsverbote des Artenschutzrechts für alle Amphibienarten gemein-

sam dargestellt und abgeprüft. Auf eine einzelartliche Prüfung wird aus Gründen der Übersicht-

lichkeit verzichtet. 

• Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Die Baufeldfreimachung sowie die Bauarbeiten werden teilweise auf Flächen durchgeführt, die 

als potenzieller Landlebensraum für die Amphibien geeignet sind. Durch die Baumaßnahmen 

kann es daher zur unabsichtlichen Tötung von einzelnen Individuen kommen. Um das Eintreten 

des Verbotstatbestands nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, wird folgende Vorgehens-

weise vorgeschlagen: Die Strukturen des Baufelds (Steine und Totholz) werden im Beisein einer 

fachkundigen ökologischen Baubegleitung (ÖBB) per Hand und ohne Einsatz von schwerem Ge-

rät aus dem Baufeld entfernt. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusammeln und in unge-

fährdete Bereiche umzusiedeln. Dann ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das Bau-

feld zu ziehen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten.  
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Vermeidungsmaßnahme V 4 

Maßnahme Im Rahmen der Baufeldberäumung sind vor den Fällarbeiten alle Steine, Totholzstrukturen und 
altes Pflanzenmaterial im Beisein einer fachkundigen ökologische Baubegleitung (ÖBB) per 
Hand aus dem Baufeld zu entfernen. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusammeln und 
in ungefährdete Bereiche umzusiedeln. Danach ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun 
um das Baufeld zu ziehen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten. 

Begründung Vermeidung der Verletzung und Tötung geschützter Arten 

Zielarten Amphibien 

Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht 

davon auszugehen, dass dort vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein verein-

zeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher 

müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys oder Schächte 

durch Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 

Vermeidungsmaßnahme V 5 

Maßnahme Sichern von ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden (Gullys, Schächte) durch 
Absperrungen (Maschenweite 3 mm) oder Ausstiegshilfen. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten Amphibien 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 4 und V 5 ist eine bau-, anlage- und be-

triebsbedingte signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Amphibien vollständig auszu-

schließen. 

• Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Aufgrund der Entfernung der mutmaßlichen Laichhabitate zum Plangebiet, des temporären Cha-

rakters der Bauarbeiten sowie unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 4 und V 5 

können erhebliche Störungen der Arten durch das Vorhaben sowohl bau-, anlage- als auch be-

triebsbedingt ausgeschlossen werden. 

• Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) 

BNatSchG) 

Die potenziellen Landhabitate als Teilbereich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Amphibien 

werden von dem Vorhaben teilweise überplant. Daher wird als Ausgleich die Anlage von mindes-

tens 4 Winterquartieren für Amphibien notwendig. Die Winterquartiere sollen aus Feldsteinen und 

Totholz bestehen. Jedes Winterquartier soll eine Grundfläche von mindestens 10 m² und eine 

Höhe von ca. 1 m aufweisen. Die genaue Lage der Quartiere ist mit der unteren Naturschutzbe-

hörde (UNB) abzustimmen. Es bietet sich der Bereich des Gutsparks oder die direkte Umgebung 

der Dorfteiche an. 

CEF-Maßnahme E 3 

Maßnahme Anlage von mindestens 4 Amphibien-Winterquartieren im Umfeld der Dorfteiche aus jeweils 
einem Totholzhaufen mit Feldsteinen, der eine Grundfläche von mindestens 10 m² und eine 
Höhe von ca. 1 m hat. Die Maßnahme ist vor Beginn der Baufeldberäumung umzusetzen. 

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Zielarten Amphibien 
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Die Anlage solcher Quartiere würde die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Le-

bensräume der Amphibien in ihrem lokalen Zusammenhang sichern. Der Verbotstatbestand "Ent-

nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten” tritt somit nicht ein. 

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Am-

phibien im Plangebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 (1) Nr. 

1 - 3 BNatSchG vor. 
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6 Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ersatz 

Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgeführt, deren Umsetzung zur Einhaltung der arten-

schutzrechtlichen Vorgaben des § 44 (1) BNatSchG erforderlich ist. Dabei handelt es sich um 

Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ersatz von vorhabensbedingten Beeinträchtigungen, die 

zu einer Verletzung der Verbote des § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG führen können.  

6.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahme V 1 

Maßnahme Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baum-

fällarbeiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf 

Besatz kontrolliert. Bei den Fällarbeiten müssen die potenziell möglichen Quartier-

bereiche von einem Fledermaussachverständigen kontrolliert werden, um eventu-

ell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei 

Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB 

stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen 

ab. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten Fledermäuse 

Vermeidungsmaßnahme V 2 

Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche 

Mindestmaß hinaus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerich-

tete Beleuchtung von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 

Kelvin oder weniger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 

Begründung Vermeidung der erheblichen Störung der lokalen Population 

Zielarten  Fledermäuse 

Vermeidungsmaßnahme V 3 

Maßnahme Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (inkl. Gehölzentnahme) sowie die anschlie-

ßenden Bauarbeiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. November und 

01. Februar begonnen werden. Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen 

dem 30. September und dem 01. März möglich, wenn unmittelbar vor Beginn durch 

eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Baufelds auf Brutak-

tivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen werden. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten  Brutvögel 
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Vermeidungsmaßnahme V 4 

Maßnahme Im Rahmen der Baufeldberäumung sind vor den Fällarbeiten alle Steine, Totholz-

strukturen und altes Pflanzenmaterial im Beisein einer fachkundigen ökologische 

Baubegleitung (ÖBB) per Hand aus dem Baufeld zu entfernen. Dabei vorgefun-

dene Amphibien sind einzusammeln und in ungefährdete Bereiche umzusiedeln. 

Danach ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das Baufeld zu ziehen 

und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten Brutvögel 

Vermeidungsmaßnahme V 5 

Maßnahme Sichern von ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden (Gullys, 

Schächte) durch Absperrungen (Maschenweite 3 mm) oder Ausstiegshilfen. 

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung 

Zielarten Amphibien 
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6.2 CEF-Maßnahmen 

CEF - Maßnahme E 1 

Maßnahme Installation von 6 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzen nach folgen-

den Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hassel-

feldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hassel-

feldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hassel-

feldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)  

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Be-

standsrand / im Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und 

aufkommender Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl güns-

tiger Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung ei-

ner zweckmäßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Zielarten Fledermäuse 

CEF - Maßnahme E 2 

Maßnahme Installation von Nistkästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen: 

• 6 Höhlenbrüterkästen, verschiedene Modelle 

• 2 Nischenbrüterkästen (z.B. NBH von nistkasten-hasselfeldt.de) 

• 2 Nistkästen für Baumläufer (z.B. BLH von nistkasten-hasselfeldt.de) 

Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen sein. 

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Zielarten Höhlenbrüter, Nischenbrüter, Baumläufer 

CEF - Maßnahme E 3 

Maßnahme Anlage von mindestens 4 Amphibien-Winterquartieren im Umfeld der Dorfteiche 

aus jeweils einem Totholzhaufen mit Feldsteinen, der eine Grundfläche von min-

destens 10 m² und eine Höhe von ca. 1 m hat. Die Maßnahme ist vor Beginn der 

Baufeldberäumung umzusetzen. 

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Zielarten Amphibien 
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7 Zusammenfassung 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 

„Lancken“ in der Gemeinde Dranske auf Rügen war im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags 

gutachterlich zu untersuchen, ob bei der Umsetzung des geplanten Vorhabens die Verbotstatbe-

stände des § 44 (1) BNatSchG für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Euro-

päischen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie eintreten werden und ob im Fall der 

Verletzung der Verbote eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG zulässig ist. Als Grundlage der 

Beurteilung der Beeinträchtigungen, die zu einer Verletzung der Verbote führen könnten, wurden 

für die Artengruppe der Fledermäuse, Brutvögel und Amphibien Kartierungen bzw. Potenzialana-

lysen durchgeführt. 

Im Ergebnis der Untersuchungen wurden für die Europäischen Vogelarten und Arten des Anhang 

IV der FFH-Richtlinie unter der Voraussetzung der Einhaltung von Vermeidungs-, Minderungs- 

sowie Ersatzmaßnahmen die Verletzung der Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG ausgeschlos-

sen. 

Eine Prüfung der Voraussetzungen einer Befreiung von den Verboten des § 44 (1) BNatSchG 

entfällt entsprechend. 
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8 Bezugsmöglichkeiten und Informationen 

8.1 Fledermauskästen, Nistkästen 

http://www.schwegler-natur.de  

http://www.nistkasten-hasselfeldt.de 

8.2 Ausstiegshilfen 

http://www.karch.ch/karch/de/home/amphibien-fordern/in-entwasserungsanlagen.html 

http://www.schwegler-natur.de/
http://www.nistkasten-hasselfeldt.de/
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Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, 

S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU- ABl. Nr. L 158 vom: 10.06.2013 S. 

193. 
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10 Anlage 1: 
Relevanzprüfung 
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Tabelle A-1: Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

BArt 
SchV 

Anl. 1 
Sp. 3 

RL 

M-V 

Potenzielles Vor-
kommen im Unter-
suchungsgebiet/ 
Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen/ 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestandser-
fassung nachge-
wiesen= ja / erfor-
derlich= e] 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

[ggf. Kurzbegrün-
dung für Nicht-
betroffenheit bzw. 
Ausschluss der 
Art] 

Amphibien        

Bombina bombina Rotbauchunke x 2 – – – – 3) 

Bufo calamita Kreuzkröte x 2 – – – – 3) 

Bufo viridis Wechselkröte x 2 – – – – 3) 

Hyla arborea Laubfrosch x 3 po x ja x 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte x 3 – – – – 3) 

Rana arvalis Moorfrosch x 3 – – – – 3) 

Rana dalmatina Springfrosch x 1 po x ja x 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch x 2 – – – – 2) 

Triturus cristatus Kammmolch x 2 po x ja x 

Reptilien        

Coronella austriaca Schlingnatter x 1 – – – – 2) 

Lacerta agilis Zauneidechse x 2 – x – – 3) 

Emys orbicularis Europäische Sumpfschildkröte x 1 – – – – 2) 

Fledermäuse        

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus x 1 – – – – 3) 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus x 0 – – – – 1, 2) 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus x 3 po x – x 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus x 2 – – – – 3) 

Myotis dasycneme Teichfledermaus x 1 – – – – 3) 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus x 4 – – – – 3) 

Myotis myotis Großes Mausohr x 2 – – – – 3) 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

BArt 
SchV 

Anl. 1 
Sp. 3 

RL 

M-V 

Potenzielles Vor-
kommen im Unter-
suchungsgebiet/ 
Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen/ 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestandser-
fassung nachge-
wiesen= ja / erfor-
derlich= e] 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

[ggf. Kurzbegrün-
dung für Nicht-
betroffenheit bzw. 
Ausschluss der 
Art] 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus x 1 – – – – 2) 

Myotis nattereri Fransenfledermaus x 3 – – – – 3) 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler x 1 – – – – 3) 

Nyctalus noctula Abendsegler x 3 po x – x 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus x 4 po x – x 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus x 4 po x – x 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus x - po x – x 

Plecotus auritus Braunes Langohr x 4 – – – – 3) 

Plecotus austriacus Graues Langohr x - – – – – 2) 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus x 1 – – – – 3) 

Weichtiere        

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke x 1 – – – – 3) 

Unio crassus Gemeine Flussmuschel x 1 – – – – 2) 

Libellen        

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer x 2 – – – – 2) 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer x - – – – – 2) 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer x 1 – – – – 2) 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer x 0 – – – – 2) 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer x 2 – – – – 3) 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle x 1 – – – – 2) 

Käfer        

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock x 1 – – – – 2) 

Dytiscus latissimus Breitrand x - – – – – 2) 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer x - – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

BArt 
SchV 

Anl. 1 
Sp. 3 

RL 

M-V 

Potenzielles Vor-
kommen im Unter-
suchungsgebiet/ 
Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen/ 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestandser-
fassung nachge-
wiesen= ja / erfor-
derlich= e] 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

[ggf. Kurzbegrün-
dung für Nicht-
betroffenheit bzw. 
Ausschluss der 
Art] 

Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer x 4 – – – – 2) 

Falter        

Lycaena dispar Großer Feuerfalter x 2 – – – – 2) 

Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter x 0 – – – – 2) 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer x 4 – – – – 3) 

Meeressäuger        

Phocoena phocoena Schweinswal x 2 – – – – 2) 

Landsäuger        

Castor fiber Biber x 3 – – – – 2) 

Lutra lutra Fischotter x 2 – – – – 2) 

Muscardinus avellanarius Haselmaus x 0 – – – – 2) 

Canis lupus Europäischer Wolf x 0 – – – – 3) 

Fische        

Acipenser sturio Baltischer Stör x 0 – – – – 1) 

Gefäßpflanzen        

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz x 1 – – – – 2) 

Apium repens Kriechender Scheiberich x 2 – – – – 2) 

Cypripedium calceolus Frauenschuh x R – – – – 2) 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte x 1 – – – – 2) 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut x 2 – – – – 2) 

Luronium natans Schwimmendes Froschkraut x 1 – – – – 2) 

Erläuterungen: 

Gefährdung:  Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns: M-V 0: Bestand erloschen, M-V 1: vom Aussterben bedroht, M-V 2: stark gefährdet, M-V 3: gefährdet, M-V 4: potenziell bedroht, M-V R: extrem 
 selten, - : in der jeweiligen RL nicht gelistet. 
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x : trifft zu, – : trifft nicht zu, . : keine Angabe 

Verbreitungsangaben aus ILN & LUNG MV (2012) 
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Tabelle A-2: Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Accipiter gentilis Habicht x – – * – – – – 3) 

Accipiter nisus Sperber x – – * – – – – 3) 

Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger – – x * – – – – 2) 

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger  x x 0 – – – – 1) 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger – – – * – – – – 3) 

Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger – – x V – – – – 3) 

Acrocephalus scipaceus Teichrohrsänger – – – * – – – – 2) 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer – – x 1 – – – – 2) 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise – – – * – – – – 4) 

Aegolius funereus Raufußkauz x x – * – – – – 2) 

Aix galericulata  Mandarinente – – – – – – – – 2) 

Aix sponsa Brautente – – – – – – – – 2) 

Alauda arvensis Feldlerche – – – 3 – – – – 3) 

Alca torda Tordalk – – – – – – – – 8) 

Alcedo atthis Eisvogel – x x * – – – – 4) 

Anas acuta Spießente – – – 1 – – – – 2) 

Anas clypeata Löffelente – – – 2 – – – – 2) 

Anas crecca Krickente – – – 2 – – – – 2) 

Anas penelope Pfeifente – – – R – – – – 2) 

Anas platyrhynchos Stockente – – – * – – – – 3) 

Anas querquedula Knäkente x – – 2 – – – – 2) 

Anas strepera Schnatterente – – – * – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Anser albifrons Blessgans – – – – – – – – 2) 

Anser anser Graugans – – – * – – - – 3) 

Anser erythropus Zwerggans – – – – – – – – 8) 

Anser fabalis Saatgans – – – – – – – – 2) 

Anthus campestris Brachpieper – x x 1 – – – – 2) 

Anthus petrosus Strandpieper – x – – – – – – 2) 

Anthus pratensis Wiesenpieper – – – 2 – – – – 3) 

Anthus trivialis Baumpieper – – – 3 – – – – 3) 

Apus apus Mauersegler – – – * – – – – 3) 

Aquila chrysaetus Steinadler – – – 0 – – – – 1) 

Aquila clanga Schelladler – – – R – – – – 2) 

Aquila pomarina Schreiadler x x – 1 – – – – 3) 

Arenaria interpres Steinwälzer – – – 0 – – – – 1) 

Ardea cinerea Graureiher – – – * – – – – 3) 

Asio flammeus Sumpfohreule x x – 1 – – – – 1) 

Asio otus Waldohreule x – – * – – – – 3) 

Athene noctua Steinkauz x – – 0 – – – – 2) 

Aythya ferina Tafelente – – – 2 – – – – 2) 

Aythya fuligula Reiherente – – – * – – – – 2) 

Aythya marila Bergente – – – – – – – – 8) 

Aythya nyroca Moorente x x x 1 – – – – 1) 

Bonasa bonasia Haselhuhn – x – 0 – – – – 1) 

Botaurus stellaris Rohrdommel – x x * – – – – 2) 

Branta canadensis Kanadagans – – – – – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Branta leucopsis Weißwangengans – – – – – – – – 2) 

Bubo bubo Uhu x x – 3 – – – – 2) 

Bucephala clangula Schellente – – – * – – – – 2) 

Burhinus oedicnemus Triel – – – 0 – – – – 1) 

Buteo buteo Mäusebussard x – – * – – – – 3) 

Buteo lagopus Rauhfußbussard – – – – – – – – 7) 

Calidris alpina ssp. schinzii Klein. Alpenstrandläufer – – x 1 – – – – 2) 

Calidris alpina ssp alpina Nord. Alpenstrandläufer – – x 1 – – – – 8) 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker – x x 1 – – – – 2) 

Carduelis cannabina Bluthänfling – – – V – – – – 3) 

Carduelis carduelis Stieglitz – – – * po x ja x 

Carduelis chloris Grünfink – – – * – – – – 3) 

Carduelis flammea Birkenzeisig – – – * – – – – 3) 

Carduelis spinus Erlenzeisig – – – * – – – – 2) 

Carpodacus erythrinus Karmingimpel – – x * – – – – 3) 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer – – – * po x ja x 

Certhia familiaris Waldbaumläufer – – – * – – – – 2) 

Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer – – – 1 – – – – 2) 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer – – x * – – – – 3) 

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer – – x 1 – – – – 2) 

Chlidonias hybridus Weißbart-Seeschwalbe – x – R – – – – 2) 

Chlidonias leucopterus WeißflügelSeeschwalbe – x x R – – – – 2) 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe – x x 1 – – – – 2) 

Ciconia ciconia Weißstorch – x x 2 – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Ciconia nigra Schwarzstorch x x – 1 – – – – 2) 

Cinclus cinclus Wasseramsel – – – – – – – – 8) 

Circaetus gallicus Schlangenadler – – – 0 – – – – 1) 

Circus aeruginosus Rohrweihe x x – * – – – – 2) 

Circus cyaneus Kornweihe x x – 1 – – – – 2) 

Circus macrourus Steppenweihe – – – – – – – – 8) 

Circus pygargus Wiesenweihe x x – 1 – – – – 2) 

Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer – – – * – – – – 3) 

Columba livia f. domestica Haustaube – – – – – – – – 3) 

Columba oenas Hohltaube – – – * – – – – 3) 

Columba palumbus Ringeltaube – – – * po x ja x 

Corvus corax Kolkrabe – – – * – – – – 3) 

Corvus corone / cornix Raben-/ Nebelkrähe – – – * – – – – 3) 

Corvus frugilegus Saatkrähe – – – 3 – – – – 3) 

Corvus monedula Dohle – – – V – – – – 2) 

Cortunix cortunix Wachtel – – – * – – – – 3) 

Crex crex Wachtelkönig – x x 3 – – – – 3) 

Cuculus canorus Kuckuck – – – * – – – – 3) 

Cygnus bewickii Zwergschwan – – – – – – – – 8) 

Cygnus cygnus Singschwan – x x – – – – – 8) 

Cygnus olor Höckerschwan – – – * – – – – 4) 

Delichon urbica Mehlschwalbe – – – V – – – – 

Dendrocopus major Buntspecht – – – * – – – – 4) 

Dendrocopus medius Mittelspecht – – – * – – – – 3) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Dryobates minor  Kleinspecht – – – * – – – – 3) 

Dryocopus martius Schwarzspecht – x x * – – – – 2) 

Emberiza citrinella Goldammer – – – V – – – – 3) 

Emberiza hortulana Ortolan – x x 3 – – – – 2) 

Emberiza schoeniculus Rohrammer – – – V – – – – 3) 

Erithacus rubecula Rotkehlchen – – – * po x ja x 

Falco peregrinus Wanderfalke – – – 3 – – – – 2) 

Falco subbuteo Baumfalke x – – * – – – – 2) 

Falco tinnunculus Turmfalke x – – * – – – – 4) 

Falco vespertinus Rotfußfalke x – – – – – – – 8) 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper – – – 3 – – – – 3) 

Ficedula parva Zwergschnäpper – – – 2 – – – – 2) 

Fringilla coelebs Buchfink – – – * po x ja x 

Fringilla montifringilla Bergfink – – – – – – – – 5) 

Fulica atra Blässhuhn – – – V – – – – 3) 

Galerida cristata Haubenlerche – – x 2 – – – – 3) 

Gallinago gallinago Bekassine – – x 1 – – – – 2) 

Gallinula chloropus Teichhuhn – – x * – – – – 5) 

Garrulus glandarius Eichelhäher – – – * – – – – 3) 

Gavia arctica Prachttaucher – – – – – – – – 8) 

Gavia stellata Sterntaucher – – – – – – – – 8) 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz – – – – – – – – 2) 

Grus grus Kranich – – – * – – – – 3) 

Haematopus ostralegus Austernfischer – – – 2 – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Haliaeëtus albicilla Seeadler – – – * – – – – 2 

Himantopus himantopus Stelzenläufer – – – – – – – – 2) 

Hippolais icterina Gelbspötter – – – * po x ja x 

Hirundo rustica Rauchschwalbe – – – V – – – – 3) 

Ixobrychus minutus Zwergdommel – – – 1 – – – – 2) 

Jynx torquilla Wendehals – – – 2 – – – – 3) 

Lanius collurio Neuntöter – – – V – – – – 3) 

Lanius excubitor Raubwürger – – – 3 – – – – 2) 

Lanius minor Schwarzstirnwürger – – – 0 – – – – 1) 

Lanius senator Rotkopfwürger – – – 0 – – – – 1) 

Larus argentatus Silbermöwe – – – * – – – – 3) 

Larus canus Sturmmöwe – – – 3 – – – – 3) 

Larus fuscus Heringsmöwe – – – R – – – – 2) 

Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe – – – R – – – – 2) 

Larus marinus Mantelmöwe – – – R – – – – 2) 

Larus minutus Zwergmöwe – – – 3 – – – – 2) 

Larus ridibundus Lachmöwe – – – V – – – – 3) 

Limosa limosa Uferschnepfe – – – 1 – – – – 2) 

Locustella fluviatilis Schlagschwirl – – – – – – – – 5) 

Locustella luscinioides Rohrschwirl – – – * – – – – 3) 

Locustella naevia Feldschwirl – – – 2 – – – – 3) 

Lo–ia curvirostra Fichtenkreuzschnabel – – – * – – – – 2) 

Lullula arborea Heidelerche – – – * – – – – 2) 

Luscinia luscinia Sprosser – – – * – – – – 3) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Luscinia megarhynchos Nachtigall – – – * – – – – 3) 

Luscinia svecica Blaukehlchen – – – * – – – – 3) 

Lymnocyptes minimus Zwergschnepfe – – – – – – – – 8) 

Melanitta fusca Samtente – – – – – – – – 8) 

Melanitta nigra Trauerente – – – – – – – – 8) 

Mergellus albellus Zwergsäger – – – – – – – – 8) 

Mergus merganser Gänsesäger – – – * – – – – 2) 

Mergus serrator Mittelsäger – – – 1 – – – – 2) 

Merops apiaster Bienenfresser – – – – – – – – 2) 

Miliaria calandra Grauammer – – – V – – – – 3) 

Milvus migrans Schwarzmilan – – – * – – – – 2 

Milvus milvus Rotmilan – – – V – – – – 2 

Motacilla alba Bachstelze – – – * – – – – 3) 

Motacilla cinerea Gebirgsstelze – – – * – – – – 2) 

Motacilla citreola Zitronenstelze – – – – – – – – 2) 

Motacilla flava Wiesenschafstelze – – – V – – – – 3) 

Muscicapa striata Grauschnäpper – – – * – – – – 3) 

Netta rufina Kolbenente – – – * – – – – 2) 

Nucifraga caryocatactes Tannenhäher – – – R – – – – 2) 

Numenius arquata Großer Brachvogel – – – 1 – – – – 2) 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer – – – 1 – – – – 4) 

Oriolus oriolus Pirol – – – * – – – – 3) 

Pandion haliaetus Fischadler – –  * – – – – 2) 

Panurus biarmicus Bartmeise – – – * – – – – 3) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Parus ater Tannenmeise – – – * – – – – 3) 

Parus caeruleus Blaumeise – – – * po x ja x 

Parus cristatus Haubenmeise – – – * – – – – 5) 

Parus major Kohlmeise – – – * po x ja x 

Parus montanus Weidenmeise – – – V – – – – 3) 

Parus palustris Sumpfmeise – – – * – – – – 3) 

Passer domesticus Haussperling – – – V – – – – 3) 

Passer montanus Feldsperling – – – 3 – – – – 3) 

Perdix perdix Rebhuhn – – – 2 – – – – 3) 

Pernis apivorus Wespenbussard – – – 3 – – – – 2) 

Phalacrocorax carbo Kormoran – – – * – – – – 2) 

Phalaropus lobatus Odinshühnchen – – – – – – – – 8) 

Phasianus colchicus Fasan – – – – – – – – 2) 

Philomachus pugnax Kampfläufer – – – 1 – – – – 2) 

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz – – – * po x ja x 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz – – – * po x ja x 

Phylloscopus collybita Zilpzalp – – – * po x ja x 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger – – – 3 – – – – 2) 

Phylloscopus trochiloides Grünlaubsänger – – – R – – – – 2) 

Phylloscopus trochilus Fitis – – – * – – – – 3) 

Pica pica Elster – – – * – – – – 3) 

Picus canus Grauspecht – – – – – – – – 2) 

Picus viridis Grünspecht – – – * – – – – 2) 

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer – – – 0 – – – – 6) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Podiceps auritus Ohrentaucher – – – – – – – – 8) 

Podiceps cristatus Haubentaucher – – – V – – – – 2) 

Podiceps griseigena Rothalstaucher – – – V – – – – 2) 

Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher – – – * – – – – 2) 

Porzana parva Kleines Sumpfhuhn  – – – * – – – – 2) 

Porzana porzana Tümpelsumpfhuhn – – – * – – – – 2) 

Porzana pusilla Zwergsumpfhuhn – – – 2 – – – – 2) 

Prunella modularis Heckenbraunelle – – – * po x ja x 

Psittacula krameri Halsbandsittich – – – – – – – – 2) 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel – – – 3 – – – – 3) 

Rallus aquaticus Wasserralle – – – * – – – – 3) 

Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler – – – * – – – – 2) 

Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen – – – * – – – – 3) 

Regulus regulus Wintergoldhähnchen – – – * – – – – 3) 

Remiz pendulinus Beutelmeise – – – 2 – – – – 3) 

Riparia riparia Uferschwalbe – – – V – – – – 2) 

Saxicola rubetra Braunkehlchen – – – 3 – – – – 3) 

Saxicola torquata Schwarzkehlchen – – – * – – – – 3) 

Scolopax rusticola Waldschnepfe – – – 2 – – – – 2) 

Serinus serinus Girlitz – – – * – – – – 3) 

Sitta europaea Kleiber – – – * po x ja x 

Sterna albifrons Zwergseeschwalbe – – – 2 – – – – 2) 

Sterna caspia Raubseeschwalbe – – – R – – – – 2) 

Sterna hirundo Flussseeschwalbe – – – * – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe – – – 1 – – – – 2) 

Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe – – – 1 – – – – 2) 

Streptopelia decaocto Türkentaube – – – * – – – – 3) 

Streptopelia turtur Turteltaube – – – 2 – – – – 2) 

Strix aluco Waldkauz – – – * – – – – 2) 

Sturnus vulgaris Star – – – * po x ja x 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke – – – * po x ja x 

Sylvia borin Gartengrasmücke  – – – * po x ja x 

Sylvia communis Dorngrasmücke – – – * – – – – 3) 

Sylvia curruca Klappergrasmücke – – – * – – – – 3) 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke – – – * – – – – 3) 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher – – – * – – – – 5) 

Tadorna tadorna Brandgans – – – * – – – – 2) 

Tringa glareola Bruchwasserläufer – – – 0 – – – – 8) 

Tringa ochropus Waldwasserläufer – – – * – – – – 2) 

Tringa totanus Rotschenkel – – – 2 – – – – 2) 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig – – – * po x ja x 

Turdus iliacus Rotdrossel – – – – – – – – 8) 

Turdus merula Amsel – – – * po x ja x 

Turdus philomelos Singdrossel – – – * po x ja x 

Turdus pilaris Wacholderdrossel – – – * – – – – 2) 

Turdus viscivorus Misteldrossel – – – * – – – – 2) 

Tyto alba Schleiereule – – – 3 – – – – 2) 

Upupa epops Wiedehopf – – – 2 – – – – 2) 
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Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name 
EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS-RL 
Anh. I 

BArt 
SchV, 
Anl. 1, 
Sp. 3 
streng 
ge-
schützt 

RL 
M-V 

Potenzielles 
Vorkommen 
im UR / Vor-
habensge-
biet [po] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Pro-
jektwirkungen / 
Beeinträchtigun-
gen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im 
UR, erfolgter 
Nachweis im Be-
reich des Vorha-
bens 

[Art im Wirkraum 
durch Bestand-
serfassung nach-
gewiesen = ja / er-
forderlich = e] 

Prüfung der 
Verbotstatbe-
stände not-
wendig 

[ggf. Kurzbe-
gründung für 
Nichtbetroffen-
heit] 

Uria aalge Trottellumme – – – – – – – – 8) 

Vanellus vanellus Kiebitz – – – 2 – – – – 2) 

Gefährdung:  Rote Liste Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER et al. 2014): M-V 0 - Bestand erloschen, M-V 1 - vom Aussterben bedroht, M-V 2 - stark gefährdet, M-V 3 - gefährdet, M-V 4 - 
potenziell bedroht, M-V R - extrem selten, - : in der RL nicht gelistet bzw. bewertet. 

x : trifft zu, – : trifft nicht zu, . : keine Angabe. 

1) Die Art ist in Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschollen bzw. ihr Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern erscheint in naher Zukunft unwahrscheinlich. 

2) Die Art kommt als Brutvogel nachgewiesenermaßen im Untersuchungsgebiet nicht vor (vgl. VÖKLER 2014, LUNG M-V 2016). 

3) Die Art tritt gemäß VÖKLER (2014) zwar als Brutvogel im Bereich des Messtischblattquadranten auf, ihr Vorkommen im Wirkraum des geplanten Vorhabens wurde bei erfolgten Bestandserfassungen 

der Artengruppe jedoch nicht nachgewiesen oder geeignete Brutbiotope der Art sind im Wirkraum des Vorhabens nicht vorhanden. Sofern Arten lediglich als Gast gelegentlich im Gebiet auftreten 
können, unterliegen sie nicht dem Prüferfordernis (vgl. KIEL 2007). 

4) Die Art wurde während der Kartierungen lediglich als gelegentlicher Nahrungsgast im Gebiet festgestellt und unterliegt damit nicht dem Prüferfordernis (vgl. KIEL 2007). 

5) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund der geringen oder nur sehr lokal wirkenden Auswirkungen des Vorhabens ausschließen. Ein Verlust von Fortpflanzungsstätten, eine Beeinträchtigung 

von Bruthabitaten oder erhebliche Störungen sind für diese Art nicht zu erwarten. 

6)  Die Art tritt in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich als Zug- und Rastvogel auf und wurde lediglich als gelegentlicher Nahrungsgast oder Überflieger während der Zug- und Rastzeit im Untersu-

chungsgebiet festgestellt. Regelmäßige genutzte Rast-, Schlaf- und Mauserflächen der Art wurden im Wirkraum des geplanten Vorhabens nicht festgestellt. 

7) Die Art tritt in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich als Zug- und Rastvogel auf. Ein Vorkommen der Art wurde im Zuge erfolgter Zug- und Rastvogelkartierungen im Untersuchungsgebiet nicht 

festgestellt. 

8) Die Art tritt in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich als Zug- und Rastvogel im Küstenbereich der Ostsee auf und kommt nachgewiesenermaßen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 
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11 Anlage 2: 
Formblätter der Arten des Anhangs IV der FFH-RL 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:  

Angaben zur Autökologie 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Art in Siedlungen. Sie tritt bevorzugt in gehölzreichen Randgebieten von Städten sowie 
Dörfern auf. Die Art gilt als relativ ortstreu und führt nur geringe Wanderungen (selten über 40 – 50 km) zwischen Sommer- und 
Winterquartier durch. Die Wochenstuben werden ab Ende April / Anfang Mai bezogen und Ende August / Anfang September wieder 
geräumt. Sommerquartiere der Art finden sich fast ausschließlich in Spaltenquartieren an und in Gebäuden. Wochenstuben finden 
sich in größeren Spalträumen, z. B. in Dachstühlen und hinter Fassadenverkleidungen. Einzeltiere, meist Männchen, nutzen auch 
Baumhöhlen und Nistkästen. Wochenstuben umfassen meist 20 - 50 Weibchen. Winterquartiere werden überwiegend in frostfreien 
Gebäuden und anderen Bauwerken bezogen. Die Quartiere sind kühl und trocken und können sich in Zwischendecken, Gebäude-
spalten und Ähnlichem befinden. Teilweise liegen sie in demselben Gebäude wie die Sommerquartiere. Die Breitflügelfledermaus 
überwintert zumeist einzeln, Massenquartiere sind nicht bekannt. 

Zur Wochenstubenzeit werden verschiedene Landschaftsstrukturen im Umfeld der Quartiere genutzt. Halboffene und offene Berei-
che wie strukturreiche Siedlungsränder, Parks, Weiden, Waldränder, Gewässer aber auch die inneren Bereiche von Siedlungen 
werden von der Art gebraucht. Eine Strukturierung der Fläche durch einzelne Laubbäume erhöht die Attraktivität als Jagdhabitat. 
Wälder werden meist nur entlang von Schneisen und Wegen beflogen. Als Jagdhabitat werden Flächen im Umkreis von durch-
schnittlich 4,5 - 6,5 km um das Quartier genutzt, vereinzelt sind jedoch auch Fernflüge von 10 km und mehr möglich. 

Die Breitflügelfledermaus jagt in einer mittleren Höhe von 3 - 5 m in einem langsameren aber wendigen, kurvenreichen Flug ohne 
stärkere Strukturbindung. Transferflüge, z. B. zwischen Quartier und Jagdgebiet werden schnell und in einer Höhe von 10 - 15 m 
durchgeführt. 

Zusammenstellung nach: DIETZ et al. (2007), MESCHEDE & HELLER (2000), ROSENAU & BOYE (2004), SCHOBER & GRIMMBERGER 
(1998) u. STEFFENS et al. (2004). 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Im Land ist die Breitflügelfledermaus flächig und relativ gleichmäßig verbreitet (LFA FM M-V 2022). Der Verbreitungsschwerpunkt 
befindet sich in Städten und Dörfern (Quartiergebiete) mit gehölz- und gewässerreichem Umfeld (Jagdgebiete). Hauptsächlich 
werden Gebäudequartiere besiedelt, selten finden sich Quartiere auch in Bäumen und Kästen. 

Gefährdungsursachen 

Quartierverluste infolge von Sanierungen z. B. Abdichtung von Dachböden mit Unterspannfolien und Abriss von Plattenbausied-
lungen (DIETZ & SIMON 2005), Tötung durch Einschluss im Quartier bei plötzlichem Verschluss der Einflugspalte. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Planungsgebiet Habitat-
bäume betroffen sind, die potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von verschiedenen Fledermausarten enthaltten. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Vermeidungsmaß-
nahme V 1 

Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbeiten betreut 
und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei den Fällarbeiten 
müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fledermaussachverständigen kontrolliert 
werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei 
Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 2 

Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-
aus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung 
von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-
niger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 CEF-Maßnahme E 
1 

Installation von min. 16 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen nach folgenden 
Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus), 

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im 
Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender 
Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-
stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Im Plangebiet ist vorgesehen, einen Teil der Gehölze mit Quartierstrukturen zu fällen. Von den Habitatbäumen sind die Nummern 
14, 15, 17 und 19 betroffen. Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen über die Besiedelung von Quartierstrukturen sind 
durch die hohe Quartierwechseldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbeson-
dere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen leicht übersehen werden. Somit muss 
davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzbaren Quartierstrukturen zeitweise besetzt und anwesende Tiere durch die 
Fällarbeiten betroffen sein können. Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszu-
schließen, ist es empfehlenswert, für die Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Für 
risikominimierte Fällungen bietet sich der Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperatur-
bedingt über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe 
in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Vermeidungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewie-
senen Brutvögel (siehe unten) erfolgen. 

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn der Fällarbeiten durch 
eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersuchung der Bäume auf Fle-
dermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen bzw. eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei ber-
gen zu können.  

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere). 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-
dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-
leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf 
die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges 
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Baumfällungen die dort vorhandenen potenziellen Quartierstrukturen verlorengehen wer-
den. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist ein entsprechen-
der Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu 
erhalten. Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fledermauskästen im näheren Umfeld ausgeglichen 
werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird von der Qualität der entfernten Höhlung bestimmt und ist im Verhältnis von 1:3 (Höh-
lung mit geringer Wertigkeit) bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Die Habitatbäume Nr. 14, 15 und 19 weisen alle eine hohe Wertigkeit bzw. zwei Bäume davon sogar eine Winterquartiereignung 
auf (Zoologische Gutachten und Biomonitoring 2021), ein Baum (Nr. 17) besitzt eine geringe Wertigkeit. Rein rechnerisch ergibt 
das einen Aufwand von 24 Kästen. 

Da eine quantitative Aussage zu den potenziellen Quartierstrukturen in Höhen über 5 m momentan nicht vorliegt, werden pauschal 
weitere 4 Kästen veranschlagt. 

Somit wären insgesamt 28 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzbeständen zu installieren. Wenn jedoch 
anteilig Großraumhöhlen mit winterquartiereignung verwendet werden, kann der Gesamtbestand deutlich reduziert werden.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:  

Angaben zur Autökologie 

Der Abendsegler bevorzugt reich strukturierte, höhlenreiche Waldlebensräume in gewässerreichen Landschaften. Er zählt zu den 
Arten mit gerichteten Wanderungen über größere Distanzen. Die Wochenstuben in Nordostdeutschland werden im Zeitraum von 
Anfang Mai bis Mitte/Ende August besetzt. Danach erfolgt in Nordostdeutschland der Abzug in die Winterquartiere, die überwiegend 
in West- und Südwestdeutschland sowie in der Schweiz und angrenzenden Regionen in Frankreich und Belgien liegen. Ein Teil 
der nordostdeutschen Population überwintert jedoch in den Reproduktionsgebieten. 

Sommerquartiere sind vor allem in Spechthöhlen und anderen Baumhöhlen in 4 - 12 m Höhe zu finden. Regelmäßig nutzt der 
Abendsegler größere Fledermauskästen, selten werden auch Quartiere in Gebäuden bezogen. Häufig liegt eine Klumpung von 
Quartieren vor, d. h. einer Wochenstube sind mehrere weitere Quartiere, z. B. Männchenquartiere in der Umgebung, zugeordnet. 
Wochenstuben umfassen 20 bis 50 (100) Tiere. Winterquartiere werden überwiegend in Baumhöhlen, frostfreien Bauwerken und 
Gebäuden sowie in Felswänden (Süddeutschland) bezogen. In geeigneten Bauwerken können bis zu mehrere Tausend Tiere 
überwintern. In Baumhöhlen überwintern 100 - 200 Tiere. Zur Wochenstubenzeit werden insektenreiche Landschaftsteile, z. B. 
große Wasserflächen, Wiesen, lichte Wälder, Felder, aber auch Siedlungsbereiche, die einen hindernisfreien Flugraum aufweisen, 
im weiteren Umfeld der Sommerquartiere relativ unspezifisch genutzt (regelmäßige Jagdflüge von über 10 km). 

Der Abendsegler ist eine schnell fliegende Art, die aber auf engem Raum wenig wendig ist (MESCHEDE & HELLER 2000). Er bejagt 
vorwiegend den freien Luftraum in Bereichen zwischen 10 - 50 m. Tiefere Jagdflüge können über Wiesen und Gewässer beobachtet 
werden. 

Zusammenstellung nach: BOYE & DIETZ (2004), DIETZ et al. (2007), MESCHEDE & HELLER (2000), SCHOBER & GRIMMBERGER (1998) 
u. STEFFENS et al. (2004). 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Die Art ist in M-V flächendeckend verbreitet. Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in gewässer- und feuchtgebietsreichen 
Waldgebieten mit hohem Alt- und Laubholzanteil. Überwinterungen wurden vor allem in küstennahen, altholzreichen Beständen 
nachgewiesen (LFA FM M-V 2022). 

Gefährdungsursachen  

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten sowie in Grünanlagen kann es zu einer Reduzierung des Quartierangebots 
kommen. Vorkommen im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt (LUNG M-V 

2022b). 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Planungsgebiet Habitat-
bäume betroffen sind, die potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von verschiedenen Fledermausarten enthaltten. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Vermeidungsmaß-
nahme V 1 

Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbeiten betreut 
und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei den Fällarbeiten 
müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fledermaussachverständigen kontrolliert 
werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei 
Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 2 

Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-
aus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung 
von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-
niger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 
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Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 CEF-Maßnahme E 
1 

Installation von min. 16 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen nach folgenden 
Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus), 

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im 
Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender 
Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-
stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Im Plangebiet ist vorgesehen, einen Teil der Gehölze mit Quartierstrukturen zu fällen. Von den Habitatbäumen sind die Nummern 
14, 15, 17 und 19 betroffen. Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen über die Besiedelung von Quartierstrukturen sind 
durch die hohe Quartierwechseldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbeson-
dere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen leicht übersehen werden. Somit muss 
davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzbaren Quartierstrukturen zeitweise besetzt und anwesende Tiere durch die 
Fällarbeiten betroffen sein können. Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszu-
schließen, ist es empfehlenswert, für die Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Für 
risikominimierte Fällungen bietet sich der Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperatur-
bedingt über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe 
in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Vermeidungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewie-
senen Brutvögel (siehe unten) erfolgen. 

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn der Fällarbeiten durch 
eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersuchung der Bäume auf Fle-
dermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen bzw. eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei ber-
gen zu können.  

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere). 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-
dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-
leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf 
die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges 
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Baumfällungen die dort vorhandenen potenziellen Quartierstrukturen verlorengehen wer-
den. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist ein entsprechen-
der Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu 
erhalten. Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fledermauskästen im näheren Umfeld ausgeglichen 
werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird von der Qualität der entfernten Höhlung bestimmt und ist im Verhältnis von 1:3 (Höh-
lung mit geringer Wertigkeit) bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. 
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Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Die Habitatbäume Nr. 14, 15 und 19 weisen alle eine hohe Wertigkeit bzw. zwei Bäume davon sogar eine Winterquartiereignung 
auf (Zoologische Gutachten und Biomonitoring 2021), ein Baum (Nr. 17) besitzt eine geringe Wertigkeit. Rein rechnerisch ergibt 
das einen Aufwand von 24 Kästen. 

Da eine quantitative Aussage zu den potenziellen Quartierstrukturen in Höhen über 5 m momentan nicht vorliegt, werden pauschal 
weitere 4 Kästen veranschlagt. 

Somit wären insgesamt 28 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzbeständen zu installieren. Wenn jedoch 
anteilig Großraumhöhlen mit winterquartiereignung verwendet werden, kann der Gesamtbestand deutlich reduziert werden.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:  

Angaben zur Autökologie 

Die Art wurde in Deutschland erst in den 1990er Jahren als selbstständige Art erkannt. Vorher wurde sie der Zwergfledermaus 
zugerechnet. Daher liegen bisher nur eingeschränkte Angaben zur Ökologie der Art vor. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus tritt 
die Art verstärkt in naturnahen Lebensräumen, insbesondere in Gehölz bestandenen Feuchtgebieten, wie Auen Niedermooren und 
Bruchwäldern, auf. Zu saisonalen Wanderungen der Art liegen bisher wenige Informationen vor. Einerseits wird eine Ortstreue, 
ähnlich der der Zwergfledermaus, vermutet, andererseits liegen Nachweise von Fernflügen über mehrere hundert Kilometer vor 
(DIETZ et al. 2007). Die Wochenstuben werden von Anfang Mai bis Mitte/Ende August genutzt. 

Wochenstubenquartiere befinden sich sowohl in Spaltenquartieren an Gebäuden als auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen. 
In den Wochenstuben treten meist mehr Weibchen als bei der Zwergfledermaus auf. In Deutschland können sie bis zu 300 Tiere 
umfassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich Winterquartiere in Gebäuden, Baumquartieren und Fledermauskästen. 
Die Überwinterung der Mehrzahl der Tiere in Baumhöhlen wird vermutet. 

Zur Wochenstubenzeit werden besonders Gehölz bestandene Feuchtgebiete wie Auen, Niedermoore und Bruchwälder sowie Ge-
wässer jeder Größenordnung genutzt. Jagdgebiete der Art finden sich zumeist in der Umgebung der Quartiere, in einer Entfernung 
von durchschnittlich 1,7 km. 

Der Flug der Art ist schnell und wendig. Die Mückenfledermaus jagt im Mittel kleinräumiger und dichter an der Vegetation als die 
Zwergfledermaus. Die vorliegenden Angaben (DIETZ et al. 2007, MEINIG & BOYE 2004b) enthalten keine Angaben zur Flughöhe der 
Art, lassen jedoch vermuten, dass ähnlich der Zwergfledermaus eine Flughöhe von 2 - 6 m bei teilweiser Strukturgebundenheit 
anzusetzen ist. 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Die Art besitzt wahrscheinlich eine flächige Verbreitung im Land, zeigt aber starke Unterschiede in der Bestandsdichte. Der Ver-
breitungsschwerpunkt befindet sich in gewässer- und feuchtgebietsreichen Waldgebieten mit hohem Alt- und Laubholzanteil (LFA 
FM M-V 2022). 

Gefährdungsursachen  

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten kann es zu einer Reduzierung des Quartierangebots kommen. Vorkommen 
im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt (LUNG M-V 2022b). 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen und Balzreviere. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Planungs-
gebiet Habitatbäume betroffen sind, die potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von verschiedenen Fledermausarten enthalt-
ten. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Vermeidungsmaß-
nahme V 1 

Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbeiten betreut 
und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei den Fällarbeiten 
müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fledermaussachverständigen kontrolliert 
werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei 
Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 2 

Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-
aus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung 
von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-
niger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

 CEF-Maßnahme E 
1 

Installation von min. 16 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen nach folgenden 
Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus), 

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im 
Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender 
Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-
stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Im Plangebiet ist vorgesehen, einen Teil der Gehölze mit Quartierstrukturen zu fällen. Von den Habitatbäumen sind die Nummern 
14, 15, 17 und 19 betroffen. Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen über die Besiedelung von Quartierstrukturen sind 
durch die hohe Quartierwechseldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbeson-
dere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen leicht übersehen werden. Somit muss 
davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzbaren Quartierstrukturen zeitweise besetzt und anwesende Tiere durch die 
Fällarbeiten betroffen sein können. Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszu-
schließen, ist es empfehlenswert, für die Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Für 
risikominimierte Fällungen bietet sich der Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperatur-
bedingt über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe 
in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Vermeidungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewie-
senen Brutvögel (siehe unten) erfolgen. 

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn der Fällarbeiten durch 
eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersuchung der Bäume auf Fle-
dermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen bzw. eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei ber-
gen zu können.  

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere). 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-
dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-
leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf 
die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges 
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Baumfällungen die dort vorhandenen potenziellen Quartierstrukturen verlorengehen wer-
den. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist ein entsprechen-
der Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu 
erhalten. Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fledermauskästen im näheren Umfeld ausgeglichen 
werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird von der Qualität der entfernten Höhlung bestimmt und ist im Verhältnis von 1:3 (Höh-
lung mit geringer Wertigkeit) bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

 Die Habitatbäume Nr. 14, 15 und 19 weisen alle eine hohe Wertigkeit bzw. zwei Bäume davon sogar eine Winterquartiereignung 
auf (Zoologische Gutachten und Biomonitoring 2021), ein Baum (Nr. 17) besitzt eine geringe Wertigkeit. Rein rechnerisch ergibt 
das einen Aufwand von 24 Kästen. 

Da eine quantitative Aussage zu den potenziellen Quartierstrukturen in Höhen über 5 m momentan nicht vorliegt, werden pauschal 
weitere 4 Kästen veranschlagt. 

Somit wären insgesamt 28 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzbeständen zu installieren. Wenn jedoch 
anteilig Großraumhöhlen mit winterquartiereignung verwendet werden, kann der Gesamtbestand deutlich reduziert werden.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

  



3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Lancken“ Artenschutzfachbeitrag 

Dipl. Biol. Thomas Frase 62 / 82 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V: 

Angaben zur Autökologie 

Die Art besitzt eine große Affinität zu gewässernahen Waldgebieten sowie gehölzbestandenen Feuchtgebieten. Die Rauhautfle-
dermaus zählt zu den Arten mit gerichteten Wanderungen über größere Distanzen (STEFFENS et al. 2004). Die Wochenstuben in 
Nordostdeutschland werden im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte/Ende August besetzt. Danach erfolgt in Nordostdeutschland der 
nach Südwesten gerichtete Abzug in die Winterquartiere, gleichzeitig erfolgt der Durchzug der baltischen Population. Die Überwin-
terungsquartiere liegen z. T. sehr weit entfernt (1.000 - 2.000 km), z. B. in den Niederlanden, Frankreich, Süddeutschland und der 
Schweiz. Nur vereinzelt überwintert die Art in Norddeutschland, wahrscheinlich handelt es sich hierbei jedoch um Tiere aus dem 
baltischen Raum. 

Sommerquartiere sind vor allem in Baumhöhlen und –spalten zu finden. Waldrandnahe Bäume die häufig abgestorben oder ab-
sterbend sind, werden bevorzugt. Wochenstuben liegen häufig in der Nähe von Gewässern. Zuweilen werden Spaltenquartiere an 
waldnahen Gebäuden genutzt. Die Art nutzt regelmäßig Fledermauskästen. Je nach Raumangebot des Quartiers umfassen die 
Wochenstuben 20 - 200 Weibchen. Winterquartiernachweise liegen aus Baumhöhlen, Holzstapeln, Mauer- und Felsspalten vor. 

Die typischen Nahrungshabitate der Rauhautfledermaus sind während der Wochenstubenzeit Gewässer, Feuchtgebiete und 
Feuchtwiesen innerhalb bzw. angrenzend an Waldgebiete sowie die gewässernahen Waldpartien selbst. Unter der Voraussetzung 
der Gewässernähe werden sowohl Bruchwälder, Laubwälder auf Mineralboden sowie Nadelwälder genutzt. Jagdgebiete können 
bis 6,5 km vom Quartier entfernt liegen, die sommerlichen Aktionsräume einzelner Tiere betragen 10 - 22 km2. 

Die Rauhautfledermaus ist eine schnell und geradlinig fliegende Art, die in 4 - 15 m Höhe entlang von Waldrändern, Schneisen, 
Uferbereichen und über dem Wasser jagt. Über Wasserflächen ist der Jagdflug teilweise niedriger. Auf Transferflügen orientiert 
sich die Art oft an Leitstrukturen, z. B. Waldränder, Hecken u. Ä., sie kann jedoch auch große Flächen offen überfliegen. 

Zusammenstellung nach: BOYE & MEYER-CORDS (2004), DIETZ et al. (2007), MESCHEDE & HELLER (2000), SCHOBER & GRIMMBERGER 
(1998) u. STEFFENS et al. (2004). 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg-Vorpommern tritt die Art flächig auf, besitzt jedoch eine heterogene Bestandsdichte. Regional tritt die Art häufiger 
auf. Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in gewässer- und feuchtgebietsreichen Waldgebieten mit hohem Alt- und Laub-
holzanteil (LFA FM M-V 2022). 

Gefährdungsursachen  

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten sowie in Grünanlagen kann es zu einer Reduzierung des Quartierangebots 
kommen (LUNG M-V 2022b).  

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Planungsgebiet Habitat-
bäume betroffen sind, die potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von verschiedenen Fledermausarten enthaltten. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Vermeidungsmaß-
nahme V 1 

Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbeiten betreut 
und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei den Fällarbeiten 
müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fledermaussachverständigen kontrolliert 
werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei 
Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 2 

Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-
aus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung 
von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-
niger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 CEF-Maßnahme E 
1 

Installation von min. 16 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen nach folgenden 
Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus), 

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im 
Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender 
Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-
stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Im Plangebiet ist vorgesehen, einen Teil der Gehölze mit Quartierstrukturen zu fällen. Von den Habitatbäumen sind die Nummern 
14, 15, 17 und 19 betroffen. Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen über die Besiedelung von Quartierstrukturen sind 
durch die hohe Quartierwechseldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbeson-
dere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen leicht übersehen werden. Somit muss 
davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzbaren Quartierstrukturen zeitweise besetzt und anwesende Tiere durch die 
Fällarbeiten betroffen sein können. Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszu-
schließen, ist es empfehlenswert, für die Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Für 
risikominimierte Fällungen bietet sich der Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperatur-
bedingt über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe 
in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Vermeidungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewie-
senen Brutvögel (siehe unten) erfolgen. 

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn der Fällarbeiten durch 
eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersuchung der Bäume auf Fle-
dermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen bzw. eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei ber-
gen zu können.  

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere). 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-
dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-
leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf 
die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges 
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Baumfällungen die dort vorhandenen potenziellen Quartierstrukturen verlorengehen wer-
den. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist ein entsprechen-
der Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu 
erhalten. Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fledermauskästen im näheren Umfeld ausgeglichen 
werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird von der Qualität der entfernten Höhlung bestimmt und ist im Verhältnis von 1:3 (Höh-
lung mit geringer Wertigkeit) bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 Die Habitatbäume Nr. 14, 15 und 19 weisen alle eine hohe Wertigkeit bzw. zwei Bäume davon sogar eine Winterquartiereignung 
auf (Zoologische Gutachten und Biomonitoring 2021), ein Baum (Nr. 17) besitzt eine geringe Wertigkeit. Rein rechnerisch ergibt 
das einen Aufwand von 24 Kästen. 

Da eine quantitative Aussage zu den potenziellen Quartierstrukturen in Höhen über 5 m momentan nicht vorliegt, werden pauschal 
weitere 4 Kästen veranschlagt. 

Somit wären insgesamt 28 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzbeständen zu installieren. Wenn jedoch 
anteilig Großraumhöhlen mit winterquartiereignung verwendet werden, kann der Gesamtbestand deutlich reduziert werden.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:  

Angaben zur Autökologie 

Der Vorkommensschwerpunkt der Zwergfledermaus befindet sich im menschlichen Siedlungsraum, auch Stadtzentren werden von 
der Art besiedelt. Daneben tritt sie u. a. auch in Waldgebieten auf. Die Zwergfledermaus zählt zu den ortstreuen Arten. Wanderun-
gen zwischen Sommer- und Winterquartier umfassen selten mehr als 10 - 20 km. Es liegen zwar einzelne Fernfunde vor, jedoch 
können Verwechslungen mit anderen Arten der Gattung nicht ausgeschlossen werden. Die Wochenstuben in Nordostdeutschland 
werden im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte/Ende August besetzt. Zwischen November und Anfang April hält sich die Art in den 
Winterquartieren auf. 

Sommerquartiere der Zwergfledermaus finden sich vornehmlich in Spalten an Gebäuden, z. B. in den Fugen von Plattenbauten. 
Daneben werden auch Baumhöhlen und –spalten sowie Nistkästen durch die Art besiedelt. Wochenstubennachweise aus Wäldern 
liegen bisher aber nur aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg vor (MESCHEDE & HELLER 2000. Je nach Raumangebot 
des Quartiers umfassen die Wochenstuben 50 - 150 Weibchen, selten bis zu 250 Exemplare. Die Winterquartiere befinden sich 
vorwiegend in Gebäuden und Bauwerken (Brücken, Kirchen, spaltenreichen Gebäuden) und können mehrere tausend Tiere um-
fassen. 

Jagdgebiete der Art finden sich zumeist in der Umgebung der Quartiere (1 - 2 km). Grenzstrukturen wie Waldränder, Hecken und 
Wege, aber auch Gewässer und Parks werden entlang von Flugbahnen bejagt. Regelmäßig jagt die Art an Straßenbeleuchtungen. 

Der Flug der Art ist schnell und wendig. Meist folgt die Zwergfledermaus bei der Jagd, wie bei Transferflügen, linearen Strukturen 
und fliegt in einer Höhe von 2 - 6 m. Jedoch besteht keine enge Bindung an entsprechende Leitstrukturen. 

Zusammenstellung nach: DIETZ et al. (2007), MEINIG & BOYE (2004a), MESCHEDE & HELLER (2000), SCHOBER & GRIMMBERGER 
(1998) u. STEFFENS et al. (2004). 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Die Art ist flächig und relativ gleichmäßig im Land verbreitet. Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in Städten und Dörfern 
(Quartiergebiete) mit wald-, gewässer- und feuchtgebietsreichem Umfeld (Jagdgebiete). Gebäudequartiere werden bevorzugt be-
siedelt. Die Zwergfledermaus ist in Mecklenburg-Vorpommern die Fledermausart mit dem größten Bestand (LFA FM M-V 2022). 

Gefährdungsursachen  

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten kann es zu einer Reduzierung des Quartierangebots kommen. Vorkommen 
im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt (LUNG M-V 2022b). 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen und Balzreviere. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Planungs-
gebiet Habitatbäume betroffen sind, die potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von verschiedenen Fledermausarten enthalt-
ten. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Vermeidungsmaß-
nahme V 1 

Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Baumfällarbeiten betreut 
und alle potenziell möglichen Quartierbäume im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei den Fällarbeiten 
müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche von einem Fledermaussachverständigen kontrolliert 
werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei 
Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 2 

Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet: 

• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-
aus gehen, 

• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung 
von oben nach unten, 

• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-
niger sowie Wellenlängen > 540 nm, 

• Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen. 
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 CEF-Maßnahme E 
1 

Installation von min. 16 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen nach folgenden 
Kriterien: 

• 4 Stk Fledermaus-Großraumhöhle 1FW (schwegler-natur.de) o.Ä. 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 14 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• 4 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de), 

• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus), 

• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im 
Bestand), 

• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender 
Gehölze), 

• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-
stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!), 

• Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fällarbeiten. 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Im Plangebiet ist vorgesehen, einen Teil der Gehölze mit Quartierstrukturen zu fällen. Von den Habitatbäumen sind die Nummern 
14, 15, 17 und 19 betroffen. Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen über die Besiedelung von Quartierstrukturen sind 
durch die hohe Quartierwechseldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbringen. Insbeson-
dere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den Erfassungen leicht übersehen werden. Somit muss 
davon ausgegangen werden, dass alle potenziell nutzbaren Quartierstrukturen zeitweise besetzt und anwesende Tiere durch die 
Fällarbeiten betroffen sein können. Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszu-
schließen, ist es empfehlenswert, für die Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Für 
risikominimierte Fällungen bietet sich der Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperatur-
bedingt über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe 
in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Vermeidungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewie-
senen Brutvögel (siehe unten) erfolgen. 

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn der Fällarbeiten durch 
eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersuchung der Bäume auf Fle-
dermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen bzw. eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei ber-
gen zu können.  

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere). 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-
dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-
leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf 
die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges 
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Baumfällungen die dort vorhandenen potenziellen Quartierstrukturen verlorengehen wer-
den. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist ein entsprechen-
der Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu 
erhalten. Auftretende Baumquartierverluste können durch das Anbringen von Fledermauskästen im näheren Umfeld ausgeglichen 
werden. Die Menge der Ersatzquartiere wird von der Qualität der entfernten Höhlung bestimmt und ist im Verhältnis von 1:3 (Höh-
lung mit geringer Wertigkeit) bis 1:7 (Höhlung mit hoher Wertigkeit) ausgeglichen werden. 
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 Die Habitatbäume Nr. 14, 15 und 19 weisen alle eine hohe Wertigkeit bzw. zwei Bäume davon sogar eine Winterquartiereignung 
auf (Zoologische Gutachten und Biomonitoring 2021), ein Baum (Nr. 17) besitzt eine geringe Wertigkeit. Rein rechnerisch ergibt 
das einen Aufwand von 24 Kästen. 

Da eine quantitative Aussage zu den potenziellen Quartierstrukturen in Höhen über 5 m momentan nicht vorliegt, werden pauschal 
weitere 4 Kästen veranschlagt. 

Somit wären insgesamt 28 Fledermauskästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzbeständen zu installieren. Wenn jedoch 
anteilig Großraumhöhlen mit winterquartiereignung verwendet werden, kann der Gesamtbestand deutlich reduziert werden.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Laubfrosch (Hyla arborea) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in MV:  

Angaben zur Autökologie 

Laubfrösche bevorzugen zum Laichen vegetationsreiche Gewässer, die sonnenexponiert und fischfrei sind. Daneben werden auch 
temporäre Kleingewässer, wie Druckwassersenken auf Weiden und Tümpel in Abbaugruben angenommen (LUNG MV 2021). Au-
ßerhalb der Fortpflanzungszeit halten sich die wanderfreudigen Tiere in höherer Vegetation, z. B. Röhrichten, Hochstauden, ver-
nässten Brachen, Feuchtwiesen und Gebüschen, auf. Die Überwinterung erfolgt an Land, z. T. in den Sommerquartieren, wo die 
Lurche in Waldbereichen, Feldgehölzen und Säumen geeignete Verstecke aufsuchen. 

Die Hauptlaichzeit liegt zwischen Mai und Juni/Juli. Adulte Tiere suchen ab Ende September/Oktober die Winterquartiere auf. Die 
Besiedlung neuer Gewässer erfolgt vor allem über die Jungtiere, wobei Distanzen von bis zu 4 km nachgewiesen sind (LUNG M-
V 2021). Adulte Laubfrösche weisen einen durchschnittlichen Aktionsradius von 500 m um die Laichgewässer auf, einzelne Wan-
derungen über mehrere km sind ebenfalls beschrieben (NÖLLERT & NÖLLERT 1992, GÜNTHER 1996). 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Mit einer Rasterfrequenz von 51 % gehört der Laubfrosch zu den fünf am weitesten verbreiteten Amphibienarten des Landes. Der 
Reichtum an Kleingewässern in MV trägt zu dieser weiten Verbreitung bei. Entsprechend liegen aus dem gewässerarmen Landes-
teilen (Griese Gegend bei Ludwigslust und Ueckermünder Heide) nur wenige Nachweise vor bzw. gibt es dort eine größere Ver-
breitungslücke (GÜNTHER 1996). 

Gefährdungsursachen 

Gefährdungen für die Art ergeben sich besonders aus der Zerstörung bzw. negativen Veränderung der Laichgewässer, großflächi-
gen Eingriffen in den Landschaftswasserhaushalt sowie der Reduzierung von Strukturelementen in der Landschaft. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die Plangebietsfläche weist klassische Strukturen von Sommer- und Winterlebensräumen artenschutzrechtlich relevanter Amphi-
bienarten auf. Entlang der ehemaligen Parkgrenze sowie im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden sehr viele Feld-
steinhaufen und die Reste einer Feldsteinmauer gesichtet. Zusammen mit den dort liegendem Totholz weist der westliche Bereich 
des Vorhabens eine hohe Eignung als Landhabitat für Amphibien auf. 

Potenzielle Fortpflanzungsgewässer sind mit den Dorfteichen nördlich des Untersuchungsgebiets vorhanden. Somit kann ein Vor-
kommen artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten in der Vorhabenfläche nicht ausgeschlossen werden.  

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Vermeidungsmaß-
nahme V 4 

Im Rahmen der Baufeldberäumung sind vor den Fällarbeiten alle Steine, Totholzstrukturen und 
altes Pflanzenmaterial im Beisein einer fachkundigen ökologische Baubegleitung (ÖBB) per Hand 
aus dem Baufeld zu entfernen. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusammeln und in unge-
fährdete Bereiche umzusiedeln. Danach ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das 
Baufeld zu ziehen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 5 

Sichern von ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden (Gullys, Schächte) durch Ab-
sperrungen (Maschenweite 3 mm) oder Ausstiegshilfen. 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Die Baufeldfreimachung sowie die Bauarbeiten werden teilweise auf Flächen durchgeführt, die als potenzieller Landlebensraum für 
die Amphibien geeignet sind. Durch die Baumaßnahmen kann es daher zur unabsichtlichen Tötung von einzelnen Individuen kom-
men. Um das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, wird folgende Vorgehensweise vor-
geschlagen: Die Strukturen des Baufelds (Steine und Totholz) werden im Beisein einer fachkundigen ökologischen Baubegleitung 
(ÖBB) per Hand und ohne Einsatz von schwerem Gerät aus dem Baufeld entfernt. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusam-
meln und in ungefährdete Bereiche umzusiedeln. Dann ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das Baufeld zu ziehen und 
bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten.  

Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht davon auszugehen, dass dort 
vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein vereinzeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Daher müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys, Schächte oder Keller-
aufgänge durch Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 
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 Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht davon auszugehen, dass dort 
vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein vereinzeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Daher müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys oder Schächte durch 
Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 4 und V 5 ist eine bau-, anlage- und betriebsbedingte signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos für die Amphibien vollständig auszuschließen. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Aufgrund der Entfernung der mutmaßlichen Laichhabitate zum Plangebiet, des temporären Charakters der Bauarbeiten sowie unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 4 und V 5 können erhebliche Störungen der Arten durch das Vorhaben sowohl 
bau-, anlage- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Die potenziellen Landhabitate als Teilbereich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Amphibien werden von dem Vorhaben teil-
weise überplant. Daher wird als Ausgleich die Anlage von mindestens 4 Winterquartieren für Amphibien notwendig. Die Winter-
quartiere sollen aus Feldsteinen und Totholz bestehen. Jedes Winterquartier soll eine Grundfläche von mindestens 10 m² und eine 
Höhe von ca. 1 m aufweisen. Die genaue Lage der Quartiere ist mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen. Es bietet 
sich der Bereich des Gutsparks oder die direkte Umgebung der Dorfteiche an. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Kammmolch (Triturus cristatus) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in MV:  

Angaben zur Autökologie 

Bevorzugt werden natürliche Kleingewässer (Sölle, Weiher, z. T. auch temporäre Gewässer) und Kleinseen, aber auch Teiche und 
Abgrabungsgewässer (Kies-, Sand- und Mergelgruben) besiedelt. Als optimale Habitate gelten größere Kleingewässer mit mehr 
als 0,5 m Wassertiefe auf schweren Böden (Mergel). Eine sonnenexponierte Lage des Gewässers, eine gut entwickelte Submers-
vegetation, die jedoch auch ausreichend offene Wasserfläche freilässt, ein reich strukturierter Gewässerboden (Äste, Steine) und 
ein fehlender bzw. geringer Fischbesatz wirken sich gleichfalls positiv auf die Besiedlung aus. In Gewässern mit Kammmolch-
Vorkommen treten zumeist mehrere andere Amphibienarten auf. 

Der überwiegende Teil der Kammmolche wandert im März zu den Laichgewässern. Die Paarung und Laichablage erfolgt ab Ende 
März und zieht sich bis Mitte Juli hin. Nach der Reproduktion verlässt ein Teil der Tiere das Gewässer und sucht wieder seinen 
Landlebensraum auf. Andere Exemplare halten sich fast ganzjährig im Gewässer auf. Die terrestrischen Lebensräume liegen meist 
in unmittelbarer Nähe der Gewässer und sind maximal 1000 m von ihnen entfernt. Als Landhabitate werden Laub- und Laub-
mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlüsse, Wiesen und Weiher sowie Nadelwälder bevorzugt. 
Die Überwinterung erfolgt überwiegend in tieferen Bodenschichten der Landlebensräume, einzelne Tiere überwintern jedoch auch 
in den Gewässern. (MEYER 2004, GÜNTHER 1996). 

Gefährdungen für die Art ergeben sich besonders aus der Zerstörung bzw. negativen Veränderung der Laichgewässer sowie all-
gemein aus den großflächigen Eingriffen in den Landschaftswasserhaushalt und der Reduzierung von Strukturelementen in der 
Landschaft. Die Intensivierung der Landwirtschaft im Umfeld der Laichgewässer führt zu Einträgen von Nähr- und Schadstoffen 
sowie zu Auswirkungen auf die Landhabitate (z. B. durch Ausbringung von Düngemitteln, Intensivierung der Mahdnutzung, Um-
wandlung von Grünland in Acker). 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Mit einer Rasterfrequenz von 26 % gehört die Art in Mecklenburg-Vorpommern zu den mittelhäufigen Arten. Generell ist die Art in 
allen Naturräumen des Landes vorhanden. Der Vorkommensschwerpunkt liegt im Rückland der Seenplatte. Entlang der Ostsee-
küste und in der Mecklenburgischen Seenplatte zeigt der Kammmolch eine weite, jedoch stellenweise lückenhafte Verbreitung. 
Eine geringe Besiedlungsdichte weisen die Sandergebiete auf, auch das Elbtal ist besiedelt. Innerhalb der Naturräume ist keine 
Ost-West-Differenzierung erkennbar. Mittel- bis kleinräumig existieren noch viele bearbeitungsbedingte Lücken im Verbreitungsbild 
(LUNG MV 2021). 

Gefährdungsursachen  

Artspezifische Empfindlichkeiten gegenüber Bauvorhaben bestehen insbesondere hinsichtlich des direkten Verlustes von Laichge-
wässern, Winterquartieren und Sommerlebensräumen durch Überbauung sowie großflächiger Grundwasserabsenkung. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die Plangebietsfläche weist klassische Strukturen von Sommer- und Winterlebensräumen artenschutzrechtlich relevanter Amphi-
bienarten auf. Entlang der ehemaligen Parkgrenze sowie im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden sehr viele Feld-
steinhaufen und die Reste einer Feldsteinmauer gesichtet. Zusammen mit den dort liegendem Totholz weist der westliche Bereich 
des Vorhabens eine hohe Eignung als Landhabitat für Amphibien auf. 

Potenzielle Fortpflanzungsgewässer sind mit den Dorfteichen nördlich des Untersuchungsgebiets vorhanden. Somit kann ein Vor-
kommen artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten in der Vorhabenfläche nicht ausgeschlossen werden.  

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Vermeidungsmaß-
nahme V 4 

Im Rahmen der Baufeldberäumung sind vor den Fällarbeiten alle Steine, Totholzstrukturen und 
altes Pflanzenmaterial im Beisein einer fachkundigen ökologische Baubegleitung (ÖBB) per Hand 
aus dem Baufeld zu entfernen. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusammeln und in unge-
fährdete Bereiche umzusiedeln. Danach ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das 
Baufeld zu ziehen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 5 

Sichern von ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden (Gullys, Schächte) durch Ab-
sperrungen (Maschenweite 3 mm) oder Ausstiegshilfen. 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 
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 Die Baufeldfreimachung sowie die Bauarbeiten werden teilweise auf Flächen durchgeführt, die als potenzieller Landlebensraum für 
die Amphibien geeignet sind. Durch die Baumaßnahmen kann es daher zur unabsichtlichen Tötung von einzelnen Individuen kom-
men. Um das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, wird folgende Vorgehensweise vor-
geschlagen: Die Strukturen des Baufelds (Steine und Totholz) werden im Beisein einer fachkundigen ökologischen Baubegleitung 
(ÖBB) per Hand und ohne Einsatz von schwerem Gerät aus dem Baufeld entfernt. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusam-
meln und in ungefährdete Bereiche umzusiedeln. Dann ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das Baufeld zu ziehen und 
bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten.  

Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht davon auszugehen, dass dort 
vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein vereinzeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Daher müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys, Schächte oder Keller-
aufgänge durch Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 
Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht davon auszugehen, dass dort 
vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein vereinzeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Daher müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys oder Schächte durch 
Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 4 und V 5 ist eine bau-, anlage- und betriebsbedingte signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos für die Amphibien vollständig auszuschließen. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Aufgrund der Entfernung der mutmaßlichen Laichhabitate zum Plangebiet, des temporären Charakters der Bauarbeiten sowie unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 4 und V 5 können erhebliche Störungen der Arten durch das Vorhaben sowohl 
bau-, anlage- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Die potenziellen Landhabitate als Teilbereich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Amphibien werden von dem Vorhaben teil-
weise überplant. Daher wird als Ausgleich die Anlage von mindestens 4 Winterquartieren für Amphibien notwendig. Die Winter-
quartiere sollen aus Feldsteinen und Totholz bestehen. Jedes Winterquartier soll eine Grundfläche von mindestens 10 m² und eine 
Höhe von ca. 1 m aufweisen. Die genaue Lage der Quartiere ist mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen. Es bietet 
sich der Bereich des Gutsparks oder die direkte Umgebung der Dorfteiche an. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Springfrosch (Rana dalmatina) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in MV:  

Angaben zur Autökologie 

Das Spektrum der in Mecklenburg-Vorpommern vom Springfrosch besiedelten Laichgewässer reicht von in Braundünen eingebet-
teten ehemaligen Strandseen und dystrophen Moorgewässern im Küstenbereich über Waldweiher bis zu kleinen Teichen und 
Gräben. Dabei werden sonnenexponierte und vegetationsreiche Gewässer bevorzugt. R. dalmatina ist eine silvicole Art. Ein breites 
Spektrum verschiedener Laubwaldtypen auf sehr unterschiedlichen Standorten, die von trockenen Eichen-Steppenheidewäldern 
über lichte und warme Hangwälder, Eichen-Hainbuchen-, Buchenmisch- und Buchenhallenwälder bis zu Bruchwäldern reichen, 
dient als Landlebensraum. Die bevorzugten Landlebensräume weisen einen hohen Deckungsgrad der Krautschicht sowie einen 
hohen Totholzanteil auf. Von besonderer Bedeutung sind Bestände mit unvollständigem Kronenschluss sowie Lichtungen und 
Waldwege. Als Tagesverstecke dienen z. B. Baumstubben oder Kleinsäugergänge. Die Sommerquartiere sind in der Regel meh-
rere 100 m bis zu 2 km von den Laichgewässern entfernt. Die Überwinterung findet in der Regel an Land statt. Springfrösche haben 
einerseits eine starke Laichplatzbindung, besiedeln andererseits aber auch neu angelegte Gewässer sehr schnell. 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Die nördlichsten deutschen Vorkommen befinden sich auf der Insel Rügen und der Halbinsel Darß. Ansonsten kommt die Art in 
Mecklenburg-Vorpommern auch im Gebiet der Mecklenburgischen Schweiz vor (BAST 1997). Deutschland und insbesondere Meck-
lenburg-Vorpommern ist für Areal-Vorposten der Art in besonderem Maße verantwortlich (LUNG MV 2021) da die hier besiedelten 
drei Teilareale durch geografische Barrieren vom Hauptverbreitungsgebiet dauerhaft isoliert sind.  

Gefährdungsursachen 

Gefährdungen für die Art ergeben sich besonders aus der Zerstörung bzw. negativen Veränderung der Laichgewässer sowie all-
gemein aus den großflächigen Eingriffen in den Landschaftswasserhaushalt. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die Plangebietsfläche weist klassische Strukturen von Sommer- und Winterlebensräumen artenschutzrechtlich relevanter Amphi-
bienarten auf. Entlang der ehemaligen Parkgrenze sowie im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden sehr viele Feld-
steinhaufen und die Reste einer Feldsteinmauer gesichtet. Zusammen mit den dort liegendem Totholz weist der westliche Bereich 
des Vorhabens eine hohe Eignung als Landhabitat für Amphibien auf. 

Potenzielle Fortpflanzungsgewässer sind mit den Dorfteichen nördlich des Untersuchungsgebiets vorhanden. Somit kann ein Vor-
kommen artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten in der Vorhabenfläche nicht ausgeschlossen werden.  

Abgrenzung der lokalen Population  

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-
chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Vermeidungsmaß-
nahme V 4 

Im Rahmen der Baufeldberäumung sind vor den Fällarbeiten alle Steine, Totholzstrukturen und 
altes Pflanzenmaterial im Beisein einer fachkundigen ökologische Baubegleitung (ÖBB) per Hand 
aus dem Baufeld zu entfernen. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusammeln und in unge-
fährdete Bereiche umzusiedeln. Danach ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das 
Baufeld zu ziehen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten. 

Vermeidungsmaß-
nahme V 5 

Sichern von ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden (Gullys, Schächte) durch Ab-
sperrungen (Maschenweite 3 mm) oder Ausstiegshilfen. 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an. 

Die Baufeldfreimachung sowie die Bauarbeiten werden teilweise auf Flächen durchgeführt, die als potenzieller Landlebensraum für 
die Amphibien geeignet sind. Durch die Baumaßnahmen kann es daher zur unabsichtlichen Tötung von einzelnen Individuen kom-
men. Um das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, wird folgende Vorgehensweise vor-
geschlagen: Die Strukturen des Baufelds (Steine und Totholz) werden im Beisein einer fachkundigen ökologischen Baubegleitung 
(ÖBB) per Hand und ohne Einsatz von schwerem Gerät aus dem Baufeld entfernt. Dabei vorgefundene Amphibien sind einzusam-
meln und in ungefährdete Bereiche umzusiedeln. Dann ist ein geschlossener Amphibienschutzzaun um das Baufeld zu ziehen und 
bis zum Abschluss der Bauarbeiten funktionsfähig zu halten.  

Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht davon auszugehen, dass dort 
vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein vereinzeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Daher müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys, Schächte oder Keller-
aufgänge durch Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 
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 Nach Abschluss der Arbeiten ist aufgrund der geringeren Attraktivität der bebauten Fläche nicht davon auszugehen, dass dort 
vermehrt Wanderungsbewegungen auftreten werden. Ein vereinzeltes Auftreten von Amphibien kann dennoch nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. Daher müssen alle ebenerdigen baulichen Strukturen mit steilen Wänden wie Gullys oder Schächte durch 
Absperrungen oder Ausstiegshilfen gesichert werden. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 4 und V 5 ist eine bau-, anlage- und betriebsbedingte signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos für die Amphibien vollständig auszuschließen. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Aufgrund der Entfernung der mutmaßlichen Laichhabitate zum Plangebiet, des temporären Charakters der Bauarbeiten sowie unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 4 und V 5 können erhebliche Störungen der Arten durch das Vorhaben sowohl 
bau-, anlage- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Die potenziellen Landhabitate als Teilbereich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Amphibien werden von dem Vorhaben teil-
weise überplant. Daher wird als Ausgleich die Anlage von mindestens 4 Winterquartieren für Amphibien notwendig. Die Winter-
quartiere sollen aus Feldsteinen und Totholz bestehen. Jedes Winterquartier soll eine Grundfläche von mindestens 10 m² und eine 
Höhe von ca. 1 m aufweisen. Die genaue Lage der Quartiere ist mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen. Es bietet 
sich der Bereich des Gutsparks oder die direkte Umgebung der Dorfteiche an. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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12 Anlage 3: 
Formblätter der europäischen Vogelarten 
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Star (Sturnus vulgaris) 

 
Schutzstatus 

  europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V: 

Angaben zur Autökologie 

Bevorzugte Lebensräume des Stares sind lockerer Wald, Kulturland, Parks und Gärten im Zusammenhang mit geeigneten Brut-
möglichkeiten und Flächen für die Nahrungssuche. Als Brutplatz dienen Baumhöhlen, Astlöcher, Löcher von Uferschwalben, Nist-
kästen, Löcher in Gebäuden oder unter Dachpfannen. Der Raumbedarf zur Brutzeit ist sehr klein, da Stare keine Brut- oder Nah-
rungsterritorien haben, sondern lediglich die unmittelbare Umgebung des Brutplatzes (ca. 10 m Radius) verteidigt wird. Die Flucht-
distanz beträgt 15 m.  

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Aktuell ist für den Bestand des Stares im Land keine eindeutige Veränderung zu erkennen. Die Anzahl der Brutpaare wurde zuletzt 
auf 350.000-460.000 geschätzt, womit der Star die zweithäufigste Brutvogelart in Mecklenburg-Vorpommern ist. (VÖKLER 2014).  

Gefährdungsursachen 

Nach VÖKLER et al. (2014) ist eine nachhaltige Gefährdung in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu erkennen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Im Untersuchungsgebiet wurden 2 bis 3 Reviere des Stars ermittelt. In einem Fall wurde ein fütternder Star ermittelt. 1 bis 2 weitere 
Reviere (wurden nicht am gleichen Tag ermittelt) wurden als Brutverdacht quantifiziert.  

Abgrenzung der lokalen Population  

Eine Abgrenzung der lokalen Population der Art ist auf Grundlage der vorliegenden Daten fachlich nicht darstellbar. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG  

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Vermeidungsmaß-
nahme V 3 

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (inkl. Gehölzentnahme) sowie die anschließenden Bauar-
beiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar begonnen wer-
den. Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März mög-
lich, wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung 
des Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen werden. 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an. 

Eine baubedingte Gefährdung durch die Baufeldfreimachung und die damit zusammenhängenden Baumfällungen im Eingriffsbe-
reich ist während der Brutzeit nicht auszuschließen. Weiterhin besteht die Gefahr einer störungsbedingten Tötung z. B. dann, wenn 
lange Pausen zwischen Baufeldfreimachung und Beginn der Bauarbeiten entstehen oder auch zwischen einzelnen Bauphasen und 
die Vögel während dieser Pause in dem Baufeld mit der Brut beginnen und die spätere Wiederaufnahme der Arbeiten zu einer 
Brutaufgabe führt. Von der Tötung betroffen sind nur die Entwicklungsformen der Art, da die adulten Tiere flugfähig sind. 

Zur Vermeidung der Tötung von Individuen sind somit eine Bauzeitenregelung und das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bau-
abläufe zwingend notwendig, wobei sich die Ausschlusszeit nach den Brutzeiten aller Arten richtet (Tabelle 2). Die restriktivsten 
Zeiten verweisen dabei auf die Arten Amsel und Ringeltaube. Somit ergibt sich als Richtwert folgende Bauzeitenregelung für die 
Baufeldfreimachung und den Beginn der Bauarbeiten: Wenn die Arbeiten zwischen dem 30. November und 01. Februar begonnen 
und ohne größere Pause fortgeführt werden, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten ausgeschlossen 
werden.  

Da es sich dabei um Extremzeiten handelt, ist die Baufeldfreimachung und der Beginn der Arbeiten alternativ zwischen dem 30. 
September und dem 01. März möglich, wenn vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Bau-
felds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen wurden. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Baubedingte Störungen können durch Schallemissionen oder optische Reize auftreten. Eine in die Brutzeit der Art hineinreichende, 
aber bereits vor der Revierbesetzung begonnene Bautätigkeit ist nicht dazu geeignet, erhebliche Störungen der Art hervorzurufen.  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 
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  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art Star sind von dem Vorhaben nicht direkt betroffen. Auch eine störungsbedingte Entwertung 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann Aufgrund der Entfernung der Revierzentren zum Vorhaben und der geringen Fluchtdis-
tanz der Art ausgeschlossen werden. Daher ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt und der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 nicht verletzt wird. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze 

 
Schutzstatus 

  europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:  

Angaben zur Autökologie 

Dieser Gruppe gehören die folgenden im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten an: 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Heckenbraunelle, 
Kleiber, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Ringeltaube, Singdrossel, Stieglitz, Zaunkönig, Zilpzalp 

 

Bei den Arten handelt es sich um ungefährdete Gehölzbrüter, die in unterschiedlichen Wald-, Baum- oder Strauchbeständen brüten. 

 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

Die genannten Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit ungefährdet. Es ist von stabilen Populationen auszugehen. 

 

Gefährdungsursachen 

Es sind keine essenziellen Gefährdungen der obengenannten Arten bekannt (vgl. VÖKLER et al. 2014). 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Die Arten sind zum Teil Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs, zum Teil liegen die Revierzentren der Arten außerhalb des Plan-
gebiets in den entsprechenden Gehölzbiotopen. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Eine Abgrenzung der lokalen Population der Art ist auf Grundlage der vorliegenden Daten fachlich nicht darstellbar. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG  

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Vermeidungsmaßnahme 
V 3 

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (inkl. Gehölzentnahme) sowie die anschließenden Bauar-
beiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. Oktober und 01. Februar begonnen werden. 
Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März möglich, 
wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des 
Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen werden. 

CEF-Maßnahme E 4 Installation von Nistkästen aus Holzbeton in den umliegenden Gehölzen: 

• 6 Höhlenbrüterkästen, verschiedene Modelle 

• 2 Nischenbrüterkästen (z.B. NBH von nistkasten-hasselfeldt.de) 

• 2 Nistkästen für Baumläufer (z.B. BLH von nistkasten-hasselfeldt.de) 

Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen sein. 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an. 

Die Revierzentren der Arten befinden sich in den Gehölzbiotopen des Untersuchungsraums. Eine baubedingte Gefährdung durch 
die Baufeldfreimachung im Eingriffsbereich während der Brutzeit ist nicht auszuschließen. Betroffen sind nur die Entwicklungsfor-
men der Art, da die adulten Tiere flugfähig sind. Zur Vermeidung der Tötung von Individuen sind somit eine Bauzeitenregelung und 
das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bauabläufe zwingend notwendig, wobei sich die Ausschlusszeit nach den Brutzeiten aller 
Arten richtet (Tabelle 2). Die Vermeidungsmaßnahmen V 3 deckt auch die Brutzeit der ungefährdeten Gehölzbrüter ab. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 kann ausgeschlossen werden, dass die Art durch die Bauarbeiten und 
die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize erheblich gestört wird. Anlage- und betriebsbedingte erhebliche Stö-
rungen sind für die störungsunempfindlichen Arten auszuschließen. 
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Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze 

 
Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Im Zuge der Planung werden einige Bruthabitate der Gehölzbrüter im Plangebiet verlorengehen. Für die betroffenen Freibrüter 
erlischt der Schutz der Fortpflanzungsstätte im Allgemeinen nach dem Ende der Brutperiode (LUNG M-V 2016).  

Für die im Bereich der Baumentnahme vorkommenden Höhlen und Halbhöhlen ist die Entwicklung allerdings von einem gewissen 
Alterungsprozess der Gehölze abhängig, d.h. der Verlust von Baumhöhlen im Zuge der Baufeldfreimachung ist zumindest kurzfris-
tig nicht auf natürliche Weise zu kompensieren. Nach aktueller Planung sind die Habitatbäume 14, 15, 17 und 19 durch das Vor-
haben betroffen. Entsprechend der Einschätzung von Zoologische Gutachten und Biomonitoring (2021) handelt es sich dabei um 
Bäume mit Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter, Nischenbrüter und Gartenbaumläufer (Nr. 14) bzw. nur für Höhlenbrüter (Nr. 17 
und 19).  

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte aufrecht zu erhalten, müssen die Brutmöglichkeiten entsprechend 
der Beanspruchung ausgeglichen werden. Für Brutplatzverluste der höhlenbrütenden Arten wird empfohlen, diesen etwa im Ver-
hältnis 1:2 (Verlust zu Ersatz) zu ersetzen, sodass mindestens 6 Höhlenbrüterkästen sowie je 2 Nistkästen für Nischenbrüter und 
für Baumläufer aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des Plangebiets installiert werden müssen.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Siedlungs- und Gebäudebrüter 

 
Schutzstatus 

  europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:  

Angaben zur Autökologie 

Dieser Gruppe gehören die folgenden im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten an: 

Hausrotschwanz  

Die Art besitzt eine stärkere Bindung an Siedlungen und ist vergleichsweise wenig empfindlich gegenüber Störungen. 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern  

Die Art ist in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend verbreitet. 

Gefährdungsursachen 

Es sind keine essenziellen Gefährdungen der obengenannten Art bekannt (vgl. VÖKLER et al. 2014). 

 Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Die Art Hausrotschwanz ist Brutvogel im alten Gutshaus außerhalb des Plangebiets. 

Abgrenzung der lokalen Population  

Eine Abgrenzung der lokalen Population der Art ist auf Grundlage der vorliegenden Daten fachlich nicht darstellbar. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG  

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Vermeidungsmaßnahme 
V 3 

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (inkl. Gehölzentnahme) sowie die anschließenden Bauar-
beiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. Oktober und 01. Februar begonnen werden. 
Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März möglich, 
wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des 
Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen werden. 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 
 oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an. 

Da sich das Brutrevier der Art Hausrotschwanz in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet, ist zur Vermeidung einer signifikan-
ten Erhöhung des Tötungsrisikos eine Bauzeitenregelung für die Baufeldfreimachung bzw. deren Beginn erforderlich. Die Vermei-
dungsmaßnahme V 3 ist geeignet, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt 
auszuschließen. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 kann ausgeschlossen werden, dass der Hausrotschwanz durch die Bau-
arbeiten und die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize erheblich gestört wird. Anlage- und betriebsbedingte 
erhebliche Störungen lassen sich für die störungsunempfindliche Art nicht herleiten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie des Verletzungs- 

und Tötungsverbotes gem. § 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art Hausrotschwanz sind von dem Vorhaben nicht direkt betroffen. Auch eine störungsbe-
dingte Entwertung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann Aufgrund der Entfernung der Revierzentren zum Vorhaben und der 
geringen Fluchtdistanz der Art ausgeschlossen werden. Daher ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt und der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 nicht verletzt 
wird. 
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Siedlungs- und Gebäudebrüter 

  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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13 Anlage 4: Fotodokumentation 

 

 

Abbildung 6: Blick aus Nordwesten auf das Plangebiet. 

 

 

Abbildung 7: Blick aus Südwesten auf den Waldrand des Plangebiets. 
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Abbildung 8: Feldsteinhaufen und Totholz im Norden des Plangebiets. 

 

Abbildung 9: Feldsteinmauerreste im Norden des Plangebiets. 

 

Abbildung 10: Feldsteine, Totholz und altes Pflanzenmaterial am Waldrand des Plangebiets. 


	Vorlage
	Anlage  1 Dranske-2.3-plan-satzung-A4
	Anlage  2 Dranske-2.3-Begründung-satzung mit textl. Festsetzungen
	Anlage  3 Anlage 1 Geräuschimmissionsprognose
	Anlage  4 Anlage 2 Kartierbericht geschützte Arten
	Anlage  5 Anlage 3 Geotechnischer Bericht
	Anlage  6 Anlage 4 Artenschutzfachbeitrag

